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Außenwirtschaftsverordnung (AWV) 

(konsolidierte Fassung - ohne Anlagen) 

Vom 2. August 2013 (BGBl. I S. 2865) 

 

Nachstehender Wortlaut der Außenwirtschaftsverordnung hat keinerlei Anspruch auf 
Vollständigkeit, Aktualität oder Richtigkeit und berücksichtigt: 

Erste Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vom 13. Dezember 2013 
(BAnz AT 20.12.2013 V1)  

Zweite Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vom 25. März 2014 (BAnz 
AT 31.03.2014 V1)  

Dritte Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vom 31. Oktober 2014 (BAnz 
AT 06.11.2014 V 1) 

Vierte Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vom 13. Juli 2015 (BAnz AT 
17.07.2015 V1) 

Fünfte Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vom 13. Oktober 2015 (BAnz 
AT 16.10.2015 V1) 

Sechste Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vom 14. März 2016 (BAnz 
AT 18.03.2016 V1) 

Siebte Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vom 19. Dezember 2016 
(BAnz AT 23.12.2016 V1) 

Artikel 115 des Gesetzes zum Abbau verzichtbarer Anordnungen der Schriftform im 
Verwaltungsrecht des Bundes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626, 644) 

Achte Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vom 27. April 2017 (BAnz AT 
03.05.2017 V1) 

Neunte Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vom 14. Juli 2017 (BAnz AT 
17.07.2017 V1) 

Zehnte Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vom 22. September 2017 
(BAnz AT 28.09.2017 V1) 

Elfte Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vom 13. Dezember 2017 (BAnz 
AT 20.12.2017 V1) 

Zwölfte Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vom 19. Dezember 2018 
(BAnz AT 28.12.2018 V1) 

Dreizehnte Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vom 27. Februar 2019 
(BAnz AT 06.03.2019 V1) 

Vierzehnte Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vom 14. April 2020 (BAnz 
AT 20.04.2020 V1) 

Fünfzehnte Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vom 25. Mai 2020 (BAnz 
AT 02.06.2020 V1) 

Artikel 3 des Ersten Gesetzes zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes und anderer Gesetze 
vom 10. Juli 2020 (BGBl. I S. 1637) 

Sechzehnte Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vom 26. Oktober 2020 
(BAnz AT 28.10.2020) 

Siebzehnte Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vom 27. April 2021 (BAnz 
AT 30.04.2021 V1) 

Artikel 7 Absatz 19 des Gesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBl. I S. 990) 
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Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Mai 2021 (BGBl. I S 1122) 

Artikel 32 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1858) 

Artikel 2 der Ersten Verordnung zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes und der 
Außenwirtschaftsverordnung vom 25. August 2021 (Banz AT 07.09.2021 V1) 
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Es verordnen auf Grund 

 - des § 12 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 3 Absatz 3, § 4 Absatz 1 und 3, § 5, § 9 Satz 
1, § 11, § 19 Absatz 4 Satz 2 und § 27 Absatz 4 Satz 2 und 3 des Außenwirtschaftsgesetzes vom 
6. Juni 2013 (BGBl. I S. 1482), die Bundesregierung sowie  

- des § 12 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 4 Absatz 2 und 3 des 
Außenwirtschaftsgesetzes vom 6. Juni 2013 (BGBl. I S. 1482) das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium 
der Finanzen: 
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§ 58a  Freigabe eines Erwerbs nach § 55 

§ 59 Untersagung oder Anordnungen 

§ 59a Ausnahmen von den Vollzugsbeschränkungen nach § 15 Absatz 3 des Außenwirtschaftsgesetzes 

Unterabschnitt 2 

Sektorspezifische Prüfung von Unternehmenserwerben 

§ 60 Anwendungsbereich der sektorspezifischen Prüfung 

§ 60a Stimmrechtsanteile 

§ 61 Freigabe eines Erwerbs nach § 60 

§ 62 Untersagung oder Anordnungen 
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Unterabschnitt 3 

Verfahrensübergreifende Vorschriften 

§ 62a  Verfahrenswechsel im Prüfverfahren 

Kapitel 7 

Meldevorschriften im Kapital- und Zahlungsverkehr 

A b s c h n i t t  1  

B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n  

§ 63 Begriffsbestimmungen 

A b s c h n i t t  2  

M e l d e v o r s c h r i f t e n  i m  K a p i t a l v e r k e h r  

§ 64 Meldung von Vermögen von Inländern im Ausland 

§ 65 Meldung von Vermögen von Ausländern im Inland 

§ 66 Meldung von Forderungen und Verbindlichkeiten 

A b s c h n i t t  3  

M e l d u n g  v o n  Z a h l u n g e n  

§ 67 Meldung von Zahlungen 

§ 68 Meldung von Zahlungen im Transithandel 

§ 69 Meldung von Zahlungen der Seeschifffahrtsunternehmen 

§ 70 Meldungen der Geldinstitute 

A b s c h n i t t  4  

M e l d e f r i s t e n ,  M e l d e s t e l l e n  u n d  A u s n a h m e n  v o n  d e r  M e l d e p f l i c h t  

§ 71 Meldefristen 

§ 72 Meldestelle und Einreichungsweg 

§ 73 Ausnahmen 

Kapitel 8 

Beschränkungen gegen bestimmte Länder und Personen 

A b s c h n i t t  1  

A u s f u h r - ,  H a n d e l s -  u n d  V e r m i t t l u n g s v e r b o t e  

§ 74 Ausfuhrverbote von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste erfassten Gütern 

§ 75 Verbote von Handels- und Vermittlungsgeschäften in Bezug auf in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste erfasste Güter 

§ 76 Ausnahmen von § 74 Absatz 1 und § 75 

§ 76a  Ausnahmen von § 74 Absatz 1 und § 75 in Einzelfällen 

A b s c h n i t t  2  

E i n f u h r -  u n d  V e r b r i n g u n g s v e r b o t e  

§ 77 Einfuhrverbote von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste erfassten Gütern aus bestimmten Ländern 

A b s c h n i t t  3  

B e s o n d e r e  G e n e h m i g u n g s e r f o r d e r n i s s e  

§ 78 Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr bestimmter Ausrüstung 
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A b s c h n i t t  4  

A u s l a n d s t a t e n  D e u t s c h e r  

§ 79 Beschränkungen nach § 5 Absatz 5 des Außenwirtschaftsgesetzes 

Kapitel 9 

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 

A b s c h n i t t  1  

S t r a f t a t e n  

§ 80 Straftaten 

A b s c h n i t t  2  

O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n  

§ 81 Ordnungswidrigkeiten – Verstöße gegen Bestimmungen der Außenwirtschaftsverordnung 

§ 82 Ordnungswidrigkeiten – Verstöße gegen Rechtsakte der Europäischen Union 

Kapitel 10 

Übergangsbestimmungen, Evaluierung und Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

§ 82a Übergangsbestimmungen 

§ 82b  Evaluierung der Änderungen der §§ 55 bis 62a durch die Fünfzehnte, Sechzehnte und Siebzehnte Verordnung zur Änderung der 

Außenwirtschaftsverordnung 

§ 83 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Anlage 1 Anlage AL zur Außenwirtschaftsverordnung 

Anlage 2 (weggefallen) 

Anlage 3 Anlage K3 „Vermögen von Inländern im Ausland“ 

Anlage 4 Anlage K4 „Vermögen von Ausländern im Inland“ 

Anlage 5 Anlage Z4 „Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr“ 

Anlage 6 Anlage Z5 „Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen mit ausländischen Banken“ 

Anlage 7 Anlage Z5a Blatt 1/1 „Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen mit verbundenen ausländischen Nichtbanken“ 

Anlage 8 Anlage Z5a Blatt 1/2 „Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen mit sonstigen ausländischen Nichtbanken“ 

Anlage 9 Anlage Z5a Blatt 2/1 „Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen ausländischen Nichtbanken aus dem Waren- und 

Dienstleistungsverkehr“ 

Anlage 10 Anlage Z5a Blatt 2/2 „Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen ausländischen Nichtbanken aus dem Waren- und 

Dienstleistungsverkehr“ 

Anlage 11 Anlage Z5b „Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern aus derivativen Finanzinstrumenten“ 

Anlage 12 Anlage Z8 „Einnahmen und Ausgaben der Seeschifffahrt“ 

Anlage 13 Anlage Z10 „Wertpapiergeschäfte und Finanzderivate im Außenwirtschaftsverkehr“ 

Anlage 14 Anlage Z11 „Zahlungen für Wertpapier-Erträge im Außenwirtschaftsverkehr“ 

Anlage 15 Anlage Z12 „Zahlungseingänge/Zahlungsausgänge im Reiseverkehr: Karten-Umsätze“ 

Anlage 16 Anlage Z13 „Zahlungseingänge/Zahlungsausgänge im Reiseverkehr: Sorten und Fremdwährungsreiseschecks“ 

Anlage 17 Anlage Z14 „Zinseinnahmen und zinsähnliche Erträge im Außenwirtschaftsverkehr (ohne Wertpapierzinsen)“ 

Anlage 18 Anlage Z15 „Zinsausgaben und zinsähnliche Aufwendungen im Außenwirtschaftsverkehr (ohne Wertpapierzinsen)“ 

Anlage 19 Anlage LV „Leistungsverzeichnis der Deutschen Bundesbank für die Zahlungsbilanz“ 
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Kapitel 1 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Beantragung von Genehmigungen 

(1) Anträge auf Erteilung einer Genehmigung können, wenn im Folgenden nichts anderes 
bestimmt ist, von jedem gestellt werden, der das genehmigungsbedürftige Rechtsgeschäft oder 
die genehmigungsbedürftige Handlung vornimmt. Antragsberechtigt ist auch, wer einen Anspruch 
aus dem Rechtsgeschäft herleitet oder einen Anspruch auf Vornahme der Handlung geltend 
macht.  

(2) Genehmigungen in der Form der Allgemeinverfügung (§ 35 Satz 2 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes) werden von Amts wegen erteilt.  

§ 2 

Zertifikate nach Artikel 9 der Richtlinie 2009/43/EG 

(1) Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erteilt einem Teilnehmer am 
Außenwirtschaftsverkehr auf Antrag ein Zertifikat, das ihm Zuverlässigkeit bescheinigt, 
insbesondere in Bezug auf seine Fähigkeit, die Ausfuhrbestimmungen für in Teil I Abschnitt A der 
Ausfuhrliste (Anlage AL) genannte Güter einzuhalten, die er im Rahmen einer Genehmigung aus 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union bezieht.  

(2) Für die Bescheinigung der Zuverlässigkeit des Antragstellers sind in der Regel 
erforderlich:  

1. nachgewiesene Erfahrung im Bereich Verteidigung, insbesondere unter Berücksichtigung 
der Einhaltung von Ausfuhrbeschränkungen durch den Antragsteller, etwaiger einschlägiger 
Gerichtsurteile und der Beschäftigung erfahrener Führungskräfte; 

2. einschlägige industrielle Tätigkeit mit Bezug auf in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste 
genannte Güter im Inland, insbesondere Fähigkeit zur System- oder Teilsystemintegration;  

3. die Ernennung eines leitenden Mitarbeiters zum persönlich Verantwortlichen für 
Verbringungen und Ausfuhren, der persönlich für das interne Programm zur Einhaltung der 
Ausfuhrkontrollverfahren oder das Verbringungs- und Ausfuhrverwaltungssystem des 
Antragstellers sowie für das Ausfuhr- und Verbringungskontrollpersonal verantwortlich ist 
und Mitglied des geschäftsführenden Organs des Antragstellers ist;  

4. eine von dem in Nummer 3 genannten leitenden Mitarbeiter unterzeichnete schriftliche 
Verpflichtungserklärung des Antragstellers, dass er alle notwendigen Vorkehrungen trifft, um 
sämtliche Bedingungen für die Endverwendung und Ausfuhr eines ihm gelieferten in Teil I 
Abschnitt A der Ausfuhrliste genannten Gutes einzuhalten und durchzusetzen; 

5. eine von dem in Nummer 3 genannten leitenden Mitarbeiter unterzeichnete schriftliche 
Verpflichtungserklärung des Antragstellers, dass er gegenüber den zuständigen Behörden 
bei Anfragen und Untersuchungen die erforderlichen Angaben über die Endverwender oder 
die Endverwendung aller Güter macht, die er ausführt, verbringt oder im Rahmen einer 
Genehmigung eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union erhält;  

6. eine von dem in Nummer 3 genannten leitenden Mitarbeiter gegengezeichnete Beschreibung 
des internen Programms zur Einhaltung der Ausfuhrkontrollverfahren oder des 
Verbringungs- und Ausfuhrverwaltungssystems des Antragstellers, aus der sich eindeutig 
ergibt, dass der in Nummer 3 genannte leitende Mitarbeiter die Aufsicht über das Personal 
der für die Ausfuhr- und Verbringungskontrolle des Antragstellers zuständigen Abteilungen 
führt; diese Beschreibung enthält Angaben über  
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a) die organisatorischen, personellen und technischen Mittel für die Verwaltung von 

Verbringungen und Ausfuhren, 

b) die Verteilung der Zuständigkeiten beim Antragsteller, 

c) die internen Prüfverfahren, 

d) die Maßnahmen zur Sensibilisierung und Schulung des Personals, 

e) die Maßnahmen zur Gewährleistung der physischen und technischen Sicherheit, 

f) das Führen von Aufzeichnungen, 

g) die Rückverfolgbarkeit von Verbringungen und Ausfuhren,  

h) die Adresse, unter der die zuständigen Behörden gemäß § 23 des 
Außenwirtschaftsgesetzes die Aufzeichnungen über die in Teil I Abschnitt A der 
Ausfuhrliste genannten Güter einsehen können;  

7. eine Erklärung des Antragstellers, dass er 

a) die in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste genannten Güter, die er auf der Grundlage einer 
Allgemeinverfügung erhält, welche auf die Erteilung des Zertifikats Bezug nimmt, für 
seine eigene Produktion verwendet und 

b) die betreffenden Güter außer zum Zweck der Wartung oder Reparatur nicht als solche 
einem Dritten endgültig überlässt, zu ihm verbringt oder an ihn ausführt.  

(3) Die Gültigkeitsdauer des Zertifikats darf höchstens fünf Jahre betragen.  

§ 3 

Formerfordernisse 

(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, bedürfen Verwaltungsakte im Außenwirt-
schaftsverkehr der Schriftform. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) kann 
durch Allgemeinverfügung, die im Bundesanzeiger bekannt zu machen ist, vorschreiben, dass 
der Erlass eines Verwaltungsakts auf einem besonderen Vordruck beantragt werden muss. § 3a 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist nicht anzuwenden.  

(2) Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) kann durch 
Allgemeinverfügung, die im Bundesanzeiger bekannt zu machen ist, festlegen, von welchem 
Zeitpunkt an und unter welchen Voraussetzungen Anträge auf Erlass eines Verwaltungsakts im 
Außenwirtschaftsverkehr elektronisch gestellt und Verwaltungsakte elektronisch erlassen werden 
können.  

§ 4 

Sammelgenehmigungen 

(1) Genehmigungen können in Form von Einzelgenehmigungen, Sammelgenehmigungen 
oder Allgemeingenehmigungen erteilt werden.  

(2) Eine Sammelgenehmigung kann einem Antragsteller für eine unbestimmte Anzahl 
gleichartiger Rechtsgeschäfte oder Handlungen mit einem oder mehreren genau bestimmten 
Endverwendern oder Bestimmungsländern erteilt werden, wenn dies wegen der beabsichtigten 
Wiederholung der Rechtsgeschäfte oder Handlungen zweckmäßig erscheint 

§ 5 

Rückgabe von Verwaltungsakten 

(1) Der Adressat eines Verwaltungsakts in Papierform muss der für den Erlass zuständigen 
Stelle die diesen Verwaltungsakt verkörpernde Urkunde unverzüglich zurückgeben, wenn  



  Oktober 21 
1. der erteilte Verwaltungsakt unwirksam wird, bevor er vollständig ausgenutzt wurde,  

2. der Adressat die Absicht aufgibt, den Verwaltungsakt vollständig auszunutzen, oder  

3. der Verwaltungsakt oder die ihn verkörpernde Urkunde durch einen weiteren Bescheid, 
insbesondere eine Zweitausfertigung, ersetzt wurde und der ursprüngliche Verwaltungsakt 
infolge der Ersetzung keinen eigenen Regelungsgehalt mehr aufweist.  

Im Übrigen bleibt § 52 des Verwaltungsverfahrensgesetzes unberührt.  

(2) Durch Allgemeinverfügung, die im Bundesanzeiger bekannt zu machen ist, kann die 
zuständige Stelle festlegen, von welchem Zeitpunkt an und unter welchen Vorausset-zungen auf 
die Rückgabepflicht nach Absatz 1 verzichtet werden kann. 

(3) Die Rückgabepflicht auf Grund von Rechtsakten der Europäischen Union bleibt 
unberührt.  

§ 6 

Aufbewahrung von Verwaltungsakten 

(1) Der Adressat eines Verwaltungsakts muss die diesen Verwaltungsakt verkörpernde 
Urkunde nach Ablauf der Gültigkeit des Verwaltungsaktes für die Dauer von fünf Jahren 
aufbewahren, es sei denn, dass die Urkunde vorher zurückgegeben werden muss.  

(2) Durch Allgemeinverfügung, die im Bundesanzeiger bekannt zu machen ist, kann die 
zuständige Stelle  

1. festlegen, von welchem Zeitpunkt an und unter welchen Voraussetzungen auf die 
Aufbewahrungspflicht nach Absatz 1 verzichtet werden kann, oder  

2. die weiteren Voraussetzungen für die Aufbewahrung regeln. 

§ 7 

Boykotterklärung 

Die Abgabe einer Erklärung im Außenwirtschaftsverkehr, durch die sich ein Inländer an 
einem Boykott gegen einen anderen Staat beteiligt (Boykott-Erklärung), ist verboten. Satz 1 gilt 
nicht für eine Erklärung, die abgegeben wird, um den Anforderungen einer wirtschaftlichen 
Sanktionsmaßnahme eines Staates gegen einen anderen Staat zu genügen, gegen den auch 

1. der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen, 

2. der Rat der Europäischen Union im Rahmen des Kapitels 2 des Vertrags über die 
Europäische Union oder 

3. die Bundesrepublik Deutschland 

wirtschaftliche Sanktionsmaßnahmen beschlossen haben. 

 

 

§ 7a 

Gebiete, die als Zollgebiet der Europäischen Union gelten 

Bei Anwendung der §§ 8 bis 13, 19, 20a bis 27, 29 bis 43, 46, 47, 49, 50, 52a, 52b und 75 
gilt das Gebiet von Nordirland als Teil des Zollgebiets der Europäischen. 
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Kapitel 2 

Ausfuhr und Verbringung aus dem Inland 

A b s c h n i t t  1  

B e s c h r ä n k u n g e n  

Unterabschnitt 1 

Genehmigungsbedürftige Ausfuhr  

§ 8 

Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr von Gütern des Teils I der Ausfuhrliste 

(1) Die Ausfuhr der folgenden Güter bedarf der Genehmigung:  

1. der in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste genannten Güter und 

2. der in Teil I Abschnitt B der Ausfuhrliste genannten Güter.  

(2) Eine Genehmigung nach Absatz 1 Nummer 1 ist nicht erforderlich für die Ausfuhr der 
folgenden Güter in die Schweiz, nach Liechtenstein, Norwegen und Island:  

1. Feuerwaffen im Sinne des § 1 Absatz 4 des Waffengesetzes in Verbindung mit Abschnitt 1 
Unterabschnitt 1 Nummer 2 und Abschnitt 3 der Anlage 1 zum Waffengesetz, soweit das 
Waffengesetz und die auf Grund des Waffengesetzes erlassenen waffenrechtlichen 
Verordnungen für diese gelten, einschließlich unwesentlicher Teile und Zubehör,  

2. Munition im Sinne des § 1 Absatz 4 des Waffengesetzes in Verbindung mit Abschnitt 1 
Unterabschnitt 3 Nummer 1 und 2 der Anlage 1 zum Waffengesetz, soweit sie für 
Feuerwaffen im Sinne von Nummer 1 bestimmt ist, einschließlich Munitionsteile, und  

3. Wiederladegeräte, soweit sie für die Munition im Sinne der Nummer 2 bestimmt sind. 

Satz 1 gilt nicht, wenn dem Ausführer bekannt ist, dass das endgültige Bestimmungsziel der Güter 
außerhalb der in Satz 1 genannten Staaten und außerhalb des Zollgebiets der Europäischen 
Union liegt. 

(3) Eine Genehmigung nach Absatz 1 Nummer 2 ist nicht erforderlich, wenn nach dem der 
Ausfuhr zugrunde liegenden Vertrag derartige Güter im Wert von nicht mehr als 5 000 Euro 
geliefert werden sollen. Die Ausfuhr von Software und Technologie ist abweichend von Satz 1 
stets genehmigungspflichtig.  

§ 9 

Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr von Gütern mit einem bestimmten 
Verwendungszweck 

(1) Die Ausfuhr von Gütern, die nicht in der Ausfuhrliste oder in Anhang I der Verordnung 
(EU) 2021/821 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 über eine 
Unionsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen Unterstützung der 
Durchfuhr und der Verbringung betreffend Güter mit doppeltem Verwendungszweck (ABl. L 206 
vom 11.6.2021, S. 1) genannt sind, bedarf der Genehmigung, wenn der Ausführer vom 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) darüber unterrichtet worden ist, dass 

1. diese Güter ganz oder teilweise für die Errichtung oder den Betrieb einer Anlage für 
kerntechnische Zwecke im Sinne der Kategorie 0 des Anhangs I der Verordnung (EU) 
2021/821 oder zum Einbau in eine solche Anlage bestimmt sind oder bestimmt sein können 
und 



  Oktober 21 
2. das Bestimmungsland Algerien, Irak, Iran, Israel, Jordanien, Libyen, die Demokratische 

Volksrepublik Korea, Pakistan oder Syrien ist.  

Soweit in Satz 1 und im Folgenden auf einen Anhang der Verordnung (EU) 2021/821 Bezug 
genommen wird, ist die jeweils geltende Fassung dieses Anhangs maßgebend.  

(2) Ist dem Ausführer bekannt, dass Güter, die er ausführen möchte und die nicht in der 
Ausfuhrliste oder in Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821 genannt sind, für einen in Absatz 1 
genannten Zweck bestimmt sind und es sich um ein in Absatz 1 genanntes Bestimmungsland 
handelt, so hat er das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) darüber zu 
unterrichten. Dieses entscheidet, ob die Ausfuhr genehmigungspflichtig ist. Die Güter dürfen erst 
ausgeführt werden, wenn das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die Ausfuhr 
genehmigt hat oder entschieden hat, dass es keiner Genehmigung bedarf.  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht  

1. im Regelungsbereich der Artikel 4 und 10 der Verordnung (EU) 2021/821,  

2. in Fällen, in denen nach dem der Ausfuhr zugrunde liegenden Vertrag derartige Güter im 
Wert von nicht mehr als 5 000 Euro geliefert werden sollen; die Ausfuhr von Software und 
Technologie ist unabhängig von ihrem Wert stets genehmigungspflichtig.  

§ 10 

Genehmigungserfordernisse 
 für die Ausfuhr von Gütern des Teils II der Ausfuhrliste 

Die Ausfuhr der in Teil II Spalte 3 der Ausfuhrliste mit „G“ gekennzeichneten Waren bedarf 
der Genehmigung. Dies gilt nicht, wenn die Waren den im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlichten Vermarktungsnormen oder Mindestanforderungen entsprechen, die in der 
Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und 
(EG) Nr. 1234/2007 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671) in der jeweils geltenden Fassung 
festgelegt worden sind. Satz 2 ist nicht anzuwenden, soweit in der Verordnung (EU) Nr. 
1308/2013 Ausnahmen hinsichtlich der Beachtung der Vermarktungsnormen oder 
Mindestanforderungen vorgesehen sind. 

Unterabschnitt 2 

Genehmigungsbedürftige Verbringung aus dem Inland  

§ 11 

Genehmigungserfordernisse für die Verbringung von Gütern  

(1) Die Verbringung der in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste genannten Güter bedarf der 
Genehmigung. Dies gilt nicht für  

1. Feuerwaffen im Sinne des § 1 Absatz 4 des Waffengesetzes in Verbindung mit Abschnitt 1 
Unterabschnitt 1 Nummer 2 und Abschnitt 3 der Anlage 1 zum Waffengesetz, soweit das 
Waffengesetz und die auf Grund des Waffengesetzes erlassenen waffenrechtlichen 
Verordnungen für diese gelten, einschließlich unwesentlicher Teile und Zubehör,  

2. Munition im Sinne des § 1 Absatz 4 des Waffengesetzes in Verbindung mit Abschnitt 1 
Unterabschnitt 3 Nummer 1 und 2 der Anlage 1 zum Waffengesetz, soweit sie für 
Feuerwaffen im Sinne von Nummer 1 bestimmt ist, einschließlich Munitionsteile, und 

3. Wiederladegeräte, soweit sie für Munition im Sinne der Nummer 2 bestimmt sind.  
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Satz 2 gilt nicht, wenn dem Verbringer bekannt ist, dass das endgültige Bestimmungsziel der 
Güter außerhalb des Zollgebiets der Europäischen Union und außerhalb des Gebiets der 
Schweiz, Liechtensteins, Norwegens und Islands liegt. 

(2) Die Verbringung der in Teil I Abschnitt B der Ausfuhrliste genannten Güter bedarf der 
Genehmigung, wenn dem Verbringer bekannt ist, dass das endgültige Bestimmungsziel der 
Güter außerhalb des Zollgebiets der Europäischen Union liegt.  

(3) Die Verbringung von Gütern, die nicht in der Ausfuhrliste oder in Anhang I der 
Verordnung (EU) 2021/821 genannt sind, bedarf der Genehmigung, wenn das endgültige 
Bestimmungsziel der Güter außerhalb des Zollgebiets der Europäischen Union liegt und der 
Verbringer vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) darüber unterrichtet 
worden ist, dass diese Güter ganz oder teilweise für die Errichtung oder den Betrieb einer Anlage 
für kerntechnische Zwecke im Sinne der Kategorie 0 des Anhangs I der Verordnung (EU) 
2021/821 oder zum Einbau in eine solche Anlage bestimmt sind oder bestimmt sein können und 
es sich um ein in § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 genanntes Bestimmungsland handelt.  

(4) Ist dem Verbringer bekannt, dass Güter im Sinne des Absatzes 3, die er verbringen 
möchte und deren endgültiges Bestimmungsziel außerhalb des Zollgebiets der Europäischen 
Union liegt, für einen in Absatz 3 genannten Zweck bestimmt sind und es sich um ein in 
§ 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 genanntes Bestimmungsland handelt, so hat er das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) darüber zu unterrichten. Dieses entscheidet, ob die 
Verbringung genehmigungspflichtig ist. Die Güter dürfen erst verbracht werden, wenn das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die Verbringung genehmigt hat oder 
entschieden hat, dass es keiner Genehmigung bedarf.  

(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten nicht, wenn  

1. die Ausfuhr der Güter gemäß § 8 oder § 9 einer Genehmigung bedarf und für eine derartige 
Ausfuhr eine Allgemeingenehmigung vorliegt,  

2. die Güter an dem Bestimmungsziel innerhalb des Zollgebiets der Europäischen Union, in das 
sie verbracht werden sollen, einer Verarbeitung oder Bearbeitung im Sinne des Artikels 60 
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013, 
S. 1) unterzogen werden sollen oder 

3. Güter im Wert von nicht mehr als 5 000 Euro geliefert werden sollen; die Verbringung von 
Software und Technologie ist unabhängig von ihrem Wert stets genehmigungspflichtig. 

A b s c h n i t t  2  

V e r f a h r e n s -  u n d  M e l d e v o r s c h r i f t e n   

Unterabschnitt 1 

Ausfuhr und Wiederausfuhr  

§ 12 

Gestellung und Anmeldung  

(1) Jede Ausfuhrsendung ist vor der Ausfuhr vom Anmelder unter Vorlage einer 
Ausfuhranmeldung oder einer Wiederausfuhranmeldung bei der Ausfuhrzollstelle zu gestellen. 

(2) Wer als Ausführer nach Artikel 1 Nummer 19 der Delegierten Verordnung (EU) 
2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates mit Einzelheiten zur Präzisierung von 
Bestimmungen des Zollkodex der Union (ABl. L 343/1 vom 29.12.2015, S. 1) oder als Anmelder 
nach Artikel 170 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 Waren aus dem Zollgebiet der Europäischen 
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Union befördern will, hat entsprechend den Fristen des Artikels 244 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2015/2446 eine der folgenden Anmeldungen abzugeben:  

1. eine Ausfuhranmeldung im Sinne des Artikels 5 Nummer 12 der Verordnung (EU) Nr. 
952/2013 und des Artikels 221 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der 
Kommission vom 24. November 2015 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen 
der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 558) oder  

2. eine Wiederausfuhranmeldung im Sinne des Artikels 5 Nummer 13 und des Artikels 270 der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013). 

Die Anmeldung muss den Anforderungen der folgenden Vorschriften entsprechen: 

1. der Artikel 162, 166, 167 und 182 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 und 

2. des Anhangs 9 Anlage A und Anlage C1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/341 der 
Kommission vom 17. Dezember 2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Übergangsbestimmungen für 
bestimmte Vorschriften des Zollkodex der Union, für den Fall, dass die entsprechenden 
elektronischen Systeme noch nicht betriebsbereit sind, und zur Änderung der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/2446 (ABl. L 69 vom 15.3.2016, S. 1). 

(3) Die Anmeldung nach Absatz 2 ist elektronisch abzugeben; ausgenommen sind Fälle 
nach Artikel 158 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 in Verbindung mit Artikel 136 Absatz 
2, den Artikeln 137 und 139 Absatz 2 sowie mit den Artikeln 140, 141 und 143 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2015/2446. In der Anmeldung sind die Angaben gemäß Anhang 9 Anlage A 
und Anlage C1 sowie die Angaben nach den Feldern 8, 15a, 20, 22, 24, 29 und 34b der Anlage 
C1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/341 zu machen. In der Ausfuhranmeldung ist der 
Ausführer im Sinne des § 2 Absatz 2 des Außenwirtschaftsgesetzes oder des Artikels 2 Nummer 
3 der Verordnung (EU) 2021/821 gesondert anzugeben, sofern er dem Ausführer nach Artikel 1 
Nummer 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 nicht entspricht. Die Anmeldung ist mit 
Hilfe des elektronischen Ausfuhrverfahrens ATLAS oder über die Internetausfuhranmeldung Plus 
nach Maßgabe der jeweils geltenden Verfahrensanweisung für das elektronische 
Ausfuhrverfahren ATLAS, die das Bundesministerium der Finanzen in seinem Amtsblatt bekannt 
gibt, abzugeben. Bei einer Funktionsstörung des Datenverarbeitungssystems der Zolldienststelle 
oder des Anmelders hat der Anmelder der Zollstelle die Zollanmeldung sowie gegebenenfalls den 
Antrag nach Absatz 4 nach Maßgabe der jeweils geltenden Verfahrensanweisung für das 
elektronische Ausfuhrverfahren ATLAS, die das Bundesministerium der Finanzen in seinem 
Amtsblatt bekannt gibt, zu übermitteln.  

(4) Die Zollstelle kann auf Antrag die Gestellung an einem anderen Ort im Bezirk der 
Ausfuhrzollstelle zulassen, wenn die Waren dort verpackt oder verladen werden und die 
Ausfuhranmeldung oder die Wiederausfuhranmeldung so rechtzeitig abgegeben wird, dass die 
zollamtliche Behandlung der Ausfuhrsendung möglich ist. Die nicht gegenständliche Übermittlung 
von Gütern bedarf keiner zollamtlichen Behandlung. 

(5) Für in Rohrleitungen beförderte Waren ist zuständige Ausgangszollstelle jede Zollstelle, 
in deren Bezirk sich ein Zugang zu der Rohrleitung befindet, in der die Ware befördert wird.  

§ 13 

Ergänzende Vorschriften für die Gestellung und Anmeldung bei Seeschiffen 

(1) Der Verfrachter, der Frachtführer oder, wenn kein Frachtgeschäft vorliegt, der Besitzer 
der Ladung hat dem zuständigen Hauptzollamt für jedes aus einem Seehafen seewärts 
ausgehende Schiff ein Ladungsverzeichnis gemäß Absatz 2 und 3 Satz 1 einzureichen.  

(2) Das Ladungsverzeichnis muss folgende Angaben enthalten:  

1. den Namen des Verfrachters, des Schiffes, des Verladehafens und des Löschhafens,  

2. die Anzahl, die Art und die Kennzeichen der Behältnisse,  
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3. die Benennung und die Menge der geladenen Güter in Übereinstimmung mit den 

Konnossementen oder sonstigen Ladepapieren und  

4. die Erklärung, dass im Ladungsverzeichnis alle in dem Schiff verladenen Güter verzeichnet 
sind.  

(3) Das Ladungsverzeichnis ist unverzüglich nach Beendigung der Verladung beim 
Hauptzollamt einzureichen. Das Hauptzollamt kann verlangen, dass Ladungsverzeichnisse, die 
mittels einer Datenverarbeitungsanlage erstellt wurden, auf maschinell verwertbaren 
Datenträgern oder durch Datenfernübertragung abzugeben sind.  

(4) Das Hauptzollamt kann, soweit die Überwachung der Ausfuhr nicht beeinträchtigt wird, 
allgemein oder im Einzelfall auf das Einreichen eines Ladungsverzeichnisses verzichten.  

(5) Bei unbeladenen Schiffen muss der Schiffsführer vor Abgang des Schiffes schriftlich 
oder elektronisch erklären, dass das Schiff unbeladen ist.  

§ 14 

Verfahren bei der zollamtlichen Behandlung  

(1) Zur Prüfung der Zulässigkeit der Ausfuhr können die Ausfuhrzollstelle und die 
Ausgangszollstelle von dem Ausführer oder dem Anmelder weitere Angaben und Beweismittel 
verlangen.  

(2) Die Ausgangszollstelle lehnt die zollamtliche Behandlung ab, wenn die Ausfuhrzollstelle 
nicht gemäß § 12 gestellt und angemeldet worden sind. In diesen Fällen verweigert bei Versand 
durch einen Postbetreiber die Poststelle oder bei Versand durch ein Unternehmen des 
Schienenverkehrs die Versandstelle die Übernahme der Waren. 

(3) Der Anmelder darf Waren nicht vor Abschluss der Prüfung durch die Ausfuhrzollstelle 
vom Ort der Gestellung oder vom zugelassenen Ort gemäß § 12 Absatz 4 vor Ablauf der im 
Antrag nach § 12 Absatz 4 angegeben Zeit entfernen oder entfernen lassen oder dort verladen 
oder verladen lassen.  

(4) Der Anmelder darf Waren nicht vor Abschluss der Prüfung durch die Ausgangszollstelle 
vom Ort der Gestellung entfernen oder entfernen lassen oder dort verladen oder verladen lassen. 

§ 15 

Vereinfachte Zollanmeldung 

(1) Wenn ein Anmelder von der vereinfachten Zollanmeldung nach Artikel 166 der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 Gebrauch machen will, muss er bei der Ausfuhranmeldung oder 
bei der Wiederausfuhranmeldung mindestens die Angaben machen, die nach Anhang 9 Anlage 
A der Delegierten Verordnung (EU) 2016/341 für dieses Verfahren erforderlich sind. Bei Waren, 
für die Ausfuhrabgaben zu entrichten sind oder für die sonstige im Rahmen der gemeinsamen 
Agrarpolitik vorgesehene Maßnahmen gelten, hat der Anmelder darüber hinaus alle Angaben zu 
machen, die die Erhebung der Abgaben oder die Durchführung der Maßnahmen ermöglichen. 

(2) Der Anmelder hat die vereinfachte Zollanmeldung innerhalb von 30 Tagen nach ihrer 
Annahme bei der Zollstelle, die in der vereinfachten Zollanmeldung oder in der Bewilligung nach 
Absatz4 angegeben ist 

1. mit den nach § 12 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 erforderlichen Angaben zu vervollständigen 
oder 

2. einer vollständigen Anmeldung zu ersetzen. 

(3) Der Anmelder kann Vervollständigungen oder Ersetzungen von mehreren vereinfachten 
Zollanmeldungen in einer ergänzenden oder ersetzenden Zollanmeldung zusammenfassen, 
wenn der gesamte Ausfuhrvorgang im Inland erfolgt und die Waren in einer einzigen Sendung 
ausgeführt worden sind. 
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(4) Zuständig für die Bewilligung der regelmäßigen Inanspruchnahme vereinfachter 

Zollanmeldungen nach Artikel 166 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 in Verbindung mit 
Artikel 145 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 ist das Hauptzollamt. 

§ 16 

Anschreibung in der Buchführung des Anmelders  

(1) In dem Antrag auf Bewilligung der Anschreibung in der Buchführung des Anmelders 
nach Artikel 182 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 sind die auszuführenden Waren zu 
bezeichnen und die Nummer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik anzugeben, 
das vom Statistischen Bundesamt in 65189 Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring 11, 
herausgegeben wird und auch über www.destatis.de bezogen werden kann.  

(2) Soll ständig eine Vielzahl verschiedener Waren ausgeführt werden, so können diese in 
dem Antrag nach Absatz 1 in Warengruppen mit einer Sammelbezeichnung und mit der 
zutreffenden Positionsnummer des Warenverzeichnisses angegeben werden.  

(3) Zuständig für die Bewilligung der Anschreibung in der Buchführung des Anmelders ist 
das Hauptzollamt.  

§ 17 

(weggefallen) 

§ 18 

Erhebung von Ausfuhrdaten bei der Ausfuhr von Mineralöl und Gas  

(1) Bei der Ausfuhr von Waren der Warennummern 2707 10 00 bis 2707 50 00, 2709 00 10 
bis 2711 14 00, 2711 21 00, 2711 29 00, 2712 10 10 bis 2712 90 11, 2712 90 31 bis 2713 20 00, 
2713 90 90 und 3403 19 80 des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik hat der 
Ausführer zum Zweck der Marktbeobachtung gegenüber dem Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) folgende Angaben zu machen:  

1. den Namen und die Adressdaten des Ausführers,  

2. die Warenbezeichnung und die Warennummer,  

3. die dem Ausführer zugeteilte Nummer zur Registrierung und Identifizierung von 
Wirtschaftsbeteiligten im Sinne des Artikels 9 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 in 
Verbindung mit Artikel 1 Nummer 18 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 (EORI-
Nummer),  

4. den Verfahrenscode,  

5. das Bestimmungsland,  

6. das Eigengewicht der Waren,  

7. die besondere Maßeinheit,  

8. die Ausfuhrzollstelle und  

9. das Ausgangsdatum.  

Der Ausführer übermittelt diese Angaben der zuständigen Zollstelle elektronisch mit der 
Ausfuhranmeldung.  

(2) Das Informationstechnikzentrum Bund leitet die Daten im Auftrag der zuständigen 
Zollstelle zum Zweck der Marktbeobachtung an das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) weiter.  
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(3) Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) löscht die Daten 

spätestens nach Ablauf von zwei Jahren. Die Frist beginnt mit dem Ende des Jahres, in dem 
die Daten von der zuständigen Zollstelle übermittelt worden sind.  

§ 19 

Ausfuhr von Obst und Gemüse  

(1) Bei der genehmigungsfreien Ausfuhr von Obst und Gemüse, das in Teil II Kapitel 7, 8, 9 
und 12 der Ausfuhrliste mit „G“ gekennzeichnet ist, ist der Ausfuhrzollstelle zusammen mit der 
Ausfuhranmeldung eines der nachstehend genannten Dokumente vorzulegen:  

1. eine gültige Bescheinigung nach der jeweils geltenden Fassung des Anhangs III der 
Verordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission vom 7. Juni 2011 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die 
Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse (ABl. L 
157 vom 15.6.2011, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 988/2012 (ABl. L 297 
vom 26.10.2012, S. 9) geändert worden ist (Konformitätsbescheinigung),  

2. eine Mitteilung der zuständigen Kontrollstelle, dass für die betreffenden Partien eine 
Konformitätsbescheinigung ausgestellt wurde, oder  

3. eine Mitteilung der zuständigen Kontrollstelle, dass für die betreffenden Partien auf Grund 
einer Risikoanalyse auf eine Konformitätskontrolle verzichtet wurde (Verzichtserklärung). 

Erfolgt der gesamte Ausfuhrvorgang im Inland, kann das nach Nummern 1 bis 3 maßgebliche 
Dokument der Ausgangszollstelle vorgelegt werden.  

(2) Erfolgt die Ausfuhrabfertigung elektronisch nach § 12 Absatz 3 Satz 1, hat der Ausführer 
sicherzustellen, dass die in Absatz 1 genannten Dokumente zum Zeitpunkt der Beantragung der 
Ausfuhrabfertigung bei ihm oder seinem Vertreter vorhanden sind. Die Vorlage der Dokumente 
in Papierform ist bei der Ausfuhrabfertigung nur auf Verlangen der Zollstelle erforderlich. Die 
Dokumente sind der zuständigen Zollstelle monatlich oder nach spezieller Vereinbarung 
vorzulegen. Auf den Dokumenten muss die Registriernummer der Ausfuhranmeldung vermerkt 
sein.  

(3) Bei der genehmigungsfreien Ausfuhr der in Absatz 1 Satz 1 genannten Waren im 
gemeinsamen Versandverfahren für Warenbeförderungen im Eisenbahnverkehr nach Anlage I 
Titel III Kapitel VII oder mit Vereinfachungen im Versandverfahren „Status eines zugelassenen 
Versenders“ nach Anlage I Titel III Kapitel V des Übereinkommens vom 20. Mai 1987 zwischen 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der Republik Österreich, der Republik Finnland, der 
Republik Island, dem Königreich Norwegen, dem Königreich Schweden und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über ein gemeinsames Versandverfahren (ABl. L 226 vom 13.8.1987, S. 2), 
das zuletzt durch Beschluss Nr. 4/2012 (ABl. L 297 vom 26.10.2012, S. 34) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung kann der Ausfuhrzollstelle anstelle des nach Absatz 1 
erforderlichen Dokuments eine Durchschrift dieses Dokuments zusammen mit dem Dokument 
gemäß Anhang 9 Anlage A und Anlage C1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/341 vorgelegt 
werden. Bei einer Funktionsstörung des Datenverarbeitungssystems der Zolldienststelle oder des 
Anmelders hat der Anmelder der Zollstelle die Zollanmeldung nach Maßgabe der jeweils 
geltenden Verfahrensanweisung für das elektronische Ausfuhrverfahren ATLAS, die das 
Bundesministerium der Finanzen in seinem Amtsblatt bekannt gibt, zu übermitteln. Absatz 2 gilt 
entsprechend. 

(4) Bei der genehmigungsfreien Ausfuhr der in Absatz 1 Satz 1 genannten Waren unter 
Abgabe einer vereinfachten Zollanmeldung nach § 15 oder unter Anschreibung in der 
Buchführung des Anmelders nach § 16 kann der Ausfuhrzollstelle anstelle des nach Absatz 1 
erforderlichen Dokuments innerhalb von 30 Tagen nach Überlassung der Ausfuhrsendung ins 
Ausfuhrverfahren eine Durchschrift dieses Dokuments vorgelegt werden. Auf der Durchschrift 
muss die Registriernummer der ursprünglichen Ausfuhranmeldung vermerkt sein. 
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(5) Bei der genehmigungsfreien Ausfuhr von verarbeitetem Obst und Gemüse, für das 

Vermarktungsnormen oder Mindestanforderungen auf Grund der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
erlassen wurden, ist der Ausfuhrzollstelle zusammen mit der Ausfuhranmeldung entweder eine 
Konformitätsbescheinigung oder eine Verzichtserklärung der Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung vorzulegen. Absatz 2 gilt entsprechend.  

§ 20 

Wiederausfuhren  

Soweit Wiederausfuhren nach Artikel 270 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 einer 
Wiederausfuhranmeldung bedürfen, gelten die Vorschriften dieses Unterabschnitts 
entsprechend. 

§ 20a 

Summarische Ausgangsanmeldung 

(1) Sofern keine Ausfuhranmeldung oder Wiederausfuhranmeldung abgegeben wurde, 
hat der Beförderer eine summarische Ausgangsanmeldung nach Artikel 271 der Verordnung (EU) 
Nr. 952/2013 innerhalb der Fristen des Artikels 244 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 
bei der Ausgangszollstelle abzugeben. Die Ausnahmen von der Verpflichtung zur Abgabe einer 
Vorabanmeldung nach Artikel 245 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 sind zu 
berücksichtigen. 

(2) Die summarische Ausgangsanmeldung muss die Angaben gemäß Anhang 9 Anlage 
A und Anlage C1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/341 enthalten. 

(3) § 14 Absatz 4 gilt entsprechend. 

§ 20b 

Wiederausfuhrmitteilung 

(1) Sollen Waren aus dem Zollgebiet der Union ausgeführt werden und ist weder eine 
Zollanmeldung noch eine Wiederausfuhranmeldung noch eine summarische 
Ausgangsanmeldung erforderlich, so ist von der Person, die gemäß Artikel 267 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 für die Gestellung der Waren beim Ausgang zuständig ist, vor 
dem Verbringen der Waren aus dem Zollgebiet der Union eine Wiederausfuhrmitteilung im Sinne 
von Artikel 5 Nummer 14 und Artikel 274 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 entsprechend den 
Anforderungen des Anhangs 9 Anlage A und Anlage C1 der Delegierten Verordnung (EU) 
2016/341 bei der Ausgangszollstelle abzugeben. 

(2) § 14 Absatz 4 gilt entsprechend. 

 

Unterabschnitt 2 

Genehmigungsbedürftige Ausfuhr 

§ 21 

Ausfuhrgenehmigung 

(1) Eine Ausfuhrgenehmigung kann nur der Ausführer beantragen.  

(2) Dem Antrag auf Genehmigung der Ausfuhr von Gütern, die in Teil I der Ausfuhrliste 
genannt sind, sind Dokumente zum Nachweis des Endempfängers, des Endverbleibs und des 
Verwendungszwecks beizufügen. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
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kann auf die Vorlage dieser Dokumente verzichten oder andere als die in Satz 1 genannten 
Dokumente zum Nachweis des Verbleibs der Güter verlangen.  

(3) Bei bestimmten Ländern kann das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) eine Internationale Einfuhrbescheinigung (International Import Certificate) des 
Bestimmungslandes anerkennen. 

(4) Bei bestimmten Ländern kann das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) verlangen, dass dem Antrag auf Genehmigung der Ausfuhr von bestimmten Gütern, die 
in Teil I der Ausfuhrliste genannt sind, eine Erklärung beigefügt wird, in der sich der Empfänger 
der Güter dazu verpflichtet, die durch die Neubeschaffung zu ersetzenden Güter zu vernichten. 
Soll durch die Neubeschaffung ein Mehrbedarf gedeckt werden, muss der Empfänger 
ersatzweise die Gründe für den Mehrbedarf darlegen und sich dazu verpflichten, die neu 
beschafften Güter bei späterer Außerdienststellung zu vernichten. 

(5) Bei bestimmten Ländern kann das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) verlangen, dass dem Antrag auf Genehmigung der Ausfuhr von bestimmten Gütern, die 
in Teil I der Ausfuhrliste genannt sind, ein Nachweis über die Zustimmung des 
Bestimmungslandes zur Duldung von Vor-Ort-Kontrollen des Endverbleibs und der Einhaltung 
von gemäß Absatz 4 vom Empfänger übernommenen Verpflichtungen durch deutsche Stellen 
sowie ein Nachweis über die auf den Gütern angebrachte Kennzeichnung beigefügt wird. 

(6) Das Nähere bestimmt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) durch 
Allgemeinverfügung, die im Bundesanzeiger bekannt zu machen ist. 

§ 22 

Informations- und Buchführungspflichten 

(1) Ausführer der in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste genannten Güter sind verpflichtet, 
den Empfänger spätestens bei der Ausfuhr über die Beschränkungen zu informieren, die 
hinsichtlich einer Ausfuhr aus dem Bestimmungsland in der erteilten Ausfuhrgenehmigung 
festgelegt sind. 

(2) Der Ausführer ist unbeschadet anderer Rechtsvorschriften verpflichtet, ausführliche 
Register oder Aufzeichnungen über seine Ausfuhren der in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste 
genannten Güter zu führen. Diese müssen geschäftliche Unterlagen mit den folgenden Angaben 
enthalten: 

1. die Bezeichnung des Gutes und dessen Listenposition in der Ausfuhrliste, 

2. die Menge und der Wert des Gutes, 

3. das Datum der Ausfuhr oder einzelner Teilausfuhren, 

4. den Namen und die Anschrift des Ausführers und des Empfängers, 

5. soweit bekannt, die Endverwendung und der Endverwender des Gutes und 

6. die Angabe, dass der Empfänger entsprechend Absatz 1 informiert wurde. 

(3) Die Register oder Aufzeichnungen nach Absatz 2 Satz 1 sind nach Ende des 
Kalenderjahres, in dem die Ausfuhr erfolgt ist, für die Dauer von fünf Jahren aufzubewahren. 

§ 23 

Ausfuhrabfertigung 

(1) Erfolgt die Ausfuhrabfertigung aufgrund einer elektronischen Ausfuhranmeldung nach 
§ 12 Absatz 3 Satz 1, ist die Vorlage der Ausfuhrgenehmigung in Papierform bei der 
Ausfuhrabfertigung grundsätzlich nicht erforderlich. Der Ausführer hat jedoch sicherzustellen, 
dass die Ausfuhrgenehmigung im Zeitpunkt der Beantragung der Ausfuhrabfertigung bei ihm oder 
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seinem Vertreter vorhanden ist. Im Fall des § 12 Absatz 3 Satz 5 ist die Ausfuhrgenehmigung bei 
der Ausfuhrabfertigung vorzulegen. 

(2) Zur Ausfuhrabfertigung hat der Anmelder in der elektronischen Ausfuhranmeldung 
hinsichtlich der Ausfuhrgenehmigung Folgendes anzugeben:  

1. die Genehmigungscodierung,  

2. die Listenposition in der Ausfuhrliste oder die Nummer oder Güterlistenposition in den 
Rechtsakten des Rates oder der Kommission der Europäischen Union im Bereich des 
Außenwirtschaftsrechts,  

3. die Referenznummer,  

4. das Ausstellungsdatum und  

5. das Gültigkeitsende.  

(3) Bei Ausfuhren auf Grund von Genehmigungen in Form von Allgemeinverfügungen sind 
die Angaben nach Absatz 2 Nummer 3 bis 5 nicht erforderlich.  

(4) Wenn der Ausführer vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eine 
Bescheinigung erhalten hat, dass die Ausfuhr keiner Genehmigung bedarf, hat der Anmelder zur 
Ausfuhrabfertigung in der elektronischen Ausfuhranmeldung hinsichtlich der Bescheinigung 
Folgendes anzugeben:  

1. die Codierung der Bescheinigung,  

2. die Referenznummer, 

3. das Ausstellungsdatum und  

4. das Gültigkeitsende. 

(5) Die vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erteilten 
Ausfuhrgenehmigungen werden durch die Zollstellen elektronisch abgeschrieben. 
Ausfuhrgenehmigungen zur wiederholten vorübergehenden Ausfuhr oder in anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union erteilte Ausfuhrgenehmigungen sind vom Anmelder bei 
der elektronischen Ausfuhrabfertigung in Papierform vorzulegen und werden von der Zollstelle 
manuell abgeschrieben.  

(6) Falls eine Abschreibung erforderlich ist, hat der Anmelder zusätzlich zu den Angaben 
nach Absatz 2 Folgendes anzugeben: 

1. den Wert und, soweit die Ausfuhrgenehmigung dazu Angaben enthält, die Menge der 
auszuführenden Waren und  

2. die Nummer der laufenden Güterposition der Genehmigung. 

(7) Für die Abgabe einer Wiederausfuhranmeldung nach § 20 und für die Abgabe einer 
rückwirkenden Ausfuhr- oder Wiederausfuhranmeldung nach Artikel 337 Absatz 1 Satz 3 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 gelten die Absätze 2 bis 6 entsprechend. 

§ 24 

Datenaustausch 

(1) Zum Zweck der Ausfuhrabfertigung ausfuhrgenehmigungspflichtiger Waren ruft die 
zuständige Zollstelle die Daten der vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
erteilten Ausfuhrgenehmigungen über das Informationstechnikzentrum Bund vom Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ab. Hat das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) eine Bescheinigung erteilt, dass die Ausfuhr keiner Genehmigung 
bedarf, so tritt diese Bescheinigung an die Stelle der Ausfuhrgenehmigung nach Satz 1. 
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(2) Das Informationstechnikzentrum Bund leitet im Auftrag der zuständigen Zollstelle zum 

Zweck der Nachverfolgung der Ausnutzung erteilter Ausfuhrgenehmigungen folgende Daten an 
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) weiter: 

1. den Wert der ausgeführten Waren, 

2. den Zeitpunkt des Ausgangs,  

3. die Nummer der Ausfuhrgenehmigung, 

4. die Listenposition in der Ausfuhrliste oder die Nummer oder Güterlistenposition in den 
Rechtsakten des Rates oder der Kommission der Europäischen Union im Bereich des 
Außenwirtschaftsrechts und 

5. soweit angegeben, die Menge der ausgeführten Waren und die Nummer der laufenden 
Güterposition der Genehmigung. 

(3) Die zuständige Zollstelle und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
löschen die nach den Absätzen 1 und 2 übermittelten Daten spätestens nach Ablauf von fünf 
Jahren, soweit sie nicht nach anderen Vorschriften aufzubewahren sind. Die Frist beginnt jeweils 
mit dem Ende des Jahres, in dem die Daten an die zuständige Zollstelle oder das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) übermittelt worden sind. 

§ 25 

Ausfuhrabfertigung in einem anderen Mitgliedstaat 

(1) Wenn der Ausführer eine vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
erteilte Ausfuhrgenehmigung zur Ausfuhrabfertigung in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union verwenden will, so hat er die Ausfuhrgenehmigung zusammen mit dem 
Ausfuhrbegleitdokument oder einem vergleichbaren zollrechtlichen Ausfuhrdokument der für ihn 
oder seinen Firmensitz zuständigen Zollstelle innerhalb eines Monats nach Ausgang der Waren 
aus dem Zollgebiet der Europäischen Union vorzulegen.  

(2) Nach elektronischer Nacherfassung der Ausfuhrgenehmigung durch die zuständige 
Zollstelle leitet das Informationstechnikzentrum Bund folgende Daten im Auftrag der zuständigen 
Zollstelle zum Zweck der Nachverfolgung der Ausnutzung erteilter Ausfuhrgenehmigungen an 
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) weiter:  

1. die in § 24 Absatz 2 Nummer 1 und 3 bis 5 genannten Daten und  

2. den Zeitpunkt der Nacherfassung.  

(3) § 24 Absatz 3 gilt entsprechend. 

§ 26 

Aufzeichnungspflichten 

(1) Der Ausführer ist verpflichtet, für jede von einer Zollstelle vorgenommene Abschreibung 
gemäß § 23 oder § 25 unter Bezugnahme auf die Ausfuhranmeldung ausführliche Register oder 
Aufzeichnungen zu führen. Diese müssen folgende Angaben enthalten: 

1. die Registriernummer der Ausfuhranmeldung,  

2. das Datum der Annahme der Ausfuhranmeldung, 

3. die Bezeichnung der Zollstelle, bei der die Abschreibung vorgenommen wurde,  

4. die Antragsnummer der Genehmigung,  

5. die Menge oder den Wert der abgeschriebenen Waren und  

6. die Restmenge oder den Restwert der Waren.  

(2) Die Register oder Aufzeichnungen sind für die Dauer von fünf Jahren aufzubewahren.  
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Unterabschnitt 3 

Genehmigungsbedürftige Verbringung und Zertifizierungsverfahren 

§ 27 

Anzuwendende Vorschriften 

Für die Verbringung genehmigungspflichtiger Güter gilt § 21 entsprechend. Für die 
Verbringung der in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste genannten Güter gilt darüber hinaus § 22 
entsprechend. 

§ 28 

Zertifizierungsverfahren 

(1) Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bestimmt durch 
Allgemeinverfügung, die im Bundesanzeiger bekannt zu machen ist, die dem Antrag auf Erteilung 
eines Zertifikats nach § 2 beizufügenden Unterlagen. 

(2) § 6 Absatz 1 ist auf Zertifikate entsprechend anzuwenden. 

(3) Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) veröffentlicht und aktualisiert 
regelmäßig eine Liste der zertifizierten Empfänger und teilt deren Inhalt dem Europäischen 
Parlament, den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Europäischen 
Kommission mit, damit diese auf ihrer Webseite ein Zentralregister der von den Mitgliedstaaten 
zertifizierten Empfänger veröffentlichen kann. 

Kapitel 3 

Einfuhr 

A b s c h n i t t  1  

B e s c h r ä n k u n g e n  u n d  a l l g e m e i n e  V e r f a h r e n s v o r s c h r i f t e n  

§ 29 

Verwendungsbeschränkungen 

Ist die Einfuhr einer Ware unter der Voraussetzung zugelassen oder unter der Auflage 
genehmigt, dass die Ware nur in bestimmter Weise verwendet werden darf, so hat der Veräußerer 
diese Verwendungsbeschränkung bei der Veräußerung jedem Erwerber der Ware nachweisbar 
mitzuteilen. Der Einführer und der Erwerber dürfen die Ware nur in der vorgeschriebenen Weise 
verwenden. 

§ 30 

Bestätigungen über Internationale Einfuhrbescheinigungen und 
Wareneingangsbescheinigungen 

(1) Wer Waren ins Inland einführt oder verbringt, kann beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) eine Internationale Einfuhrbescheinigung (IEB) oder eine 
Wareneingangsbescheinigung (WEB) beantragen. § 21 Absatz 2 gilt entsprechend. Dem Antrag 
soll entsprochen werden, wenn die Bescheinigung zur Vorlage bei einer ausländischen 
Exportkontrollbehörde benötigt wird. 
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(2) Der Einführer oder Verbringer hat die Internationale Einfuhrbescheinigung und die 

Wareneingangsbescheinigung auf einem Vordruck zu beantragen, der vom Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) durch Allgemeinverfügung festgelegt wird, die im 
Bundesanzeiger bekannt zu machen ist, sowie die nach diesen Vordrucken erforderlichen 
Angaben zu machen. § 21 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Die Einfuhr oder Verbringung der in dem Antrag auf Internationale Einfuhrbescheinigung 
bezeichneten Ware ist dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) unverzüglich 
nachzuweisen. Gibt der Antragsteller die Absicht auf, die Ware einzuführen oder in das Inland zu 
verbringen, so hat er dies unverzüglich dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) anzuzeigen und ihm unverzüglich die Bescheinigung zurückzugeben oder über ihren 
Verbleib Mitteilung zu machen. Will der Antragsteller die Ware in ein anderes Bestimmungsland 
liefern, so hat er, bevor die Ware das Versendungsland verlässt, vom Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eine neue Bescheinigung zu erwirken, die dieses Bestimmungsland 
nennt. 

(4) § 8 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes ist entsprechend 
anwendbar. 

A b s c h n i t t  2  

E i n f u h r a b f e r t i g u n g  

§ 31 

Antrag auf Einfuhrabfertigung 

(1) Der Einführer hat die Einfuhrabfertigung bei einer Zollstelle zu beantragen. Anstelle des 
Einführers kann ein Unionsansässiger im eigenen Namen die Einfuhrabfertigung für Waren 
beantragen, die auf Grund eines Einfuhrvertrags geliefert werden, wenn er 

1. als Handelsvertreter des unionsfremden Vertragspartners am Abschluss des Einfuhrvertrags 
mitgewirkt hat oder 

2. in Ausübung seines Gewerbes auf Grund eines Vertrags mit dem unionsfremden 
Vertragspartner 

a) an der Beförderung der Waren mitwirkt oder 

b) die Zollanmeldung zur Überlassung der Waren zum zollrechtlich freien Verkehr abgibt. 

(2) Der Antrag auf Einfuhrabfertigung ist zu stellen 

1. mit der Abgabe der Zollanmeldung zur Überlassung der Waren zum zollrechtlich freien 
Verkehr oder 

2. vor Gebrauch, Verbrauch, Bearbeitung oder Verarbeitung der Waren in einer Freizone oder 
auf der Insel Helgoland. 

Auf Antrag des Einführers kann eine zeitlich vorgezogene Einfuhrabfertigung erfolgen. 
§ 42 Absatz 1 und 3 bleibt unberührt.  

(3) Darf der Einführer Waren aufgrund einer vereinfachten Zollanmeldung nach Artikel 166 
der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 oder einer vereinfachten Zollanmeldung als Anschreibung in 
der Buchführung des Anmelders nach Artikel 182 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 in ein 
Zollverfahren überführen, müssen die für die Überführung in das angemeldete Zollverfahren 
zwingend erforderlichen Unterlagen gemäß Artikel 163 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
952/2013 im Zeitpunkt der Abgabe der vereinfachten Zollanmeldung oder im Zeitpunkt der 
Anschreibung in der Buchführung des Anmelders bereitgehalten werden. Unterlagen, die für die 
Überführung in das angemeldete Zollverfahren nicht zwingend erforderlich sind, müssen gemäß 
Artikel 167 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 abweichend von Absatz 2 Nummer 1 erst 
mit der ergänzenden Zollanmeldung bereitgehalten werden. Zur Sicherung der einfuhrrechtlichen 
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Belange können die Zollbehörden verlangen, dass ihnen die nach Satz 1 bereitzuhaltenden 
Unterlagen vorgelegt werden. 

(4) Der Antrag kann elektronisch oder in Papierform abgegeben werden.  

(5) Der Einführer hat im Antrag die handelsübliche oder sprachgebräuchliche Bezeichnung 
der Waren sowie die Nummer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik 
anzugeben. 

§ 32 

Einfuhrdokumente 

(1) Wird die Einfuhrabfertigung elektronisch beantragt, hat der Einführer sicherzustellen, 
dass die nachstehend genannten Dokumente zum Zeitpunkt der Beantragung der 
Einfuhrabfertigung bei ihm oder seinem Vertreter vorhanden sind: 

1. die Rechnung oder sonstige Unterlagen, aus denen das Einkaufs- oder Versendungsland 
und das Ursprungsland der Waren ersichtlich sind, und, 

2. wenn dies in einem Rechtsakt der Europäischen Union vorgesehen ist, 

a) ein Ursprungszeugnis oder eine Ursprungserklärung nach Maßgabe des § 38,  

b) ein Überwachungsdokument nach Maßgabe des § 36,  

c) eine Einfuhrgenehmigung nach Maßgabe des § 39 oder eine Einfuhrlizenz im Rahmen 
einer gemeinsamen Marktorganisation oder einer Handelsregelung,  

d) eine Konformitätsbescheinigung oder Verzichtserklärung nach Maßgabe des 
§ 42 Absatz 2.  

Die in Satz 1 Nummer 1 und 2 Buchstabe a und d genannten Dokumente müssen bei der 
Einfuhrabfertigung im Einzelfall auf Verlangen der Zollstelle vorgelegt werden.  

(2) Nutzt der Einführer die elektronische Einfuhrabfertigung nach Absatz 1, so hat er 
monatlich oder nach spezieller Vereinbarung mit der zuständigen Zollstelle die in 
Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a bis d genannten Dokumente der zuständigen Zollstelle 
vorzulegen.  

(3) Wird die Einfuhrabfertigung in Papierform beantragt, sind die in Absatz 1 genannten 
Dokumente und eine Einfuhrkontrollmeldung nach Maßgabe des § 35 Absatz 1 vorzulegen. 

§ 33 

Verfahren bei der Einfuhrabfertigung 

(1) Die Zollstelle prüft die Zulässigkeit der Einfuhr. Sie lehnt die Einfuhrabfertigung ab, wenn  

1. die für die Einfuhrabfertigung gemäß § 32 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 2 Buchstabe a bis d erforderlichen Dokumente nicht beim Einführer oder seinem 
Vertreter vorhanden sind, 

2. die in § 32 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a bis d genannten Dokumente bei der 
Einfuhrabfertigung gemäß § 32 Absatz 3 nicht vorliegen oder 

3. die Waren nicht den Angaben der Dokumente im Sinne des § 32 Absatz 1 Satz 1 
oder Absatz 3 entsprechen.  

Bestehen ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit eines Ursprungszeugnisses, können die Zollstellen 
weitere Beweismittel zum Nachweis des Ursprungs verlangen und damit die Einfuhrabfertigung 
ermöglichen. 

(2) Bei der Einfuhr von Wasser, elektrischem Strom, Stadtgas, Ferngas oder ähnlichen 
Gasen in Leitungen entfällt die Einfuhrabfertigung.  
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§ 34 

Erhebung von Einfuhrdaten 

(1) Bei der Einfuhr von Waren der Warennummern 0105 11 11 bis 0105 99 50, 0207 11 10 
bis 0207 13 70, 0207 13 99 bis 0207 14 70, 0207 14 99 bis 0207 26 80, 0207 26 99 bis 0207 27 
80, 0207 27 99 bis 0207 42 80, 0207 44 10 bis 0207 44 81, 0207 44 99 bis 0207 45 81, 0207 45 
99 bis 0207 52 90, 0207 54 10 bis 0207 54 81, 0207 54 99 bis 0207 55 81, 0207 55 99 bis 0207 
60 81, 0207 60 99, 0209 90 00, 0401 10 10 bis 0403 10 39, 0403 90 11 bis 0403 90 69, 0404 10 
02 bis 0407 90 90, 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80, 0408 99 80, 0701 10 00, 
0701 90 50, 0701 90 90, 1105 10 00, 1105 20 00, 1602 32 11, 1602 39 21, 1702 11 00, 1702 19 
00, 2106 90 51, 2309 90 20, 3502 11 90 und 3502 19 90 bis 3502 90 70 des Warenverzeichnisses 
für die Außenhandelsstatistik hat der Einführer zum Zweck der Marktbeobachtung gegenüber der 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung die folgenden Angaben zu machen: 

1. die Anmeldeart,  

2. die Belegnummer,  

3. den Zeitpunkt der Annahme der Anmeldung, 

4. den Namen und die Adresse des Empfängers, 

5. die EORI-Nummer des Empfängers, 

6. das Versendungsland, 

7. den Umrechnungskurs, 

8. die Art des Geschäfts, 

9. die Warenbezeichnung, 

10. die Warennummer, 

11. das Ursprungsland, 

12. die Rohmasse, 

13. den Verfahrenscode, 

14. die Eigenmasse, 

15. die statistische Menge in besonderer Maßeinheit, 

16. das einfuhrrechtliche Papier (Nummer und Datum) und 

17. den statistischen Wert. 

(2) Bei der Einfuhr von Waren der Warennummern 2705 00 00, 2707 10 00, 2707 20 
00, 2707 30 00, 2707 50 00, 2709 00 10, 2709 00 90, 2710 12 11, 2710 19 99, 2710 99 00, 2711 
11 00 bis 2711 29 00, 2712 10 10 bis 2713 20 00, 2713 90 90, 2715 00 00 und 3403 19 80 des 
Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik hat der Einführer zum Zweck der 
Marktbeobachtung gegenüber dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die 
folgenden Angaben zu machen: 

1. die Anmeldeart, 

2. die Belegnummer, 

3. den Zeitpunkt der Annahme der Anmeldung, 

4. den Namen und die Adresse des Empfängers, 

5. die EORI-Nummer des Empfängers, 

6. den Namen und die Adresse des Anmelders, 

7. die EORI-Nummer des Anmelders, 

8. das Versendungsland, 
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9. die Warenbezeichnung, 

10. die Warennummer, 

11. das Ursprungsland, 

12. die Rohmasse, 

13. den Verfahrenscode, 

14. die Eigenmasse, 

15. die statistische Menge in besonderer Maßeinheit und 

16. den statistischen Wert. 

(3) Der Einführer übermittelt die Angaben nach den Absätzen 1 und 2 der zuständigen 
Zollstelle elektronisch mit der Einfuhranmeldung. Das Informationstechnikzentrum Bund leitet die 
Daten im Auftrag der zuständigen Zollstelle zum Zweck der Marktbeobachtung im Fall des 
Absatzes 1 an die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung und im Fall des Absatzes 2 
an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) weiter. 

(4) Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung und das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) löschen die Daten spätestens nach Ablauf von zwei Jahren. Die 
Frist beginnt mit dem Ende des Jahres, in dem die Daten von der zuständigen Zollstelle 
übermittelt worden sind. 

§ 35 

Einfuhrkontrollmeldung 

(1) Bei der Einfuhr von Waren der Warennummern 2709 00 10, 2709 00 90, 2711 11 00 und 
2711 21 00 des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik ist zum Zweck der 
Marktbeobachtung eine Einfuhrkontrollmeldung vorzulegen, wenn die Einfuhrabfertigung in 
Papierform beantragt wird und der Wert der Einfuhrsendung 1 000 Euro übersteigt. Die 
zuständige Zollstelle leitet die Einfuhrkontrollmeldungen zum Zweck der Marktbeobachtung an 
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) weiter.  

(2) Bei der Einfuhr von Waren ist ein als Einfuhrkontrollmeldung bezeichneter Vordruck zu 
verwenden, der dem Vordruck für das jeweils vorzulegende Anmeldepapier für die Wareneinfuhr 
nach den §§ 4 und 6 des Außenhandelsstatistikgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil II, 
Gliederungsnummer 7402-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 10 
des Gesetzes vom 25. April 2007 (BGBl. I S. 594) geändert worden ist, und § 15 der 
Außenhandelsstatistik-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. 
Juli 1994 (BGBl. I S. 1993), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. November 2011 
(BGBl. I S. 2230) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung entspricht. Das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) kann hiervon abweichende 
Anforderungen durch Allgemeinverfügung festlegen, die im Bundesanzeiger bekannt zu machen 
ist. Es kann auch Meldungen in anderer Form zulassen.  

(3) Bei der Einfuhr von Waren mit einer vereinfachten Zollanmeldung nach Artikel 166 der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 oder Anschreibung in der Buchführung des Anmelders nach 
Artikel 182 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 hat der Einführer die ausgenutzten Blätter der 
Einfuhrkontrollmeldung unverzüglich nach der Einfuhr dem Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu übersenden. Die Einfuhrkontrollmeldung mit der letzten Eintragung 
des Abrechnungszeitraums ist jedoch bei der Einfuhrabfertigung vorzulegen. 

§ 36 

Vorherige Einfuhrüberwachung 

(1) Unterliegt die Einfuhr einer Ware auf Grund eines Rechtsakts der Europäischen Union 
der Überwachung, so wird bei der genehmigungsfreien Einfuhr auf Antrag ein 
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Überwachungsdokument auf einem Einfuhrdokument nach den Rechtsakten der Europäischen 
Union erteilt. Das Einfuhrdokument ist in der gesamten Union gültig.  

(2) Antragsberechtigt ist nur der Einführer. In seinem Antrag auf Erteilung des 
Überwachungsdokuments macht er die Angaben, die in dem Rechtsakt der Europäischen Union 
festgelegt sind. Verschiedenartige Waren, verschiedene Einkaufsländer oder verschiedene 
Ursprungsländer dürfen nicht in einem Antrag zusammengefasst werden. 

(3) Zuständig für die Ausstellung des Überwachungsdokuments ist das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Es legt durch Allgemeinverfügung die Voraussetzungen 
für die Ausstellung und Verwendung des Überwachungsdokuments in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union fest und macht diese im Bundesanzeiger bekannt. 

(4) Zum Zweck der Einfuhrüberwachung nach Absatz 1 kann in der Ausschreibung nach 
§ 39 Absatz 1 Satz 1 festgelegt werden, dass anstelle des Überwachungsdokuments die 
Einfuhrgenehmigung vorzulegen ist. Die Absätze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwenden.  

(5) Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) trägt im 
Überwachungsdokument die folgenden Angaben ein: 

1. das Datum, bis zu dem das Überwachungsdokument zur Einfuhrabfertigung verwendet 
werden darf, und  

2. den Prozentsatz, bis zu dem  

a) eine Überschreitung des Preises je Einheit, zu dem das Geschäft getätigt wurde, 
zulässig ist oder  

b) eine Überschreitung des angegebenen Gesamtwertes oder der angegebenen Menge in 
handelsüblichen Einheiten bei der Einfuhrabfertigung zulässig ist. 

§ 37 

Einfuhrabfertigung bei vorheriger Einfuhrüberwachung 

(1) Erfolgt die Einfuhrabfertigung auf Grund einer elektronischen Einfuhranmeldung, rufen 
die Zollstellen die Daten des Überwachungsdokuments im automatisierten Verfahren ab. 
§ 32 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b gilt entsprechend. Bei elektronischer 
Einfuhrabfertigung nach Satz 1 werden Überwachungsdokumente durch die Zollstellen 
grundsätzlich elektronisch abgeschrieben, wenn sie zur Verwendung im Inland bestimmt sind. In 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ausgestellte Überwachungsdokumente müssen 
in Papierform vorgelegt und abgeschrieben werden. 

(2) Erfolgt die Einfuhrabfertigung auf Grund einer Einfuhranmeldung in Papierform, muss 
der Einführer das Überwachungsdokument der zuständigen Zollstelle vorlegen. Die Zollstelle 
vermerkt auf dem Überwachungsdokument die Menge oder den Wert der abgefertigten Waren. 

(3) Die Zollstelle lehnt die Einfuhrabfertigung ab,  

1. wenn der Antrag auf Einfuhrabfertigung später als am letzten Gültigkeitstag des 
Überwachungsdokuments gestellt wird, 

2. wenn der Preis je Einheit, zu dem das Geschäft getätigt wird, den im 
Überwachungsdokument angegebenen Preis um mehr als den im Überwachungsdokument 
vermerkten Prozentsatz überschreitet oder  

3. soweit der Gesamtwert oder die Gesamtmenge der zur Einfuhr angemeldeten Waren um 
mehr als den im Überwachungsdokument vermerkten Prozentsatz überschritten wird.  
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§ 38 

Ursprungszeugnis und Ursprungserklärung 

(1) Wenn für Waren auf Grund eines Rechtsakts der Europäischen Union ein 
Ursprungszeugnis oder eine Ursprungserklärung vorgesehen ist, sind diese bei der 
Einfuhrabfertigung vorzulegen. § 32 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a und Satz 2 sowie 
§ 32 Absatz 3 gelten entsprechend. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Wert der in der 
Einfuhrsendung enthaltenen Waren, für die ein Ursprungszeugnis oder eine Ursprungserklärung 
vorgeschrieben ist, 1 000 Euro nicht übersteigt. Satz 3 gilt nicht, wenn es sich um Waren der 
Ernährung und Landwirtschaft handelt.  

(2) Das Ursprungszeugnis muss von einer berechtigten Stelle des Ursprungslandes 
ausgestellt sein. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie macht eine Liste der 
berechtigten Stellen im Bundesanzeiger bekannt. Ist das Versendungsland nicht das 
Ursprungsland, so genügt die Vorlage eines Ursprungszeugnisses einer berechtigten Stelle des 
Versendungslandes. 

(3) Die Ursprungserklärung muss vom Exporteur oder Lieferanten auf der Rechnung oder, 
falls eine Rechnung nicht vorgelegt werden kann, auf einem anderen mit der Ausfuhr in 
Verbindung stehenden geschäftlichen Beleg eingetragen werden. Sie muss bestätigen, dass die 
Waren ihren Ursprung im Sinne der Artikel 59 bis 63 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 in 
Verbindung mit den Artikeln 31 bis 36 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 in dem 
angegebenen Drittland haben. 

§ 39 

Einfuhrgenehmigung  

(1) Durch Allgemeinverfügung, die im Bundesanzeiger bekannt zu machen ist, können die 
für die Erteilung von Einfuhrgenehmigungen und Einfuhrlizenzen zuständigen Stellen im Sinne 
des § 13 des Außenwirtschaftsgesetzes (Genehmigungsstellen) die Einzelheiten bekannt geben, 
die bei den Anträgen auf Erteilung der Genehmigung zu beachten sind (Ausschreibung). In der 
Ausschreibung werden insbesondere die Formerfordernisse und die Fristen für die Beantragung 
festgelegt. Antragsberechtigt ist nur der Einführer. Beruht das Genehmigungserfordernis auf 
einem unmittelbar geltenden Rechtsakt der Europäischen Union, so wird die Einfuhrgenehmigung 
auf dem in diesem Rechtsakt vorgeschriebenen Einfuhrdokument erteilt und ist in der gesamten 
Europäischen Union gültig. 

(2) Soweit die Verwendung nationaler Vordrucke für die Einfuhrgenehmigung zulässig ist, 
können die Genehmigungsstellen zur Verwendung im Inland abweichend von Absatz 1 Satz 4 
diese Vordrucke durch Allgemeinverfügung, die im Bundesanzeiger bekannt zu machen ist, 
festlegen. 

(3) Die Genehmigungsstellen können verlangen, dass für bestimmte Waren oder 
Warengruppen getrennte Anträge gestellt werden, soweit es zur Überwachung der Einfuhr, zur 
Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens oder zur Wahrung sonstiger durch das 
Außenwirtschaftsgesetz oder durch das Unionsrecht geschützter Belange erforderlich ist. Falls 
getrennte Anträge verlangt werden, soll darauf in der Ausschreibung hingewiesen werden. 

(4) Die Genehmigungsstellen sollen Anträge, die innerhalb einer angemessenen Frist nach 
der Ausschreibung bei ihnen eingehen, als gleichzeitig gestellt behandeln.  

(5) Bei der elektronischen Einfuhrabfertigung nach § 37 Absatz 1 Satz 1 rufen die 
Zollstellen die Daten der Einfuhrgenehmigung im automatisierten Verfahren ab. 
§ 32 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c gilt entsprechend. Erfolgt die Einfuhrabfertigung 
aufgrund einer elektronischen Einfuhranmeldung, werden Einfuhrgenehmigungen durch die 
Zollstellen grundsätzlich elektronisch abgeschrieben, wenn sie zur Verwendung im Inland 
bestimmt sind. In anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union erteilte 
Einfuhrgenehmigungen müssen in Papierform vorgelegt und manuell abgeschrieben werden. Zur 
Verwendung einer Einfuhrgenehmigung in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union wird 
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das Nähere durch eine Allgemeinverfügung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) bestimmt, die im Bundesanzeiger bekannt zu machen ist.  

(6) Bei der Einfuhrabfertigung in Papierform gemäß § 37 Absatz 2 Satz 1 muss der 
Einführer die Einfuhrgenehmigung vorlegen. Die Zollstelle vermerkt auf der Einfuhrgenehmigung 
die Menge oder den Wert der abgefertigten Waren.  

§ 40 

Erleichtertes Verfahren für landwirtschaftliche Waren 

(1) Ohne Einfuhrgenehmigung dürfen folgende landwirtschaftliche Waren eingeführt 
werden: 

1. Waren der Kapitel 1 bis 25 des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik bis zu 
einem Wert von 125 Euro je Einfuhrsendung, ausgenommen Saatgut, wobei das erleichterte 
Verfahren weder für die Einfuhr aus einem Versandverfahren, einem Lagerverfahren, einer 
vorübergehenden Verwendung oder einer aktiven Veredelung noch für die Einfuhr von 
Waren gilt, die zum Handel oder zu einer anderen gewerblichen Verwendung bestimmt sind; 

2. Muster und Proben für einschlägige Handelsunternehmen oder Verarbeitungsbetriebe von 
Erzeugnissen der Ernährung und Landwirtschaft bis zu einem Wert von 50 Euro je 
Einfuhrsendung, ausgenommen Saatgut, wobei bei der Bemessung des Werts unentgeltlich 
gelieferter Muster und Proben die Vertriebskosten außer Betracht bleiben; dies gilt auch bei 
entgeltlich gelieferten Mustern und Proben, sofern die Vertriebskosten in der Rechnung 
getrennt ausgewiesen werden; 

3. Waren, die Aussteller zum unmittelbaren Verzehr als Kostproben auf Messen oder 
Ausstellungen einführen, wenn der Wert der in einem Kapitel des Warenverzeichnisses für 
die Außenhandelsstatistik zusammengefassten Waren 3 000 Euro je Messe oder 
Ausstellung nicht übersteigt, wobei der Wert der Waren mehrerer Aussteller, die sich durch 
dieselbe Person vertreten lassen, zusammenzurechnen ist; 

4. Fische und andere Waren, die Unionsansässige auf hoher See sowie im schweizerischen 
Teil des Untersees und des Rheins von Schiffen, welche die Flagge eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union führen, aus gewinnen und unmittelbar in das Zollgebiet der 
Europäischen Union verbringen; 

5. Brieftauben, die nicht als Handelsware eingeführt werden; 

6. Tiere, Saatgut, Düngemittel, Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Waren, deren Einfuhr 
durch die örtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Grenzzonen oder grenznahen 
Räumen mit Drittländern bedingt ist und die nach zwischenstaatlichen Verträgen von 
Einfuhrbeschränkungen befreit sind; 

7. Erzeugnisse des Ackerbaus, der Viehzucht, des Gartenbaus und der Forstwirtschaft solcher 
grenzdurchschnittener Betriebe, die vom Zollgebiet der Europäischen Union aus 
bewirtschaftet werden, wenn diese Erzeugnisse von den Einfuhrabgaben im Sinne des 
Artikels 5 Nummer 20 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 befreit sind. 

(2) Die §§ 31 bis 39 gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Einfuhren.  

§ 41 

Erleichtertes Verfahren für sonstige Waren 

(1) Ohne Einfuhrgenehmigung dürfen ferner folgende Waren eingeführt werden: 

1. Waren 

a) zur Lieferung an die im Zollgebiet der Europäischen Union stationierten ausländischen 
Truppen, die diesen gleichgestellten Organisationen, das zivile Gefolge sowie an die 
Mitglieder der Vorgenannten und deren Angehörige, wenn nach zwischenstaatlichen 
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Verträgen der Bundesrepublik Deutschland oder den Vorschriften des 
Truppenzollgesetzes Zollfreiheit gewährt wird, 

b) aus dem Besitz oder zur eigenen Verwendung des in Buchstabe a genannten 
Personenkreises; 

2. Waren der Kapitel 26 bis 99 des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik bis zu 
einem Wert von 1 000 Euro je Einfuhrsendung, wobei das erleichterte Verfahren weder für 
die Einfuhr aus einem Versandverfahren, einem Lagerverfahren, einer vorübergehenden 
Verwendung oder einer aktiven Veredelung noch für die Einfuhr von Waren gilt, die zum 
Handel oder zu einer anderen gewerblichen Verwendung bestimmt sind; 

3. Muster und Proben für einschlägige Handelsunternehmen oder Verarbeitungsbetriebe von 
Waren der gewerblichen Wirtschaft bis zu einem Wert von 250 Euro je Einfuhrsendung, 
wobei bei der Bemessung des Werts unentgeltlich gelieferter Muster und Proben die 
Vertriebskosten außer Betracht bleiben; dies gilt auch bei entgeltlich gelieferten Mustern und 
Proben, sofern die Vertriebskosten in der Rechnung getrennt ausgewiesen werden; 

4. Geschenke bis zu einem Wert von 1 000 Euro je Einfuhrsendung; 

5. Waren, die von einem Unionsfremden auf eigene Rechnung einem Unionsansässigen zum 
Ausbessern von Schiffen zur Verfügung gestellt werden, wenn das Schiff in einer Freizone 
oder unter zollamtlicher Überwachung für Rechnung des Unionsfremden ausgebessert wird; 

6. gebrauchte Kleidungsstücke, die nicht zum Handel bestimmt sind; 

7. Waren, die zum vorübergehenden Gebrauch in eine Freizone oder zur vorübergehenden 
Verwendung in das Zollgebiet der Europäischen Union verbracht worden sind und zum 
ursprünglichen Zweck nicht mehr verwendet werden können, oder Teile davon, die bei der 
Ausbesserung im Zollgebiet der Europäischen Union anfallen; 

8. Ersatzlieferungen für eingeführte Waren, die in Drittländer zurückgesandt worden sind oder 
zurückgesandt werden sollen oder unter zollamtlicher Überwachung vernichtet worden sind, 
und handelsübliche Nachlieferungen zu bereits eingeführten Waren; 

9. Waren mit Ursprung in der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die als Veredelungserzeugnisse nach 
zollrechtlicher passiver Veredelung eingeführt werden, sowie andere 
Veredelungserzeugnisse nach zollrechtlicher passiver Veredelung, die nach Ausbesserung, 
im Verfahren des Standardaustausches oder nach Durchführung ergänzender 
Veredelungsvorgänge gemäß Artikel 258 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 eingeführt 
werden; 

10. Waren zur Verwendung bei der Ersten Hilfe in Katastrophenfällen; 

11. Reisegerät und Reisemitbringsel, wenn diese Waren von den Einfuhrabgaben im Sinne des 
Artikels 5 Nummer 20 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 befreit sind, sowie nicht zum Handel 
bestimmte Waren bis zu einem Wert von 1 500 Euro, die Reisende mitführen; 

12. Baubedarf, Instandsetzungs- und Betriebsmittel für Stauwerke, Kraftwerke, Brücken, 
Straßen und sonstige Bauten, die beiderseits der Grenze zu Drittländern errichtet, betrieben 
oder benutzt werden; 

13. Waren, die frei von Einfuhrabgaben im Sinne des Artikels 5 Nummer 20 der Verordnung (EU) 
Nr. 952/2013 eingeführt werden, nach 

a) den §§ 14 bis 19 der Zollverordnung oder 

b) Titel II der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009 des Rates vom 16. November 2009 über das 
gemeinschaftliche System der Zollbefreiungen (ABl. L 324 vom 10.12.2009, S. 23); 

14. Waren in Freizonen, die im erleichterten Verfahren unter den Voraussetzungen und 
Bedingungen eingeführt werden können, unter denen diese Waren von den Einfuhrabgaben 
im Sinne des Artikels 5 Nummer 20 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 befreit sind; 
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15. Waren, die nach den folgenden Vorschriften von den Einfuhrabgaben im Sinne des Artikels 

5 Nummer 20 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 außertariflich befreit sind: 

a) nach den Beitrittsgesetzen der Bundesrepublik Deutschland zu zwischenstaatlichen 
Verträgen mit Drittländern, 

b) nach Rechtsverordnungen der Bundesregierung auf Grund des Artikels 3 des Gesetzes 
vom 22. Juni 1954 über den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zum Abkommen 
über die Vorrechte und Befreiungen der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen 
vom 21. November 1947 und über die Gewährung von Vorrechten und Befreiungen an 
andere zwischenstaatliche Organisationen vom 22. Juni 1954 (BGBl. 1954 II S. 639), 
der zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16. August 1980 (BGBl. 1980 II S. 941) 
geändert worden ist, 

c) nach den Artikeln 250 bis 253 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013, wenn die Waren unter 
vollständiger oder teilweiser Befreiung von den Einfuhrabgaben vorübergehend im 
Zollgebiet der Europäischen Union verwendet werden oder 

d) nach den Artikeln 203 bis 207 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013, wenn die Waren 
wieder in das Zollgebiet der Europäischen Union eingeführt werden. 

(2) Die §§ 31 bis 39 gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Einfuhren. 
Absatz 1 Nummer 13 gilt entsprechend, wenn die dort genannten Waren aus einem anderen 
Grund zollfrei eingeführt werden können. 

§ 42 

Einfuhr von Gartenbauerzeugnissen 

(1) Bei der Einfuhr von frischem Obst und Gemüse, für das Vermarktungsnormen auf Grund 
der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 festgelegt worden sind, prüft die Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung vor der Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr, ob die 
Waren diesen Vermarktungsnormen entsprechen. 

(2) Bei der genehmigungsfreien Einfuhr von Obst und Gemüse, für das 
Vermarktungsnormen festgelegt sind, ist eines der nachstehend genannten Dokumente bei der 
Einfuhrabfertigung gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 543/2011 erforderlich: 

1. eine gültige Konformitätsbescheinigung nach Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
543/2011, 

2. eine gültige Konformitätsbescheinigung eines anerkannten Drittlandkontrolldienstes gemäß 
Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 543/2011, 

3. eine Mitteilung der zuständigen Kontrollstelle, dass für die betreffenden Partien eine 
Konformitätsbescheinigung ausgestellt wurde, oder 

4. eine Verzichtserklärung gemäß § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3. 

§ 32 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d gilt entsprechend.  

(3) Bei der genehmigungsfreien Einfuhr von Verarbeitungserzeugnissen aus Obst und 
Gemüse, für die von den Organen der Europäischen Union auf Grund der Verordnung (EU) Nr. 
1308/2013 Mindestanforderungen festgelegt worden sind, prüft die Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung vor der Einfuhrabfertigung stichprobenweise, ob die Waren diesen 
Mindestanforderungen entsprechen. 

(4) Absatz 2 ist nicht anwendbar, soweit für die Einfuhr der Ware das erleichterte Verfahren 
nach § 40 gilt. 
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§ 43 

Zwangsvollstreckung 

Soll eine Zwangsvollstreckung in Waren vorgenommen werden, die sich in einer Freizone 
oder in einem Zolllager befinden, so kann der Gläubiger ein Überwachungsdokument oder eine 
Einfuhrgenehmigung oder Einfuhrlizenz und die Einfuhrabfertigung beantragen. Im Antrag auf 
das Überwachungsdokument oder die Einfuhrgenehmigung oder Einfuhrlizenz ist zu vermerken: 
„Zwangsvollstreckung“. 

Kapitel 4 

Sonstiger Güterverkehr 

A b s c h n i t t  1  

D u r c h f u h r  

§ 44 

Beschränkungen bei der Durchfuhr von Gütern 

(1) Die zuständigen Zollstellen können im Fall einer Durchfuhr von Gütern nach Artikel 
2 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2021/821 die Überlassung der Güter bis zur Mitteilung einer 
Entscheidung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) nach Absatz 3 
aussetzen, um zu verhindern, dass die Güter das Inland verlassen, wenn sie Anhaltspunkte dafür 
haben, dass die Güter  

1. im Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821 aufgeführt sind und  

2. ganz oder teilweise für einen der in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/821 
genannten Verwendungszwecke bestimmt sind oder bestimmt sein können.  

Die Befugnisse der zuständigen Zollstellen nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 
bleiben unberührt.  

(2) Die zuständige Zollstelle unterrichtet unverzüglich das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) über die nach Absatz 1 getroffenen Maßnahmen.  

(3) Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle unterrichtet die zuständige 
Zollstelle unverzüglich über seine Entscheidung nach Artikel 7 Absatz 1 oder 2 der Verordnung 
(EU) 2021/821. 

(4) Kosten, die im Zusammenhang mit der Lagerung der Güter während der Dauer einer 
Maßnahme nach Absatz 1 oder Artikel 7 Absatz 1 oder 2 der Verordnung (EU) 2021/821 anfallen, 
tragen die in Artikel 271 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 genannten Personen. Artikel 
197 und 198 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013, jeweils in Verbindung mit § 13 des 
Zollverwaltungsgesetzes, sind entsprechend anzuwenden. 

§ 45 

Durchfuhrverfahren 

Die Zulässigkeit der Durchfuhr wird beim Ausgang der Güter aus dem Inland von der 
Ausgangszollstelle geprüft und beim Ausgang über eine Binnengrenze zu einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union von jeder beteiligten Zollstelle geprüft. Die Zollstelle kann 
zu diesem Zweck von dem Transporteur der Güter oder von den Verfügungsberechtigten weitere 
Angaben und Beweismittel, insbesondere auch die Vorlage der Verladescheine verlangen. 
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A b s c h n i t t  2  

H a n d e l s -  u n d  V e r m i t t l u n g s g e s c h ä f t e  

§ 46 

Genehmigungserfordernisse für Handels- und Vermittlungsgeschäfte über Güter des 
Teils I Abschnitt A der Ausfuhrliste  

(1) Handels- und Vermittlungsgeschäfte über Güter des Teils I Abschnitt A der 
Ausfuhrliste bedürfen der Genehmigung, wenn  

1. die Güter sich  

a) in einem Drittland befinden oder  

b) im Inland befinden und noch nicht einfuhrrechtlich abgefertigt sind und  

2. die Güter in ein anderes Drittland geliefert werden sollen. 

(2) Eine Genehmigung nach Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn das Handels- und 
Vermittlungsgeschäft nach § 4a des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen 
genehmigungspflichtig ist. 

§ 47 

Genehmigungserfordernisse für Handels- und Vermittlungsgeschäfte in einem Drittland 

(1) § 46 gilt auch für Handels- und Vermittlungsgeschäfte, die in einem Drittland durch 
Deutsche mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Inland vorgenommen werden, wenn 
sich das Handels- und Vermittlungsgeschäft auf folgende Kriegswaffen bezieht:  

1. Kriegswaffen nach Teil B I. Nummer 7 bis 11, V. Nummer 29, 30 oder 32, VI. Nummer 37 
oder 38, VIII. Nummer 50 oder 51 der Anlage zu § 1 Absatz 1 des Gesetzes über die Kontrolle 
von Kriegswaffen (Kriegswaffenliste), 

2. Rohre oder Verschlüsse für Kriegswaffen nach Teil B V. Nummer 29 oder 32 der 
Kriegswaffenliste, 

3. Munition oder Geschosse oder Treibladungen für Munition für Kriegswaffen nach Teil B V. 
Nummer 32 oder VI. Nummer 37 der Kriegswaffenliste, 

4. Mörser mit einem Kaliber von unter 100 Millimetern oder 

5. Rohre, Verschlüsse, Munition oder Geschosse oder Treibladungen für Munition für Mörser 
mit einem Kaliber unter 100 Millimetern. 

(2) Handels- und Vermittlungsgeschäfte über die in Anhang I der Verordnung (EU) 
2021/821 erfassten Güter bedürfen der Genehmigung, wenn  

1. sich die Güter  

a) in einem Drittland befinden oder  

b) im Inland befinden und noch nicht einfuhrrechtlich abgefertigt sind,  

2. die Güter in ein anderes Drittland geliefert werden sollen und  

3. der Deutsche, der das Handels- und Vermittlungsgeschäft in einem Drittland vornehmen will, 
vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) darüber unterrichtet worden ist, 
dass diese Güter ganz oder teilweise für einen der Verwendungszwecke des Artikels 4 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/821 bestimmt sind oder sein können.  

(3) Ist einem Deutschen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, der ein 
Handels- und Vermittlungsgeschäft in einem Drittland vornehmen will, bekannt, dass die in 
Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821 erfassten Güter, die sich in einem Drittland oder im 
Inland befinden und noch nicht einfuhrrechtlich abgefertigt sind und die von dort in ein anderes 
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Drittland geliefert werden sollen, ganz oder teilweise für einen der Verwendungszwecke des 
Artikels 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/821 bestimmt sind, so hat er das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu unterrichten. Dieses entscheidet, ob das Handels- und 
Vermittlungsgeschäft genehmigungspflichtig ist. Das Handels- und Vermittlungsgeschäft darf erst 
vorgenommen werden, wenn das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) das 
Handels- und Vermittlungsgeschäft genehmigt hat oder entschieden hat, dass es keiner 
Genehmigung bedarf. 

§ 48 

Einfuhrdokumente für Handels- und Vermittlungsgeschäfte 

Wer für Handels- und Vermittlungsgeschäfte eine Internationale Einfuhrbescheinigung oder 
eine Wareneingangsbescheinigung benötigt, hat diese beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu beantragen. § 30 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die 
Einfuhr in das im Antrag bezeichnete Bestimmungsland nachzuweisen ist. 

Kapitel 5 

Dienstleistungsverkehr 

§ 49 

Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit 
chemischen oder biologischen Waffen oder Kernwaffen 

(1) Technische Unterstützung in Drittländern durch einen Deutschen oder einen 
Inländer bedarf der Genehmigung, wenn der Deutsche oder der Inländer vom Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) darüber unterrichtet worden ist, dass die technische 
Unterstützung bestimmt ist zur Verwendung im Zusammenhang mit  

1. der Entwicklung, der Herstellung, der Handhabung, dem Betrieb, der Wartung, der Lagerung, 
der Ortung, der Identifizierung oder der Verbreitung von  

a) chemischen oder biologischen Waffen oder  

b) Kernwaffen oder sonstigen Kernsprengkörpern oder  

2. der Entwicklung, der Herstellung, der Wartung oder der Lagerung von Flugkörpern, die für 
die Ausbringung derartiger Waffen geeignet sind.  

(2) Ist einem Deutschen oder einem Inländer bekannt, dass technische Unterstützung, 
die er in Drittländern erbringen will, für einen in Absatz 1 genannten Zweck bestimmt ist, so hat 
er das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu unterrichten. Dieses 
entscheidet, ob die technische Unterstützung genehmigungspflichtig ist. Die technische 
Unterstützung darf erst erbracht werden, wenn das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) die technische Unterstützung genehmigt hat oder entschieden hat, dass 
sie keiner Genehmigung bedarf.  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die technische Unterstützung 

1. in einem Land erbracht wird, das in Anhang II Abschnitt A Teil 2 der Verordnung (EU) 
2021/821 aufgeführt ist, 

2. durch die Weitergabe von Informationen erfolgt, die im Sinne der Allgemeinen Technologie-
Anmerkung zu Teil I der Ausfuhrliste oder zu Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821 
allgemein zugänglich oder Teil der Grundlagenforschung sind, oder 

3. mündlich erfolgt und keine Technologie betrifft, die in Teil I Abschnitt A Nummer 0022 oder 
Teil I Abschnitt B Nummern der Gattung E der Ausfuhrliste genannt ist. 
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§ 50 

Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit einer 
militärischen Endverwendung 

(1) Technische Unterstützung in Drittländern durch einen Deutschen oder einen 
Inländer, die nicht von § 49 Absatz 1 erfasst ist, bedarf der Genehmigung, wenn der Deutsche 
oder der Inländer im Sinne des § 2 Absatz 15 Nummer 2 bis 4 des Außenwirtschaftsgesetzes 
vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) darüber unterrichtet worden ist, dass 
die technische Unterstützung im Zusammenhang mit einer militärischen Endverwendung steht 
und in einem Land im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/821 
erbracht wird.  

(2) Ist einem Deutschen oder einem Inländer bekannt, dass technische Unterstützung, 
die er in einem Drittland erbringen will, für einen in Absatz 1 genannten Zweck bestimmt ist, so 
hat er das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu unterrichten. Dieses 
entscheidet, ob die technische Unterstützung genehmigungspflichtig ist. Die technische 
Unterstützung darf erst erbracht werden, wenn das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) die technische Unterstützung genehmigt hat oder entschieden hat, dass 
sie keiner Genehmigung bedarf  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die technische Unterstützung 

1. durch die Weitergabe von Informationen erfolgt, die im Sinne der Allgemeinen Technologie-
Anmerkung zu Teil I der Ausfuhrliste oder zu Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821 
allgemein zugänglich oder Teil der Grundlagenforschung sind, oder 

2. mündlich erfolgt und keine Technologie betrifft, die in Teil I Abschnitt A Nummer 0022 oder 
Teil I Abschnitt B Nummern der Gattung E der Ausfuhrliste genannt ist. 

§ 51 

Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Inland 

(1) Technische Unterstützung im Inland durch einen Inländer bedarf der Genehmigung, 
wenn der Inländer vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) darüber 
unterrichtet worden ist, dass die technische Unterstützung  

1. bestimmt ist zur Verwendung  

a) im Zusammenhang mit der Entwicklung, der Herstellung, der Handhabung, dem Betrieb, 
der Wartung, der Lagerung, der Ortung, der Identifizierung oder der Verbreitung von  

aa) chemischen oder biologischen Waffen,  

bb) Kernwaffen oder sonstigen Kernsprengkörpern oder  

b) im Zusammenhang mit der Entwicklung, der Herstellung, der Wartung oder der Lagerung 
von Flugkörpern, die für die Ausbringung derartiger Waffen geeignet sind, und  

2. gegenüber Ausländern erbracht wird, die nicht in einem Land ansässig sind, das in Anhang 
II Abschnitt A Teil 2 der Verordnung (EU) 2021/821 genannt ist oder Mitglied der 
Europäischen Union ist.  

(2) Technische Unterstützung im Inland durch einen Inländer bedarf der Genehmigung, 
wenn der Inländer vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) darüber 
unterrichtet worden ist, dass die technische Unterstützung im Zusammenhang mit einer 
militärischen Endverwendung steht, die nicht von Absatz 1 erfasst ist, und gegenüber Ausländern 
erbracht wird, die in einem Land im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2021/821 ansässig sind.  

(3) Ist einem Inländer bekannt, dass technische Unterstützung, die er im Inland 
erbringen möchte, für eine in Absatz 1 oder 2 genannte Verwendung bestimmt ist, so hat er das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu unterrichten. Dieses entscheidet, ob 
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die technische Unterstützung genehmigungspflichtig ist. Die technische Unterstützung darf erst 
erbracht werden, wenn das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die technische 
Unterstützung genehmigt hat oder entschieden hat, dass es keiner Genehmigung bedarf. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die technische Unterstützung 

1. durch die Weitergabe von Informationen erfolgt, die im Sinne der Allgemeinen Technologie-
Anmerkung zu Teil I der Ausfuhrliste oder zu Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821 
allgemein zugänglich oder Teil der Grundlagenforschung sind, oder 

2. keine Technologie betrifft, die in Teil I Abschnitt A Nummer 0022 der Ausfuhrliste oder Teil I 
Abschnitt B Nummern der Gattung E der Ausfuhrliste genannt ist. 

(5) Als Ausländer im Sinne der Absätze 1 und 2 sind auch solche natürlichen Personen 
anzusehen, deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Inland auf höchstens fünf Jahre 
befristet ist.  

§ 52 

Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit der 
Errichtung oder dem Betrieb kerntechnischer Anlagen 

(1) Technische Unterstützung durch einen Deutschen oder einen Inländer bedarf der 
Genehmigung, wenn der Deutsche oder der Inländer vom Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) darüber unterrichtet worden ist, dass die technische Unterstützung im 
Zusammenhang mit der Errichtung oder dem Betrieb von Anlagen für kerntechnische Zwecke im 
Sinne der Kategorie 0 des Anhangs I der Verordnung (EU) 2021/821 in den in 
§ 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 genannten Ländern steht. 

(2) Ist einem Deutschen oder einem Inländer bekannt, dass die technische 
Unterstützung, die er erbringen will, für einen in Absatz 1 genannten Zweck bestimmt ist, so hat 
er das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu unterrichten. Dieses 
entscheidet, ob die technische Unterstützung genehmigungspflichtig ist. Die technische 
Unterstützung darf erst erbracht werden, wenn das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) die technische Unterstützung genehmigt hat oder entschieden hat, dass 
sie keiner Genehmigung bedarf.  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die technische Unterstützung 

1. durch die Weitergabe von Informationen erfolgt, die im Sinne der Nukleartechnologie-
Anmerkung zu Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821 allgemein zugänglich oder Teil der 
Grundlagenforschung sind, oder 

2. keine Technologie betrifft, die in Nummern der Gattung E in der Kategorie 0 des Anhangs I 
der Verordnung (EU) 2021/821 genannt ist. 

(4) Das Verfahren nach dieser Vorschrift kann über eine einheitliche Stelle nach den 
Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden.  

§ 52a 

Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit 
bestimmten in Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821 gelisteten Gütern der 

Kommunikationsüberwachung 

(1) Technische Unterstützung in Drittländern durch einen Deutschen oder einen 
Inländer bedarf der Genehmigung, wenn der Deutsche oder der Inländer vom Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) darüber unterrichtet worden ist, dass die technische 
Unterstützung bestimmt ist zur Verwendung im Zusammenhang mit der Entwicklung, der 
Herstellung, der Handhabung, dem Betrieb, der Wartung oder der Reparatur von Gütern der 
Nummern 4A005, 4D004, 4E001 Buchstabe c, Nummer 5A001 Buchstabe f, Nummer 5A001 
Buchstabe j oder Nummer 5D001 Buchstabe e des Anhangs I der Verordnung (EU) 2021/821 
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und gegenüber Ausländern erbracht wird, die nicht in einem Land ansässig sind, das in 
Anhang II Abschnitt A Teil 2 der Verordnung (EU) 2021/821 genannt oder Mitglied der 
Europäischen Union ist. 

(2)  Ist einem Deutschen oder einem Inländer bekannt, dass technische Unterstützung, 
die er erbringen will, für einen in Absatz 1 genannten Zweck bestimmt ist, so hat er das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu unterrichten. Dieses entscheidet, ob 
die technische Unterstützung genehmigungspflichtig ist. Die technische Unterstützung darf erst 
erbracht werden, wenn das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die technische 
Unterstützung genehmigt hat oder entschieden hat, dass sie keiner Genehmigung bedarf. 

(3)  Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die technische Unterstützung 

1. in einem Land erbracht wird, das in Anhang II Abschnitt A Teil 2 der Verordnung (EU) 
2021/821 aufgeführt ist, 

2. durch die Weitergabe von Informationen erfolgt, die im Sinne der Allgemeinen 
Technologie-Anmerkung zu Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821 allgemein 
zugänglich oder Teil der Grundlagenforschung sind, oder 

3. der Erfüllung eines Vertrages dient, der vor dem 13. Mai 2015 geschlossen wurde, und 
mit der Erbringung der technischen Unterstützung bereits begonnen wurde; diese 
Regelung tritt am 1. Januar 2016 außer Kraft. 

§ 52b 

Genehmigungserfordernisse für technische Unterstützung im Zusammenhang mit 
bestimmten in Teil I Abschnitt B der Ausfuhrliste gelisteten Gütern der 

Kommunikationsüberwachung 

(1) Technische Unterstützung in Drittländern durch einen Deutschen oder einen Inländer bedarf 
der Genehmigung, wenn der Deutsche oder der Inländer vom Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) darüber unterrichtet worden ist, dass die technische Unterstützung 
bestimmt ist zur Verwendung im Zusammenhang mit der Entwicklung, der Herstellung, der 
Handhabung, dem Betrieb, der Wartung oder der Reparatur von Gütern der Nummern 5A902, 
5D902 oder 5E902 des Teils I Abschnitt B der Ausfuhrliste und gegenüber Ausländern erbracht 
wird, die nicht in einem Land ansässig sind, das in Anhang II Abschnitt A Teil 2 der Verordnung 
(EU) 2021/821 genannt oder Mitglied der Europäischen Union ist. 

(2) Ist einem Deutschen oder einem Inländer bekannt, dass technische Unterstützung, die er 
erbringen will, für einen in Absatz 1 genannten Zweck bestimmt ist, so hat er das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu unterrichten. Dieses entscheidet, ob die technische 
Unterstützung genehmigungspflichtig ist. Die technische Unterstützung darf erst erbracht werden, 
wenn das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die technische Unterstützung 
genehmigt hat oder entschieden hat, dass sie keiner Genehmigung bedarf. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die technische Unterstützung 

1. in einem Land erbracht wird, das in Anhang II Abschnitt A Teil 2 der Verordnung (EU) 
2021/821 aufgeführt ist, 

2. durch die Weitergabe von Informationen erfolgt, die im Sinne der Allgemeinen 
Technologie-Anmerkung zu Teil I der Ausfuhrliste allgemein zugänglich oder Teil der 
Grundlagenforschung sind, oder 

3. der Erfüllung eines Vertrages dient, der vor dem 13. Mai 2015 geschlossen wurde, 
und mit der Erbringung der technischen Unterstützung bereits begonnen wurde; 
diese Regelung tritt am 1. Januar 2016 außer Kraft.“ 
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§ 53 

Befreiung von der Genehmigungspflicht  

Die §§ 49 bis 52b gelten nicht 

1.  in den Fällen der 

a) technischen Unterstützung durch Behörden und Dienststellen der Bundesrepublik 
Deutschland im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben, 

b) technischen Unterstützung, die für die Streitkräfte eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union aufgrund der ihnen übertragenen Aufgaben erbracht wird, 

c) technischen Unterstützung, die zu einem Zweck erbracht wird, der in den Ausnahmen 
für Güter der vom Raketentechnologie-Kontrollregime erfassten Technologie (MTCR-
Technologie) in Anhang IV der Verordnung (EU) 2021/821 genannt ist, 

d) technischen Unterstützung, die das unbedingt notwendige Minimum für Aufbau, Betrieb, 
Wartung und Reparatur derjenigen Güter darstellt, für die eine Ausfuhrgenehmigung 
erteilt wurde, 

2. im Regelungsbereich des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2021/821. 

Kapitel 6 

Beschränkungen des Kapitalverkehrs  

A b s c h n i t t  1  

B e s c h r ä n k u n g e n  n a c h  §  4  A b s a t z  2  d e s  
A u ß e n w i r t s c h a f t s g e s e t z e s  z u r  E r f ü l l u n g  d e s  A b k o m m e n s  

ü b e r  d e u t s c h e  A u s l a n d s s c h u l d e n   

§ 54 

Bewirkung von Zahlungen und sonstigen Leistungen  

(1) Einem Schuldner ist die Bewirkung von Zahlungen und sonstigen Leistungen 
verboten, wenn sie 

1. die Erfüllung einer Schuld im Sinne des Abkommens vom 27. Februar 1953 über deutsche 
Auslandsschulden (BGBl. 1953 II S. 331) zum Gegenstand haben, die Schuld aber nicht 
geregelt ist,  

2. die Erfüllung einer geregelten Schuld im Sinne des Abkommens zum Gegenstand haben, 
sich aber nicht innerhalb der Grenzen der festgesetzten Zahlungs- und sonstigen 
Bedingungen halten, oder 

3. die Erfüllung von Verbindlichkeiten zum Gegenstand haben, die  

a) in nichtdeutscher Währung zahlbar sind oder waren und  

b) zwar den Voraussetzungen des Artikels 4 Absatz 1 und 2 des Abkommens entsprechen, 
aber die Voraussetzungen des Artikels 4 Absatz 3 Buchstabe a oder b des Abkommens 
hinsichtlich der Person des Gläubigers nicht erfüllen, es sei denn, dass es sich um 
Verbindlichkeiten aus marktfähigen Wertpapieren handelt, die in einem Gläubigerland 
zahlbar sind.  
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(2) Die in Artikel 3 des Abkommens enthaltenen Begriffsbestimmungen gelten auch für 

Absatz 1.  

A b s c h n i t t  2  

P r ü f u n g  v o n  U n t e r n e h m e n s e r w e r b e n   

Unterabschnitt 1 

Sektorübergreifende Prüfung von Unternehmenserwerben  

§ 55 

Anwendungsbereich der sektorübergreifenden Prüfung  

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kann prüfen, ob es die öffentliche 
Ordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder in Bezug auf Projekte oder Programme von Unionsinteresse im Sinne 
des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2019/452 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. März 2019 zur Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung ausländischer 
Direktinvestitionen in der Union (ABl. L 79 I vom 21.3.2019, S. 1) voraussichtlich beeinträchtigt, 
wenn ein Unionsfremder unmittelbar oder mittelbar ein inländisches Unternehmen oder 
unmittelbar oder mittelbar eine Beteiligung im Sinne des § 56 an einem inländischen 
Unternehmen erwirbt. 

(1a) Ein Erwerb im Sinne des Absatzes 1 liegt auch vor, wenn ein Unionsfremder  

1. einen abgrenzbaren Betriebsteil eines inländischen Unternehmens oder  

2. alle wesentlichen Betriebsmittel eines inländischen Unternehmens oder eines abgrenzbaren 
Betriebsteils eines inländischen Unternehmens, die für die Aufrechterhaltung des Betriebs 
des Unternehmens oder eines abgrenzbaren Betriebsteils erforderlich sind,  

erwirbt. 

(1b) Das Prüfrecht nach Absatz 1 besteht nicht, wenn ein schuldrechtliches 
Rechtsgeschäft über den Erwerb eines inländischen Unternehmens ausschließlich zwischen 
Unternehmen abgeschlossen wird, deren Anteile jeweils vollständig von demselben 
herrschenden Unternehmen gehalten werden, und alle Vertragsparteien ihren Ort der Leitung in 
demselben Drittstaat haben. 

(2) Der Prüfung nach Absatz 1 unterliegen ferner Erwerbe, auch durch Unionsansässige, 
wenn es Anzeichen dafür gibt, dass eine missbräuchliche Gestaltung oder ein 
Umgehungsgeschäft zumindest auch vorgenommen wurde, um eine Prüfung nach Absatz 1 zu 
unterlaufen. Anzeichen für eine missbräuchliche Gestaltung oder ein Umgehungsgeschäft sind 
insbesondere, wenn der unmittelbare Erwerber mit Ausnahme des Erwerbs nach Absatz 1 keiner 
nennenswerten eigenständigen Wirtschaftstätigkeit nachgeht oder innerhalb der Europäischen 
Union keine auf Dauer angelegte eigene Präsenz in Gestalt von Geschäftsräumen, Personal oder 
Ausrüstungsgegenständen unterhält. Zweigniederlassungen und Betriebsstätten eines 
unionsfremden Erwerbers gelten nicht als unionsansässig. Erwerber aus den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Freihandelsassoziation stehen Unionsansässigen gleich. Eine Präsenz des 
unmittelbaren Erwerbers in einem Mitgliedstaat der Europäischen Freihandelsassoziation steht 
einer Präsenz innerhalb der Europäischen Union gleich. Anzeichen für eine missbräuchliche 
Gestaltung oder ein Umgehungsgeschäft sind ferner auch, wenn mehrere Erwerbe an demselben 
inländischen Unternehmen so aufeinander abgestimmt werden, dass bei gesonderter 
Betrachtung keiner der Erwerbe eine Beteiligung im Sinne des § 56 darstellt. 

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat dem unmittelbaren Erwerber und 
dem von einem Erwerb nach Absatz 1 betroffenen inländischen Unternehmen die Eröffnung des 
Prüfverfahrens innerhalb der in § 14a Absatz 1 Nummer 1 des Außenwirtschaftsgesetzes 



  Oktober 21 
genannten Frist bekanntzugeben. Die Bekanntgabe nach Satz 1 muss schriftlich oder 
elektronisch erfolgen. Für die Wahrung der Frist nach Satz 1 ist allein die rechtzeitige 
Bekanntgabe der Mitteilung an das vom Erwerb nach Absatz 1 betroffene inländische 
Unternehmen maßgeblich. 

§ 55a 

Voraussichtliche Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit 

(1)  Bei der Prüfung einer voraussichtlichen Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung 
oder Sicherheit kann insbesondere berücksichtigt werden, ob das inländische Unternehmen 

1. Betreiber einer Kritischen Infrastruktur im Sinne des BSI-Gesetzes ist, 

2. Kritische Komponenten im Sinne des § 2 Absatz 13 des BSI-Gesetzes entwickelt oder 
herstellt oder Software, die branchenspezifisch zum Betrieb von Kritischen Infrastrukturen im 
Sinne des BSI-Gesetzes dient, besonders entwickelt oder herstellt, 

3. zu organisatorischen Maßnahmen nach § 110 1des Telekommunikationsgesetzes verpflichtet 
ist oder technische Einrichtungen zur Umsetzung gesetzlich vorgesehener Maßnahmen zur 
Überwachung der Telekommunikation herstellt oder in der Vergangenheit hergestellt hat und 
über Kenntnisse der oder sonstigen Zugang zu der den technischen Einrichtungen 
zugrundeliegenden Technologie verfügt, 

4. Cloud-Computing-Dienste erbringt und die hierfür genutzten Infrastrukturen die in Anhang 4 
Teil 3 Nummer 2 Spalte D der BSI-Kritisverordnung genannten Schwellenwerte in Bezug auf 
den jeweiligen Cloud-Computing-Dienst erreichen oder überschreiten, 

5. eine Zulassung für Komponenten oder Dienste der Telematikinfrastruktur nach § 325 oder § 
311 Absatz 6 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch besitzt, 

6. ein Unternehmen der Medienwirtschaft ist, das zur öffentlichen Meinungsbildung beiträgt und 
sich durch besondere Aktualität und Breitenwirkung auszeichnet, 

7. Dienstleistungen erbringt, die zur Sicherstellung der Störungsfreiheit und Funktionsfähigkeit 
staatlicher Kommunikationsinfrastrukturen im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 und 2 des 
Gesetzes über die Errichtung einer Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und 
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben erforderlich sind, 

8. persönliche im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2016/425 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über persönliche 
Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates (ABl. L 81 
vom 31.3.2016, S. 51), soweit diese dem Schutz vor Risiken der Kategorie III des Anhangs I 
der Verordnung (EU) 2016/425 dienen, entwickelt oder herstellt, oder Anlagen zur Produktion 
von Filtervliesen entwickelt oder herstellt, mit denen Filtervliese hergestellt werden können, 
die als Ausgangswerkstoff für Atemschutzmasken als Persönliche Schutzausrüstung zum 
Schutz gegen schädliche biologische Agenzien im Sinne der Kategorie III des Anhangs I der 
Verordnung (EU) 2016/425 oder für medizinische Gesichtsmasken nach DIN EN 14683 
„Medizinische Gesichtsmasken - Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 
14683:2019+AC:2019“, Ausgabe Oktober 20192, geeignet sind, 

9. für die Gewährleistung der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung wesentliche 
Arzneimittel im Sinne des § 2 Absatz 1 des Arzneimittelgesetzes, einschließlich deren 
Ausgangs- und Wirkstoffe, entwickelt, herstellt oder in Verkehr bringt oder Inhaber einer 
entsprechenden arzneimittelrechtlichen Zulassung ist, 

                                                 
1 Änderung ab. 1. Dezember 2021: § 170. 
2 Amtlicher Hinweis: : Im Beuth-Verlag GmbH, Berlin und Köln, erschienen und beim Deutschen Patent- und Markenamt 

in München archivmäßig gesichert niedergelegt.  
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10. Medizinprodukte im Sinne des Medizinprodukterechts, die zur Diagnose, Verhütung, 

Überwachung, Vorhersage, Prognose, Behandlung oder Linderung von lebensbedrohlichen 
und hochansteckenden Infektionskrankheiten bestimmt sind, entwickelt oder herstellt, 

11. In-vitro-Diagnostika im Sinne des Medizinprodukterechts, die dazu dienen, Informationen 
über physiologische oder pathologische Prozesse oder Zustände oder zur Festlegung oder 
Überwachung therapeutischer Maßnahmen im Zusammenhang mit lebensbedrohlichen und 
hochansteckenden Infektionskrankheiten zu liefern, entwickelt oder herstellt 

12. Betreiber eines hochwertigen Erdfernerkundungssystems im Sinne des § 2 Absatz 1 
Nummer 4 des Satellitendatensicherheitsgesetzes ist, 

13. Güter entwickelt oder herstellt, die mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz konkrete 
Anwendungsprobleme lösen und zur eigenständigen Optimierung ihrer Algorithmen fähig 
sind, und die dazu genutzt werden können automatisiert 

a) Cyber-Angriffe durchzuführen, 

b) Personen zu imitieren, um gezielte Desinformation zu verbreiten, 

c) als Mittel zur Auswertung von Sprachkommunikation oder zur biometrischen 
Fernidentifikation von Personen zum Zwecke der Überwachung, die bei objektiver 
Betrachtung auch zur internen Repression geeignet ist, verwendet zu werden, oder 

d) Bewegungs-, Standort-, Verkehrs- oder Ereignisdaten über Personen zum Zwecke der 
Überwachung, die bei objektiver Betrachtung auch zur internen Repression geeignet ist, 
zu analysieren, 

14. Kraftfahrzeuge oder unbemannte Luftfahrzeuge, die über eine technische Ausrüstung für die 
Steuerung von automatisierten oder autonomen Fahr- oder Navigationsfunktionen verfügen, 
oder die für die Steuerung solcher Fahr- oder Navigationsfunktionen wesentlichen 
Komponenten oder hierfür erforderliche Software entwickelt oder herstellt, 

15. Entwickler oder Hersteller von Robotern, auch automatisiert oder autonom mobil, mit 
folgenden Eigenschaften ist: 

a) besonders konstruiert für die Handhabung hochexplosiver Stoffe, 

b) besonders konstruiert oder ausgelegt als strahlungsgehärtet, um ohne 
Funktionseinbuße einer Strahlendosis von mehr als 5 x 10³ Gy (Silizium) standhalten zu 
können, 

c) besonders konstruiert für eine Betriebsfähigkeit in Höhen über 30 000 Meter oder 

d) besonders konstruiert für eine Betriebsfähigkeit in Wassertiefen ab 200 Meter, 

16. Entwickler, Hersteller oder Veredler von 

a) mikro- oder nanoelektronischen nicht-optischen Schaltungen (integrierte Schaltungen) 
auf einem Substrat sowie diskreten Halbleitern, 

b) mikro- oder nanostrukturierten optischen Schaltungen auf einem Substrat sowie 
diskreten optischen Bauelementen oder 

c) Herstellungs- oder Bearbeitungswerkzeugen, hierbei insbesondere Kristallzucht-, 
Belichtungs-, Maskenherstellungs-, Faserzieh- oder Beschichtungsanlagen, sowie 
Schleif-, Ätz-, Dotier- oder Sägeausrüstung oder Reinraumtransporteinrichtungen, 
Testwerkzeuge und Masken, für Güter im Sinne der Buchstaben a oder b 

ist, 

17. IT-Produkte oder wesentliche Komponenten solcher Produkte mit dem Ziel der Veräußerung 
an Dritte entwickelt oder herstellt, die als das wesentliche Funktionsmerkmal 

a) dem Schutz der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität oder Vertraulichkeit 
informationstechnischer Systeme, Komponenten oder Prozesse, 
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b) der Abwehr von Angriffen auf IT-Systeme einschließlich der dazugehörigen 

Schadensanalyse und Wiederherstellung betroffener IT-Systeme oder 

c) der informationstechnischen Aufklärung von Straftaten und zur Beweissicherung durch 
Strafverfolgungsbehörden 

dienen, 

18. ein Luftfahrtunternehmen mit Betriebsgenehmigung im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1008/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 über 
gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der 
Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 31.10.2008, S. 3) betreibt oder Güter der Unterkategorien 7A, 
7B, 7D, 7E, 9A, 9B, 9D oder 9E des Anhangs I der Verordnung (EU) 2021/821 oder Güter 
oder Technologien, die für die Verwendung in der Raumfahrt oder für den Einsatz in 
Raumfahrtinfrastruktursystemen bestimmt sind, entwickelt oder herstellt, 

19. Güter der Kategorie 0 oder der Listenpositionen 1B225, 1B226, 1B228, 1B231, 1B232, 
1B233 oder 1B235 des Anhangs I der Verordnung (EU) 2021/821 entwickelt, herstellt, 
modifiziert oder nutzt, 

20. Entwickler oder Hersteller von Gütern und wesentlichen Komponenten der 

a) Quanteninformatik, insbesondere Quantencomputer und Quantensimulation, 

b) Quantenkommunikation, insbesondere Quantenkryptographie, oder 

c) quantenbasierten Messtechnik, insbesondere Quantensensoren und Güter der 
Quantenmetrologie, 

ist, 

21. Entwickler oder Hersteller von  

a) Gütern, mit denen Bauteile aus metallischen oder keramischen Werkstoffen für 
industrielle Anwendungen mittels additiver Fertigungsverfahren hergestellt werden, 
hierbei insbesondere pulverbasierte Fertigungsverfahren, die eine 
Schutzgasatmosphäre besitzen und als Energiequelle einen Laser oder Elektronenstrahl 
verwenden, 

b) wesentlichen Komponenten der unter Buchstabe a genannten Güter oder 

c) Pulvermaterialien, die durch die unter Buchstabe a genannten Fertigungsverfahren 
verarbeitet werden, 

ist, 

22. Güter entwickelt oder herstellt, die spezifisch dem Betrieb drahtloser oder drahtgebundener 
Datennetze dienen, insbesondere draht- oder lichtwellengebundene Übertragungstechniken, 
Netzkopplungselemente, Signalverstärker, Netzüberwachungs-, Netzmanagement- und 
Netzsteuerungsprodukte hierfür, 

23. Hersteller eines 

a) Smart-Meter-Gateways im Sinne des § 2 Satz 1 Nummer 19 des 
Messstellenbetriebsgesetzes ist, das durch das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik nach § 19 Absatz 3 in Verbindung mit § 24 des 
Messstellenbetriebsgesetzes zertifiziert worden ist oder sich in einem laufenden 
Zertifizierungsverfahren befindet, oder 

b) Sicherheitsmoduls für Smart-Meter-Gateways ist, das zum Nachweis der 
sicherheitstechnischen Anforderungen nach § 22 Absatz 1 und 2 des 
Messstellenbetriebsgesetzes durch das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik zertifiziert worden ist oder sich in einem laufenden 
Zertifizierungsverfahren befindet, 
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24. Personen beschäftigt, die in lebenswichtigen Einrichtungen nach den §§ 5a, 5b oder § 9a 

der Sicherheitsüberprüfungsfeststellungsverordnung an sicherheitsempfindlichen Stellen im 
Sinne des § 1 Absatz 5 Satz 3 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes tätig sind, 

25. Rohstoffe oder deren Erze gewinnt, aufbereitet oder raffiniert, die im Rahmen der 
Rohstoffinitiative der Europäischen Kommission im Anhang einer Mitteilung der Kommission 
als Liste der kritischen Rohstoffe festgelegt wurden und die das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie im Bundesanzeiger bekannt gemacht hat, 

26. Güter entwickelt oder herstellt, auf die sich der Schutzbereich eines nach § 50 des 
Patentgesetzes geheimgestellten Patentes oder eines nach § 9 des 
Gebrauchsmustergesetzes geheimgestellten Gebrauchsmusters erstreckt, oder 

27. Unmittelbar oder mittelbar eine landwirtschaftliche Fläche von mehr als 10 000 Hektar 
bewirtschaftet. 

(2) Branchenspezifische Software im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 ist: 

1. Im Sektor Energie Software für die Kraftwerksleittechnik, für die Netzleittechnik oder für die 
Steuerungstechnik zum Betrieb von Anlagen oder Systemen zur Strom-, Gas-, Kraftstoff-, 
Heizöl- oder Fernwärmeversorgung, 

2. im Sektor Wasser Software für die Leit-, Steuerungs- oder Automatisierungstechnik von 
Anlagen zur Trinkwasserversorgung oder Abwasserbeseitigung, 

3. im Sektor Informationstechnik und Telekommunikation Software zum Betrieb von Anlagen 
oder Systemen zur Sprach- und Datenübertragung oder zur Datenspeicherung und -
verarbeitung, 

4. im Sektor Finanz- und Versicherungswesen Software zum Betrieb von Anlagen oder 
Systemen der Bargeldversorgung, des kartengestützten Zahlungsverkehrs, des 
konventionellen Zahlungsverkehrs, zur Verrechnung und Abwicklung von Wertpapier- und 
Derivatgeschäften oder zur Erbringung von Versicherungsdienstleistungen, 

5. im Sektor Gesundheit Software zum Betrieb eines Krankenhaus-Informationssystems, zum 
Betrieb von Anlagen oder Systemen zum Vertrieb von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
sowie zum Betrieb eines Laborinformationssystems, 

6. im Sektor Transport und Verkehr Software zum Betrieb von Anlagen oder Systemen zur 
Beförderung von Personen oder Gütern im Luftverkehr, im Schienenverkehr, in der See- und 
Binnenschifffahrt, im Straßenverkehr, im öffentlichen Personennahverkehr oder in der 
Logistik, 

7. im Sektor Ernährung Software zum Betrieb von Anlagen oder Systemen zur 
Lebensmittelversorgung. 

(3) Bei der Prüfung einer voraussichtlichen Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung 
oder Sicherheit kann ferner auch berücksichtigt werden, ob 

1. der Erwerber unmittelbar oder mittelbar von der Regierung, einschließlich sonstiger 
staatlicher Stellen oder Streitkräfte, eines Drittstaates, kontrolliert wird, 

2. der Erwerber bereits an Aktivitäten beteiligt war, die nachteilige Auswirkungen auf die 
öffentliche Ordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union hatten, oder 

3. ein erhebliches Risiko besteht, dass der Erwerber oder die für ihn handelnden Personen an 
Aktivitäten beteiligt waren oder sind, die in Deutschland den Tatbestand 

a) einer Straftat, die in § 123 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
bezeichnet ist, oder 

b) einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit nach dem Außenwirtschaftsgesetz oder dem 
Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen 

erfüllen würden. 
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Eine Kontrolle im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 kann insbesondere aufgrund der 
Eigentümerstruktur oder in Form einer Finanzausstattung durch die Regierung, einschließlich 
sonstiger staatlicher Stellen oder Streitkräfte, eines Drittstaates, die über ein geringfügiges Maß 
hinausgeht, ausgeübt werden. 

(4) Der Abschluss eines schuldrechtlichen Vertrags über den Erwerb eines in Absatz 1 
Nummer 1 bis 27 bezeichneten inländischen Unternehmens oder einer unmittelbaren oder 
mittelbaren Beteiligung im Sinne des § 56 Absatz 1 oder Absatz 2, jeweils auch in Verbindung 
mit Absatz 4 Satz 1 oder 2, an einem inländischen Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 
Nummer 1 bis 27 durch einen Unionsfremden ist dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie vorbehaltlich des Satzes 2 unverzüglich nach Abschluss des schuldrechtlichen 
Rechtsgeschäfts schriftlich oder elektronisch zu melden. Im Fall eines Angebots im Sinne des 
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes hat die Meldung unverzüglich nach 
Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots zu erfolgen. Erwerbe nach § 56 
Absatz 3 bleiben für die Meldepflicht nach Satz 1 außer Betracht. In der Meldung sind 
insbesondere der Erwerb, der Erwerber, das zu erwerbende inländische Unternehmen und die 
Beteiligungsstrukturen an dem Erwerber anzugeben sowie die Geschäftsfelder des Erwerbers 
und des zu erwerbenden inländischen Unternehmens in den Grundzügen darzustellen. In den 
Fällen des § 56 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2, 1. Halbsatz und Satz 2 ist auch die 
Stimmrechtsvereinbarung anzugeben. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
bestimmt durch Allgemeinverfügung weitere Informationen und Unterlagen, die in der Meldung 
anzugeben sind, einschließlich für die Prüfung erforderliche personenbezogene Daten, sowie die 
Form der Meldung. Die Allgemeinverfügung ist im Bundesanzeiger bekannt zu machen. 

(5) Zur Meldung nach Absatz 4 ist der unmittelbare Erwerber verpflichtet, auch wenn in 
dessen Person die Voraussetzungen des § 55 Absatz 1 nicht vorliegen. 

§ 56 

Stimmrechtsanteile  

(1) Der unmittelbare oder mittelbare Stimmrechtsanteil des Erwerbers an dem inländischen 
Unternehmen muss nach dem Erwerb seiner Beteiligung 

1. an einem in § 55a Absatz 1 Nummer 1 bis 7 bezeichneten Unternehmen 10 Prozent der 
Stimmrechte, 

2. im Fall eines in § 55a Absatz 1 Nummer 8 bis 27 bezeichneten Unternehmens 20 Prozent 
der Stimmrechte oder 

3. an einem sonstigen Unternehmen 25 Prozent der Stimmrechte 

erreichen oder überschreiten. 

(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden bei einem Erwerb von weiteren Stimmrechten, 
wenn der unmittelbare oder mittelbare Stimmrechtsanteil des Erwerbers an dem inländischen 
Unternehmen vor dem Erwerb bereits einen Stimmrechtsanteil im Sinne des Absatzes 1 erreicht 
oder überschreitet und der Stimmrechtsanteil des Erwerbers durch den weiteren Erwerb 
insgesamt 

1. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 einen Anteil von 20, 25, 40, 50 oder 75, 

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 einen Anteil von 25, 40, 50 oder 75 oder  

3. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 einen Anteil von 40, 50 oder 75, 

Prozent der Stimmrechte erreicht oder überschreitet. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn ein Unionsfremder in 
anderer Weise eine wirksame Beteiligung an der Kontrolle des inländischen Unternehmens 
erlangt. Dies ist dann der Fall, wenn ein Erwerb von Stimmrechten durch einen Unionsfremden 
einhergeht mit 
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1. der Zusicherung zusätzlicher Sitze oder Mehrheiten in Aufsichtsgremien oder in der 

Geschäftsführung, 

2. der Einräumung von Vetorechten bei strategischen Geschäfts- oder 
Personalentscheidungen oder 

3. der Einräumung von Rechten über Informationen im Sinne von § 15 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 3 des Außenwirtschaftsgesetzes, 

die über den durch den Stimmrechtsanteil vermittelten Einfluss in einer Weise hinausgehen, 
dass dadurch oder gemeinsam mit den Stimmrechten eine dem maßgeblichen 
Stimmrechtsanteil im Sinne des Absatzes 1 entsprechende Beteiligung an der Kontrolle des 
inländischen Unternehmens ermöglicht wird  

(4) Bei der Berechnung der Stimmrechtsanteile sind dem Erwerber die Stimmrechte Dritter 
an dem inländischen Unternehmen in dem nach Absatz 1 maßgeblichen Zeitpunkt vollständig 
zuzurechnen, 

1. an denen der Erwerber nach dem Erwerb seiner Beteiligung, jeweils auch in Verbindung mit 
den Absätzen 2 oder 3, 

a) in einem Fall des Absatzes 1 Nummer 1 mindestens den dort genannten Anteil, 

b) in einem Fall des Absatzes 1 Nummer 2 mindestens den dort genannten Anteil oder 

c) in einem Fall des Absatzes 1 Nummer 3 den dort genannten Anteil, 

der Stimmrechte hält oder 

2. mit denen der Erwerber eine Vereinbarung über die gemeinsame Ausübung von 
Stimmrechten abgeschlossen hat oder wenn aufgrund der sonstigen Umstände des Erwerbs 
von einer gemeinsamen Ausübung von Stimmrechten auszugehen ist. 

Satz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn der Erwerber nachträglich eine Vereinbarung im 
Sinne von Satz 1 Nummer 2 schließt, ohne dass dies mit einem Erwerb von weiteren 
Stimmrechten an dem inländischen Unternehmen einhergeht. Sonstige Umstände des Erwerbs 
im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 werden vermutet, wenn der Erwerber und mindestens ein 
Dritter aus demselben Drittstaat, der in dem nach Absatz 1 maßgeblichen Zeitpunkt unmittelbar 
oder mittelbar an dem inländischen Unternehmen beteiligt ist, die Voraussetzungen des § 55a 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 erfüllen. § 55a Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

(5) Im Fall des Erwerbs einer mittelbaren Beteiligung beträgt der Stimmrechtsanteil des 
Erwerbers an dem inländischen Unternehmen nach dem Erwerb seiner Beteiligung  

1. in einem Fall des Absatzes 1 Nummer 1 mindestens den dort genannten Anteil oder 

2. in einem Fall des Absatzes 1 Nummer 2 mindestens den dort genannten Anteil, 

jeweils auch in Verbindung mit den Absätzen 2 und 3, wenn der Erwerber und die jeweiligen 
Zwischengesellschafter unter entsprechender Anwendung des Absatzes 4 mindestens einen der 
nach Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 3 maßgeblichen Anteile der Stimmrechte an der jeweiligen 
Tochtergesellschaft halten.  

§ 57 

(weggefallen)  

§ 58 

Unbedenklichkeitsbescheinigung  

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bescheinigt dem Erwerber auf 
schriftlichen oder elektronischen Antrag die Unbedenklichkeit eines Erwerbs im Sinne des § 55, 
wenn dem Erwerb keine Bedenken im Hinblick auf die öffentliche Ordnung oder Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland, eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder in 
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Bezug auf Projekte oder Programme von Unionsinteresse im Sinne des Artikels 8 der Verordnung 
(EU) 2019/452) entgegenstehen (Unbedenklichkeitsbescheinigung). In dem Antrag sind 
insbesondere der Erwerb, der Erwerber, das zu erwerbende inländische Unternehmen und die 
Beteiligungsstrukturen an dem Erwerber anzugeben sowie die Geschäftsfelder des Erwerbers 
und des zu erwerbenden inländischen Unternehmens in den Grundzügen darzustellen. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bestimmt durch Allgemeinverfügung weitere 
Informationen und Unterlagen, die in dem Antrag anzugeben sind, einschließlich für die Prüfung 
erforderliche personenbezogene Daten, sowie die Form des Antrags. Die Allgemeinverfügung ist 
im Bundesanzeiger bekannt zu machen.  

(2) Die Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt als erteilt, wenn das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie nicht innerhalb der in § 14a Absatz 1 Nummer 1 des 
Außenwirtschaftsgesetzes genannten Frist ein Prüfverfahren nach § 55 eröffnet. Für die 
Durchführung des Prüfverfahrens ist § 55 Absatz 3 Satz 1 und 2 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass dessen Eröffnung nur dem Antragsteller nach Absatz 1 Satz 1 bekanntzugeben ist; § 55 
Absatz 3 Satz 3 ist nicht anzuwenden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn ein Prüfverfahren nach § 55 Absatz 3 eingeleitet 
wurde oder eine Pflicht zur Meldung nach § 55a Absatz 4 Satz 1 besteht. 

§ 58a 

Freigabe eines Erwerbs nach § 55 

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gibt den Erwerb schriftlich oder 
elektronisch frei, wenn dem Erwerb keine Bedenken im Hinblick auf die öffentliche Ordnung oder 
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder in Bezug auf Projekte oder Programme von Unionsinteresse im Sinne des Artikels 8 
der Verordnung (EU) 2019/452 entgegenstehen und die Erteilung einer 
Unbedenklichkeitsbescheinigung nach § 58 Absatz 3 ausgeschlossen ist. Die Freigabe erfolgt bei 
Erwerben im Sinne des § 55a Absatz 1 Nummer 1 bis 27 gegenüber dem nach § 55a Absatz 5 
Meldepflichtigen, in allen anderen Fällen gegenüber demjenigen, dem die Einleitung des 
Prüfverfahrens nach § 55 Absatz 3 Satz 1 bekanntzugeben ist. 

(2) Die Freigabe gilt als erteilt, wenn auf Grund einer Meldung nach § 55a Absatz 4 das 
Prüfverfahren nach § 55 nicht innerhalb der in § 14a Absatz 1 Nummer 1, auch in Verbindung mit 
Absatz 3 Satz 1, des Außenwirtschaftsgesetzes genannten Frist eingeleitet wird oder wenn in 
einem nach § 55 Absatz 3 eingeleiteten Prüfverfahren die Befugnisse nach § 59 Absatz 1 und 3 
nicht ausgeübt wurden und die in § 14a Absatz 1 Nummer 2, auch in Verbindung mit dessen 
Absätzen 6 und 7, des Außenwirtschaftsgesetzes genannten Fristen abgelaufen sind. 

(3) Eine Freigabe kann mit der Auflage versehen werden, dass dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie der Erwerb weiterer Stimmrechte auch unterhalb der in § 56 Absatz 2 
genannten Schwellenwerte zum Zwecke der Prüfung nach § 55 Absatz 1 unverzüglich nach 
Abschluss des schuldrechtlichen Rechtsgeschäfts anzuzeigen ist. § 14 Absatz 1 Satz 1 des 
Außenwirtschaftsgesetzes bleibt unberührt 

§ 59 

Untersagung oder Anordnungen  

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kann einen Erwerb im Sinne des § 55 
bis zum Ablauf der in § 14a Absatz 1 Nummer 2, auch in Verbindung mit dessen Absätzen 6 und 
7, des Außenwirtschaftsgesetzes genannten Frist gegenüber dem unmittelbaren Erwerber 
untersagen oder gegenüber den am Erwerb Beteiligten und den mit ihnen verbundenen 
Unternehmen Anordnungen erlassen, um die öffentliche Ordnung oder Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland, eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder in 
Bezug auf Projekte oder Programme von Unionsinteresse im Sinne des Artikels 8 der Verordnung 
(EU) 2019/452 zu gewährleisten. 



  Oktober 21 
(2) (aufgehoben) 

(3) Zur Durchsetzung einer Untersagung kann das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie insbesondere 

1. die Ausübung der Stimmrechte an dem erworbenen Unternehmen, die einem unionsfremden 
Erwerber gehören oder ihm zuzurechnen sind, untersagen oder einschränken oder 

2. auf Kosten des Erwerbers einen Treuhänder bestellen, der die Rückabwicklung eines 
vollzogenen Erwerbs herbeiführt.  

(4) Als Dritter kann nach § 23 Absatz 6b Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes mit der 
Kontrolle angeordneter oder durch Vertrag übernommener Verpflichtungen der an einem Erwerb 
Beteiligten beauftragt werden, wer fachkundig, zuverlässig und unabhängig von den 
Verpflichteten und den weiteren an dem Erwerb Beteiligten ist. Als fachkundig gilt, wer aufgrund 
seiner Ausbildung, seiner beruflichen Qualifikation oder seiner nachgewiesenen Berufspraxis 
oder einer Kombination daraus über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, um 
die ihm übertragene Kontrolltätigkeit im Einklang mit allen einschlägigen Rechtsvorschriften und 
Normen und, soweit es um die Kontrolle technischer oder naturwissenschaftlicher Vorgänge oder 
Anforderungen geht, unter Beachtung der anerkannten Grundsätze von Wissenschaft und 
Technik, fach- und sachgerecht ausüben zu können. 

(5) In den Fällen des Absatzes 1 kann das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
auch anordnen, dass die an einem Erwerb Beteiligten und die mit ihnen verbundenen 
Unternehmen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in bestimmten Zeitabständen 
einen schriftlichen oder elektronischen Bericht über die Einhaltung von angeordneten oder durch 
Vertrag übernommenen Verpflichtungen vorzulegen haben. Der Bericht muss von einer Person 
erstellt werden, die fachkundig im Sinne des Absatzes 4 Satz 2 und unabhängig von den 
Verpflichteten und den weiteren am Erwerb Beteiligten ist. Die Kosten des Berichts tragen die 
Verpflichteten. 

§ 59a 

Ausnahmen von den Vollzugsbeschränkungen nach § 15 Absatz 3 des 
Außenwirtschaftsgesetzes 

(1) § 15 Absatz 3 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes steht dem Vollzug solcher 
schuldrechtlichen Rechtsgeschäfte über den Erwerb nicht entgegen, bei denen die 
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an einem inländischen Unternehmen mittels eines 
Rechtsgeschäftes mit Wertpapieren, einschließlich solchen, die in andere zum Handel an 
einer Börse oder an einem ähnlichen Markt zugelassene Wertpapiere konvertierbar sind, 
über eine Börse erworben wird, sofern die Meldung nach § 55a Absatz 4 Satz 1 unverzüglich 
abgegeben wird. 

(2) Dem Erwerber ist es bis zu einer Entscheidung im Sinne des § 15 Absatz 3 Satz 2 
des Außenwirtschaftsgesetzes oder bis zu dem dort genannten Zeitpunkt untersagt, seine 
durch den Erwerb erlangten Stimmrechte auszuüben. Der Erwerber hat ferner 
sicherzustellen, dass die durch den Erwerb erlangten Stimmrechte bis zu den in Satz 1 
genannten Zeitpunkten nicht in seinem Namen oder auf der Grundlage von ihm erteilter 
Weisungen ausgeübt werden. 

(3) Die Überlassung oder das anderweitige Offenlegen unternehmensbezogener 
Informationen im Sinne des § 15 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 oder 4 des 
Außenwirtschaftsgesetzes unmittelbar oder mittelbar an den Erwerber ist bis zu einer 
Entscheidung im Sinne des § 15 Absatz 3 Satz 2 des Außenwirtschaftsgesetzes oder bis zu 
dem dort genannten Zeitpunkt verboten. 

(4) Für den Fall, dass ein Erwerb im Sinne des Absatzes 1 untersagt wird, kann das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie den Erwerbsbeteiligten gegenüber anordnen, 
den Erwerb rückgängig zu machen. Insbesondere kann angeordnet werden, dass 
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1. Wertpapiere, die aufgrund von Rechtsgeschäften im Sinne des Absatzes 1 erworben 

worden sind, innerhalb eines bestimmten Zeitraums über die Börse wieder zu veräußern 
oder an einen Treuhänder zu übertragen sind, 

2. die Ausübung von Stimmrechten bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Erwerb endgültig 
rückgängig gemacht ist, verboten ist. 

Unterabschnitt 2 

Sektorspezifische Prüfung von Unternehmenserwerben  

§ 60 

Anwendungsbereich der sektorspezifischen Prüfung 

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kann prüfen, ob der Erwerb eines 
inländischen Unternehmens oder einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung im Sinne des 
§ 60a an einem inländischen Unternehmen durch einen Ausländer wesentliche 
Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland voraussichtlich beeinträchtigt, wenn das 
Unternehmen: 

1. Güter im Sinne Teils I Abschnitt A der Ausfuhrliste entwickelt, herstellt, modifiziert oder die 
tatsächliche Gewalt über solche Güter innehat, 

2. Güter aus dem Bereich Wehrtechnik entwickelt, herstellt, modifiziert oder die tatsächliche 
Gewalt über solche Güter innehat, auf die sich der Schutzbereich eines nach § 50 des 
Patentgesetzes geheimgestellten Patentes oder eines nach § 9 des 
Gebrauchsmustergesetzes geheimgestellten Gebrauchsmusters erstreckt, 

3. Produkte mit IT-Sicherheitsfunktionen zur Verarbeitung staatlicher Verschlusssachen oder 
für die IT-Sicherheitsfunktion wesentliche Komponenten solcher Produkte 

a) herstellt oder 

b) hergestellt hat und noch über die dabei zugrundeliegende Technik verfügt 

und die Produkte des Unternehmens oder im Falle für die IT-Sicherheitsfunktion wesentlicher 
Komponenten das Gesamtprodukt vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
zugelassen wurden oder 

4. eine verteidigungswichtige Einrichtung im Sinne des § 1 Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 des 
Sicherheitsüberprüfungsgesetzes ist. 

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 und 2 gilt dies auch für Unternehmen, die die jeweils 
genannten Güter in der Vergangenheit entwickelt, hergestellt, modifiziert oder die tatsächliche 
Gewalt über solche Güter innegehabt haben und noch über Kenntnisse oder sonstigen Zugang 
zu der solchen Gütern zugrundeliegenden Technologie verfügen. 

(1a) Ein Erwerb im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 liegt auch vor, wenn ein Ausländer 

1. einen abgrenzbaren Betriebsteil eines inländischen Unternehmens oder 

2. alle wesentlichen Betriebsmittel eines inländischen Unternehmens oder eines abgrenzbaren 
Betriebsteils eines inländischen Unternehmens, die für die Aufrechterhaltung des Betriebs 
des Unternehmens oder eines abgrenzbaren Betriebsteils erforderlich sind, 

erwirbt. 

(1b) Bei der Prüfung einer voraussichtlichen Beeinträchtigung der wesentlichen 
Sicherheitsinteressen nach Absatz 1 Satz 1 kann ferner auch berücksichtigt werden, ob 

1. der Erwerber unmittelbar oder mittelbar von der Regierung, einschließlich sonstiger 
staatlicher Stellen oder Streitkräfte, eines Drittstaates kontrolliert wird, 
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2. der Erwerber bereits an Aktivitäten beteiligt war, die nachteilige Auswirkungen auf die 

öffentliche Ordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union hatten, oder 

3. ein erhebliches Risiko besteht, dass der Erwerber oder die für ihn handelnden Personen an 
Aktivitäten beteiligt waren oder sind, die in Deutschland den Tatbestand  

a) einer Straftat, die in § 123 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
bezeichnet ist, oder  

b) einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit nach dem Außenwirtschaftsgesetz oder dem 
Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen 

erfüllen würden. 

Kontrolle im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 kann insbesondere aufgrund der Eigentümerstruktur 
oder in Form einer Finanzausstattung durch die Regierung, einschließlich sonstiger staatlicher 
Stellen oder Streitkräfte eines Drittstaates, die über ein geringfügiges Maß hinausgeht, ausgeübt 
werden. 

(2) Der Prüfung nach Absatz 1 unterliegen ferner Erwerbe, auch durch Inländer, wenn es 
Anzeichen dafür gibt, dass eine missbräuchliche Gestaltung oder ein Umgehungsgeschäft 
zumindest auch vorgenommen wurde, um eine Prüfung nach Absatz 1 zu unterlaufen. Anzeichen 
für eine missbräuchliche Gestaltung oder ein Umgehungsgeschäft liegen insbesondere vor, wenn 
der unmittelbare Erwerber mit Ausnahme des Erwerbs nach Satz 1 keiner nennenswerten 
eigenständigen Wirtschaftstätigkeit nachgeht oder im Inland keine auf Dauer angelegte eigene 
Präsenz in Gestalt von Geschäftsräumen, Personal oder Ausrüstungsgegenständen unterhält. 
Zweigniederlassungen und Betriebsstätten eines ausländischen Erwerbers gelten nicht als 
inländisch. Anzeichen für eine missbräuchliche Gestaltung oder ein Umgehungsgeschäft sind 
ferner auch, wenn mehrere Erwerbe an demselben inländischen Unternehmen so aufeinander 
abgestimmt werden, dass bei gesonderter Betrachtung keiner der Erwerbe eine Beteiligung im 
Sinne des § 60a darstellt. 

(3) Der Erwerb ist dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vorbehaltlich des 
Satzes 2 unverzüglich nach Abschluss des schuldrechtlichen Vertrages schriftlich oder 
elektronisch zu melden. Im Fall eines Angebots im Sinne des Wertpapiererwerbs- und 
Übernahmegesetzes hat die Meldung unverzüglich nach Veröffentlichung der Entscheidung zur 
Abgabe des Angebots zu erfolgen. In der Meldung sind insbesondere der Erwerb, der Erwerber, 
das zu erwerbende inländische Unternehmen und die Beteiligungsstrukturen an dem Erwerber 
anzugeben sowie die Geschäftsfelder des Erwerbers und des zu erwerbenden inländischen 
Unternehmens in den Grundzügen darzustellen. In den Fällen des § 60a Absatz 2 in Verbindung 
mit § 56 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2, 1. Halbsatz und Satz 2 ist auch die Stimmrechtsvereinbarung 
anzugeben. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bestimmt durch 
Allgemeinverfügung weitere Informationen und Unterlagen, die in der Meldung anzugeben sind, 
einschließlich für die Prüfung erforderliche personenbezogene Daten, sowie die Form der 
Meldung. Die Allgemeinverfügung ist im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Die Meldung hat 
ausschließlich durch den unmittelbaren Erwerber zu erfolgen, auch wenn in dessen Person die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vorliegen. 

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat dem unmittelbaren Erwerber und 
dem von einem Erwerb nach Absatz 1 betroffenen inländischen Unternehmen die Eröffnung des 
Prüfverfahrens innerhalb der in § 14a Absatz 1 Nummer 1 des Außenwirtschaftsgesetzes 
genannten Frist bekanntzugeben. § 55 Absatz 3 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

§ 60a 

Stimmrechtsanteile 

(1) Der unmittelbare oder mittelbare Stimmrechtsanteil des Erwerbers an dem 
inländischen Unternehmen muss nach dem Erwerb seiner Beteiligung 10 Prozent der 
Stimmrechte erreichen oder überschreiten.  
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(2) § 56 Absatz 2 bis 5 gilt mit der Maßgabe, dass auf den Erwerb durch einen Ausländer 

und auf den Stimmrechtsanteil nach Absatz 1 abzustellen ist, entsprechend. 

§ 61 

Freigabe eines Erwerbs nach § 60  

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gibt den Erwerb gegenüber dem 
Meldepflichtigen nach § 60 Absatz 3 Satz 7 schriftlich oder elektronisch frei, wenn dem Erwerb 
keine Bedenken im Hinblick auf wesentliche Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen. Die Freigabe gilt als erteilt, wenn das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie nicht innerhalb der in § 14a Absatz 1 Nummer 1, auch in Verbindung mit 
Absatz 3 Satz 1, des Außenwirtschaftsgesetzes genannten Frist ein Prüfverfahren gemäß 
§ 60 Absatz 1 gegenüber dem Meldepflichtigen eröffnet. § 58a Absatz 3 gilt mit der Maßgabe 
entsprechend, dass an die Stelle des § 55 Absatz 1 der § 60 Absatz 1 tritt.  

§ 62 

Untersagung oder Anordnungen  

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kann gegenüber dem 
Meldepflichtigen bis zum Ablauf der in § 14a Absatz 1 Nummer 2, auch in Verbindung mit 
den Absätzen 6 und 7, des Außenwirtschaftsgesetzes genannten Frist einen Erwerb im Sinne 
des § 60 untersagen oder gegenüber den am Erwerb Beteiligten und den mit ihnen 
verbundenen Unternehmen Anordnungen erlassen, um wesentliche Sicherheitsinteressen 
der Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten. 

(2) § 59 Absatz 3 bis 5 und § 59a gilt entsprechend. 

Unterabschnitt 3 

Verfahrensübergreifende Vorschriften 

§ 62a 

Verfahrenswechsel im Prüfverfahren 

Sofern sich in einem Prüfverfahren nach § 55 Absatz 1 oder nach § 60 Absatz 1 Satz 1 
herausstellt, dass die Voraussetzungen für eine Untersagung oder den Erlass von 
Anordnungen im Sinne der Vorschriften über das jeweils andere Verfahren vorliegen können, 
kann das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie das jeweilige Prüfverfahren auf 
Grundlage der Voraussetzungen der Vorschriften des anderen Verfahrens fortsetzen. 
Hinsichtlich der Anwendung des § 14a des Außenwirtschaftsgesetzes gelten die bisherigen 
Verfahrenshandlungen für das andere Verfahren fort. Der Verfahrenswechsel ist dem 
unmittelbaren Erwerber, dem Veräußerer und dem inländischen Unternehmen unverzüglich 
schriftlich oder elektronisch bekanntzugeben. 
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Kapitel 7 

Meldevorschriften im Kapital und Zahlungsverkehr 

A b s c h n i t t  1  

B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n   

§ 63 

Begriffsbestimmungen  

Für Zwecke der Meldungen nach diesem Kapitel ist 

1. Inland das deutsche Wirtschaftsgebiet im Sinne des Kapitels 2 Nummer 2.05. des Anhangs 
A der Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates vom 25. Juni 1996 zum Europäischen System 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der 
Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 310 vom 30.11.1996, S. 1), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) Nr. 715/2010 (ABl. L 210 vom 11.8.2010, S. 1) geändert worden ist,  

2. Inländer jede institutionelle Einheit im Inland im Sinne des Kapitels 2 Nummer 2.12. und 2.13. 
in Verbindung mit Nummer 2.07. des Anhangs A der Verordnung (EG) Nr. 2223/96 und 

3. Ausländer jede institutionelle Einheit im Ausland im Sinne des Kapitels 2 Nummer 2.12. und 
2.13. in Verbindung mit Nummer 2.07. des Anhangs A der Verordnung (EG) Nr. 2223/96.  

Ausländer im Sinne dieses Kapitels sind auch Unternehmen, Zweigniederlassungen, 
Betriebsstätten und Banken, deren Sitz sich im Ausland befindet.  

A b s c h n i t t  1  

M e l d e v o r s c h r i f t e n  i m  K a p i t a l v e r k e h r   

§ 64 

Meldung von Vermögen von Inländern im Ausland  

(1) Der Meldepflichtige nach Absatz 6 hat der Deutschen Bundesbank in der Frist des 
§ 71 Absatz 1 den Stand und ausgewählte Positionen der Zusammensetzung folgenden 
Vermögens im Ausland gemäß Absatz 4 oder Absatz 5 zu melden: 

1. des Vermögens eines ausländischen Unternehmens, wenn dem Inländer mindestens 10 
Prozent der Anteile oder der Stimmrechte an dem Unternehmen zuzurechnen sind, 

2. des Vermögens eines ausländischen Unternehmens, wenn mehr als 50 Prozent der Anteile 
oder der Stimmrechte an diesem Unternehmen einem oder mehreren von dem Inländer 
abhängigen ausländischen Unternehmen allein oder gemeinsam mit dem Inländer 
zuzurechnen sind, und 

3. des Vermögens, das ausländischen Zweigniederlassungen und auf Dauer angelegten 
Betriebsstätten eines inländischen Unternehmens zugeordnet ist, sowie des Vermögens, das 
ausländischen Zweigniederlassungen und auf Dauer angelegten Betriebsstätten eines 
ausländischen Unternehmens zugeordnet ist, das die Bedingungen nach Nummer 2 erfüllt.  

(2) Ein ausländisches Unternehmen gilt im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 als von einem 
Inländer abhängig, wenn dem Inländer mehr als 50 Prozent der Anteile oder Stimmrechte an dem 
ausländischen Unternehmen zuzurechnen sind. Wenn einem oder mehreren von einem Inländer 
abhängigen ausländischen Unternehmen oder diesem Unternehmen gemeinsam mit dem 
Inländer mehr als 50 Prozent der Anteile oder Stimmrechte an einem anderen ausländischen 
Unternehmen zuzurechnen sind, so ist auch das andere ausländische Unternehmen und unter 
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denselben Voraussetzungen jedes weitere Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 als 
von einem Inländer abhängig anzusehen. 

(3) Die Meldepflicht nach Absatz 1 entfällt, 

1. wenn die Bilanzsumme des ausländischen Unternehmens, an dem der Inländer oder ein 
anderes von ihm abhängiges ausländisches Unternehmen beteiligt ist, 3 Millionen Euro nicht 
überschreitet,  

2. wenn das Betriebsvermögen, das der ausländischen Zweigniederlassung oder Betriebsstätte 
nach Absatz 1 Nummer 3 zugeordnet ist, 3 Millionen Euro nicht überschreitet oder 

3. soweit dem Inländer Unterlagen, die er zur Erfüllung seiner Meldepflicht benötigt, aus 
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht zugänglich sind. 

(4) Die Meldungen sind nach dem Stand des Bilanzstichtags des Meldepflichtigen oder, 
wenn der Meldepflichtige nicht bilanziert, nach dem Stand des 31. Dezember zu erstatten, wobei 
die Angaben gemäß Anlage K3 „Vermögen von Inländern im Ausland“ enthalten sein müssen. 

(5) Stimmt der Bilanzstichtag eines ausländischen Unternehmens, an dem der 
Meldepflichtige oder ein anderes von ihm abhängiges ausländisches Unternehmen beteiligt ist, 
nicht mit dem Bilanzstichtag des Meldepflichtigen überein, so ist die Meldung des Vermögens 
gemäß Anlage K3 nach der Bilanz, deren Bilanzstichtag unmittelbar vor dem des Meldepflichtigen 
liegt, zu erstatten. Wenn der Meldepflichtige nicht bilanziert und der Bilanzstichtag eines 
ausländischen Unternehmens, an dem der Meldepflichtige oder ein anderes von ihm abhängiges 
Unternehmen beteiligt ist, nicht mit dem 31. Dezember übereinstimmt, so ist die Meldung des 
Vermögens gemäß Anlage K3 nach der Bilanz zu erstatten, deren Bilanzstichtag unmittelbar vor 
dem 31. Dezember liegt.  

(6) Meldepflichtig ist der Inländer, dem das Vermögen unmittelbar oder über ein abhängiges 
ausländisches Unternehmen am Bilanzstichtag des Inländers oder, soweit er nicht bilanziert, am 
31. Dezember zuzurechnen ist.  

§ 65 

Meldung von Vermögen von Ausländern im Inland  

(1) Der Meldepflichtige nach Absatz 6 hat der Deutschen Bundesbank in der Frist des 
§ 71 Absatz 2 den Stand und ausgewählte Positionen der Zusammensetzung folgenden 
Vermögens im Inland gemäß Absatz 5 zu melden: 

1. des Vermögens eines inländischen Unternehmens, wenn einem Ausländer oder mehreren 
wirtschaftlich verbundenen Ausländern zusammen mindestens 10 Prozent der Anteile oder 
Stimmrechte an dem inländischen Unternehmen zuzurechnen sind, 

2. des Vermögens eines inländischen Unternehmens, wenn mehr als 50 Prozent der Anteile 
oder Stimmrechte an diesem Unternehmen einem von einem Ausländer oder einem von 
mehreren wirtschaftlich verbundenen Ausländern abhängigen inländischen Unternehmen 
zuzurechnen sind, und 

3. des Vermögens, das inländischen Zweigniederlassungen und auf Dauer angelegten 
Betriebsstätten eines ausländischen Unternehmens zugeordnet ist, sowie des Vermögens, 
das inländischen Zweigniederlassungen und auf Dauer angelegten Betriebsstätten eines 
inländischen Unternehmens zugeordnet ist, das die Bedingungen nach Nummer 2 erfüllt. 

(2) Ausländer sind als wirtschaftlich verbunden anzusehen, wenn sie gemeinsame 
wirtschaftliche Interessen verfolgen. Dies gilt auch, wenn sie gemeinsame wirtschaftliche 
Interessen zusammen mit Inländern verfolgen. Als solche wirtschaftlich verbundene Ausländer 
gelten insbesondere: 

1. natürliche und juristische ausländische Personen, die sich zum Zweck der Gründung oder 
des Erwerbs eines inländischen Unternehmens, des Erwerbs von Beteiligungen an einem 
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solchen Unternehmen oder zur gemeinsamen Ausübung ihrer Anteilsrechte an einem 
solchen Unternehmen zusammengeschlossen haben,  

2. natürliche und juristische ausländische Personen, die gemeinsam wirtschaftliche Interessen 
verfolgen, indem sie an einem oder mehreren Unternehmen Beteiligungen halten, 

3. natürliche ausländische Personen, die miteinander verheiratet sind, eine 
Lebenspartnerschaft führen oder in gerader Linie verwandt, verschwägert oder durch 
Adoption verbunden oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum 
zweiten Grad verschwägert sind, und 

4. juristische ausländische Personen, die im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes miteinander 
verbunden sind. 

(3) Ein inländisches Unternehmen gilt im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 als von einem 
Ausländer oder von mehreren wirtschaftlich verbundenen Ausländern abhängig, wenn dem 
Ausländer oder den wirtschaftlich verbundenen Ausländern zusammen mehr als 50 Prozent der 
Anteile oder Stimmrechte an dem inländischen Unternehmen zuzurechnen sind. Wenn einem 
von einem Ausländer oder von mehreren wirtschaftlich verbundenen Ausländern abhängigen 
inländischen Unternehmen allein oder gemeinsam mit einem oder mehreren weiteren von diesem 
inländischen Unternehmen abhängigen inländischen Unternehmen mehr als 50 Prozent der 
Anteile oder Stimmrechte an einem anderen inländischen Unternehmen zuzurechnen sind, so ist 
auch das andere inländische Unternehmen und unter denselben Voraussetzungen jedes weitere 
Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 als von einem Ausländer oder von mehreren 
wirtschaftlich verbundenen Ausländern abhängig anzusehen. 

(4) Die Meldepflicht nach Absatz 1 entfällt,  

1. wenn die Bilanzsumme des inländischen Unternehmens, an dem der Ausländer, die 
wirtschaftlich verbundenen Ausländer oder ein anderes von dem Ausländer oder von den 
wirtschaftlich verbundenen Ausländern abhängiges inländisches Unternehmen beteiligt sind, 
3 Millionen Euro nicht überschreitet,  

2. wenn das Betriebsvermögen, das der inländischen Zweigniederlassung oder Betriebsstätte 
nach Absatz 1 Nummer 3 zugeordnet ist, 3 Millionen Euro nicht überschreitet,  

3. soweit dem Inländer Unterlagen, die er zur Erfüllung seiner Meldepflicht benötigt, aus 
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht zugänglich sind, oder 

4. wenn das inländische oder das abhängige inländische Unternehmen, an dem wirtschaftlich 
verbundene Ausländer beteiligt sind, nicht erkennen kann, dass es sich bei den Ausländern 
im Sinne des Absatzes 2 um wirtschaftlich verbundene Ausländer handelt. 

(5) Die Meldungen sind nach dem Stand des Bilanzstichtags des Meldepflichtigen oder, 
wenn es sich bei dem Meldepflichtigen um eine nicht bilanzierende inländische 
Zweigniederlassung oder Betriebsstätte eines ausländischen Unternehmens handelt, nach dem 
Stand des Bilanzstichtages des ausländischen Unternehmens zu erstatten, wobei die Angaben 
gemäß Anlage K4 „Vermögen von Ausländern im Inland“ enthalten sein müssen. 

(6) Meldepflichtig ist 

1. im Fall des Absatzes 1 Nummer 1 das inländische Unternehmen,  

2. im Fall des Absatzes 1 Nummer 2 das abhängige inländische Unternehmen, 

3. im Fall des Absatzes 1 Nummer 3 die inländische Zweigniederlassung oder Betriebsstätte. 

§ 66 

Meldung von Forderungen und Verbindlichkeiten  

(1) Inländer, ausgenommen natürliche Personen, monetäre Finanzinstitute gemäß Artikel 1 
erster Gedankenstrich der Verordnung (EG) Nr. 25/2009 der Europäischen Zentralbank vom 19. 
Dezember 2008 über die Bilanz des Sektors der monetären Finanzinstitute (ABl. L 15 vom 
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20.1.2009, S. 14), die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 883/2011 (ABl. L 228 vom 3.9.2011, 
S. 13) geändert worden ist, und Investmentaktiengesellschaften sowie 
Kapitalverwaltungsgesellschaften bezüglich der Forderungen und Verbindlichkeiten ihrer 
Investmentfonds, haben ihre Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern der 
Deutschen Bundesbank gemäß der Absätze 2 und 3 in den Fristen des § 71 Absatz 3 und 4 zu 
melden, wenn diese Forderungen oder Verbindlichkeiten bei Ablauf eines Monats jeweils 
zusammengerechnet mehr als 5 Millionen Euro betragen. 

(2) Die zu meldenden Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen 
Banken müssen die Angaben gemäß Anlage Z5 „Forderungen und Verbindlichkeiten aus 
Finanzbeziehungen mit ausländischen Banken“ enthalten. 

(3) Die zu meldenden Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen 
Nichtbanken müssen die Angaben gemäß der Anlage Z5a Blatt 1/1 „Forderungen und 
Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen mit verbundenen ausländischen Nichtbanken“, Anlage 
Z5a Blatt 1/2 „Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen mit sonstigen 
ausländischen Nichtbanken“, Anlage Z5a Blatt 2/1 „Forderungen und Verbindlichkeiten 
gegenüber verbundenen ausländischen Nichtbanken aus dem Waren- und 
Dienstleistungsverkehr“ und Anlage Z5a Blatt 2/2 „Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber 
sonstigen ausländischen Nichtbanken aus dem Waren- und Dienstleistungsverkehr“ enthalten. 

(4) Inländer, die der Meldepflicht nach Absatz 1 unterliegen und deren Forderungen oder 
Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen mit Ausländern bei Ablauf eines Quartals mehr als 500 
Millionen Euro betragen, haben ihre Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern 
aus derivativen Finanzinstrumenten nach dem Stand vom Quartalsende in der Frist des 
§ 71 Absatz 5 zu melden, wobei die Angaben gemäß der Anlage Z5b „Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern aus derivativen Finanzinstrumenten“ enthalten sein 
müssen. Die Bestände sind grundsätzlich mit ihrem beizulegenden Zeitwert zu bewerten. 

(5) Entfällt für einen Inländer, der für einen vorangegangenen Meldestichtag meldepflichtig 
war, wegen Unterschreitens der in den Absätzen 1 und 4 genannten Betragsgrenzen die 
Meldepflicht, so hat er dies schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. 

A b s c h n i t t  2  

M e l d u n g  v o n  Z a h l u n g e n  

§ 67 

Meldung von Zahlungen 

(1) Inländer haben der Deutschen Bundesbank in den Fristen des § 71 Absatz 7 und 8 
Zahlungen gemäß Absatz 4 zu melden, die sie  

1. von Ausländern oder für deren Rechnung von Inländern entgegennehmen (eingehende 
Zahlungen) oder 

2. an Ausländer oder für deren Rechnung an Inländer leisten (ausgehende Zahlungen).  

(2) Nicht zu melden sind 

1. Zahlungen, die den Betrag von 12 500 Euro oder den Gegenwert in anderer Währung nicht 
übersteigen, 

2. Zahlungen für die Einfuhr, Ausfuhr oder Verbringung von Waren und 

3. Zahlungen, die die Gewährung, Aufnahme oder Rückzahlung von Krediten, einschließlich 
der Begründung und Rückzahlung von Guthaben, mit einer ursprünglich vereinbarten 
Laufzeit oder Kündigungsfrist von nicht mehr als zwölf Monaten zum Gegenstand haben. 

(3) Zahlungen im Sinne dieses Abschnitts sind auch die Aufrechnung und die Verrechnung 
sowie Zahlungen, die mittels Lastschriftverfahren abgewickelt werden. Als Zahlung gilt ferner das 
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Einbringen von Sachen und Rechten in Unternehmen, Zweigniederlassungen und 
Betriebsstätten. 

(4) In den Meldungen ein- und ausgehender Zahlungen müssen die Angaben gemäß 
Anlage Z4 „Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr” enthalten sein. Im Fall von Zahlungen im 
Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften und Finanzderivaten müssen die Angaben gemäß 
Anlage Z10 „Wertpapiergeschäfte und Finanzderivate im Außenwirtschaftsverkehr“ enthalten 
sein. 

(5) In den Meldungen sind aussagefähige Angaben zu den zugrunde liegenden Leistungen 
oder zum Grundgeschäft zu machen und die entsprechenden Kennzahlen der Anlage LV 
„Leistungsverzeichnis der Deutschen Bundesbank für die Zahlungsbilanz“, bei Zahlungen für in 
Aktien verbriefte Direktinvestitionen zusätzlich die internationale Wertpapierkennnummer und 
Nennbetrag oder Stückzahl anzugeben. Im Fall von Zahlungen im Zusammenhang mit 
Wertpapieren und Finanzderivaten sind anstelle der Angaben zum Grundgeschäft die 
Bezeichnungen der Wertpapiere, die internationale Wertpapierkennnummer sowie Nennbetrag 
oder Stückzahl anzugeben. 

§ 68 

Meldung von Zahlungen im Transithandel 

(1) Sind Meldungen nach § 67 Absatz 1 aufgrund von Transithandelsgeschäften 
abzugeben, sind zusätzlich zu § 67 Absatz 4 noch folgende Angaben zu machen: 

1. die Benennung der Ware,  

2. die zweistellige Kapitelnummer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik und  

3. das Land, in dem der ausländische Vertragspartner seinen Sitz hat.  

(2) Der Meldepflichtige gemäß § 67 Absatz 1, der eine ausgehende Zahlung im 
Transithandel gemeldet hat und die Transithandelsware danach in das Inland einführt oder 
verbringt, hat den ursprünglich gemeldeten Betrag als „Stornierung im Transithandel” der 
Deutschen Bundesbank in der Frist des § 71 Absatz 7 anzuzeigen. 

§ 69 

Meldung von Zahlungen der Seeschifffahrtsunternehmen 

Inländer, die ein Seeschifffahrtsunternehmen betreiben, haben abweichend von § 67 
Zahlungen, die sie im Zusammenhang mit dem Betrieb der Seeschifffahrt entgegennehmen oder 
leisten, der Deutschen Bundesbank in der Frist des § 71 Absatz 7 zu melden. In der Meldung 
müssen die Angaben gemäß Anlage Z8 „Einnahmen und Ausgaben der Seeschifffahrt“ enthalten 
sein. 

§ 70 

Meldungen der Geldinstitute 

(1) Inländische Geldinstitute haben der Deutschen Bundesbank in der Frist des 
§ 71 Absatz 8 zu melden: 

1. Zahlungen für die Veräußerung oder den Erwerb von Wertpapieren und Finanzderivaten, die 
das Geldinstitut für eigene oder fremde Rechnung an Ausländer verkauft oder von 
Ausländern kauft, sowie Zahlungen, die das Geldinstitut im Zusammenhang mit der 
Einlösung inländischer Wertpapiere an Ausländer leistet oder von diesen erhält; in den 
Meldungen müssen die Angaben gemäß Anlage Z10 „Wertpapiergeschäfte und 
Finanzderivate im Außenwirtschaftsverkehr“ enthalten sein; 
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2. Zins- und Dividendenzahlungen auf inländische Wertpapiere, die sie an Ausländer leisten 

oder von diesen erhalten; in den Meldungen müssen die Angaben gemäß Anlage Z11 
„Zahlungen für Wertpapier-Erträge im Außenwirtschaftsverkehr“ enthalten sein; 

3. ein- und ausgehende Zahlungen für Zinsen und zinsähnliche Erträge und Aufwendungen, 
ausgenommen Wertpapierzinsen, die sie für eigene Rechnung von Ausländern 
entgegennehmen oder an Ausländer leisten; in den Meldungen müssen die Angaben gemäß 
Anlage Z14 „Zinseinnahmen und zinsähnliche Erträge im Außenwirtschaftsverkehr (ohne 
Wertpapierzinsen)“ und Anlage Z15 „Zinsausgaben und zinsähnliche Aufwendungen im 
Außenwirtschaftsverkehr (ohne Wertpapierzinsen)“ enthalten sein; 

4. im Zusammenhang mit dem Reiseverkehr  

a) ein- und ausgehende Zahlungen aus Kartenumsätzen; in den Meldungen müssen die 
Angaben gemäß Anlage Z12 „Zahlungseingänge/Zahlungsausgänge im Reiseverkehr: 
Karten-Umsätze“ enthalten sein, 

b) ein- und ausgehende Zahlungen aus dem An- und Verkauf von Sorten sowie Umsätze 
aus dem Verkauf oder aus der Versendung von Fremdwährungsreiseschecks; in den 
Meldungen müssen die Angaben gemäß Anlage Z13 
„Zahlungseingänge/Zahlungsausgänge im Reiseverkehr: Sorten und 
Fremdwährungsreiseschecks“ enthalten sein. 

(2) Geldinstitute im Sinne des Absatzes 1 sind  

1. Monetäre Finanzinstitute nach Artikel 1 erster Gedankenstrich der Verordnung (EG) Nr. 
25/2009 mit Ausnahme von Geldmarktfonds, 

2. sonstige Kreditinstitute nach § 1 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes, 

3. Finanzdienstleistungsinstitute nach § 1 Absatz 1a des Kreditwesengesetzes und 

4. Wertpapierinstitute nach § 2 Absatz 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes. 

(3) Absatz 1 Nummer 1 und 3 ist nicht anzuwenden auf Zahlungen, die den Betrag von 12 
500 Euro oder den Gegenwert in anderer Währung nicht übersteigen. 

(4) Bei Meldungen nach Absatz 1 Nummer 1 sind die Kennzahlen der Anlage LV 
„Leistungsverzeichnis der Deutschen Bundesbank für die Zahlungsbilanz“ und die 
Bezeichnungen der Wertpapiere, die internationale Wertpapierkennnummer sowie Nennbetrag 
oder Stückzahl anzugeben. 

(5) Soweit Zahlungen nach Absatz 1 zu melden sind, ist § 67 nicht anzuwenden. 

A b s c h n i t t  3  

M e l d e f r i s t e n ,  M e l d e s t e l l e n  u n d  A u s n a h m e n  v o n  d e r  
M e l d e p f l i c h t  

§ 71 

Meldefristen 

(1) Meldungen gemäß § 64 nach Anlage K3 sind einmal jährlich spätestens bis zum letzten 
Werktag des sechsten auf den Bilanzstichtag des Meldepflichtigen oder, soweit der 
Meldepflichtige nicht bilanziert, des sechsten auf den 31. Dezember folgenden Kalendermonats 
einzureichen. 

(2) Meldungen gemäß § 65 nach Anlage K4 sind einmal jährlich spätestens bis zum letzten 
Werktag des sechsten auf den Bilanzstichtag des Meldepflichtigen oder, soweit es sich bei dem 
Meldepflichtigen um eine nicht bilanzierende inländische Zweigniederlassung oder Betriebsstätte 
eines ausländischen Unternehmens handelt, des sechsten auf den Bilanzstichtag des 
ausländischen Unternehmens folgenden Monats einzureichen. 
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(3) Meldungen gemäß § 66 Absatz 1 in Verbindung mit § 66 Absatz 2 nach Anlage Z5 sind 

monatlich bis zum zehnten Kalendertag des folgenden Monats nach dem Stand des letzten 
Werktages des Vormonats einzureichen. 

(4) Meldungen gemäß § 66 Absatz 1 in Verbindung mit § 66 Absatz 3 nach Anlage Z5a 
Blatt 1 und Blatt 2 sind monatlich bis zum 20. Kalendertag des folgenden Monats nach dem Stand 
des letzten Werktages des Vormonats einzureichen. 

(5) Meldungen gemäß § 66 Absatz 1 in Verbindung mit § 66 Absatz 4 nach Anlage Z5b sind 
bis zum 50. Kalendertag nach Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres einzureichen.  

(6) Die Anzeige gemäß § 66 Absatz 5 ist für die in § 66 Absatz 1 genannte Betragsgrenze 
bis zum 20. Kalendertag des darauf folgenden Monats, für die in § 66 Absatz 4 genannte 
Betragsgrenze bis zum 50. Kalendertag nach Ablauf des Kalendervierteljahres einzureichen. 

(7) Meldungen gemäß § 67 Absatz 1 in Verbindung mit § 67 Absatz 4 Satz 1 nach Anlage 
Z4, Meldungen gemäß § 69 nach Anlage Z8 sowie Stornomeldungen nach § 68 Absatz 2 sind 
bis zum siebenten Kalendertag des auf die Leistung oder Entgegennahme der Zahlungen oder 
der Einfuhr oder Verbringung der Transithandelsware folgenden Monats einzureichen. 

(8) Meldungen gemäß § 67 Absatz 1 in Verbindung mit § 67 Absatz 4 Satz 2 nach Anlage 
Z10 sowie Meldungen gemäß § 70 Absatz 1 nach den Anlagen Z10, Z11, Z12, Z13, Z14 und Z15 
sind bis zum fünften Kalendertag des folgenden Monats einzureichen. 

§ 72 

Meldestelle und Einreichungsweg 

(1) Die Meldungen nach den §§ 64 bis 70 sind der Deutschen Bundesbank elektronisch 
einzureichen. Soweit die vorliegende Verordnung keine Formvorschriften enthält, sind dabei die 
von der Deutschen Bundesbank erlassenen Formvorschriften zu beachten.  

(2) Die Deutsche Bundesbank übermittelt dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie auf Verlangen die Angaben der Meldepflichtigen nach den §§ 64 und 65 in geeigneter 
Form.  

(3) Meldungen können anstatt elektronisch auch in anderer Form abgegeben werden, 
sofern die Deutsche Bundesbank dies genehmigt hat und die erlassenen Formvorschriften 
beachtet werden. 

§ 73 

Ausnahmen 

Die Deutsche Bundesbank kann  

1. für einzelne Meldepflichtige oder für Gruppen von Meldepflichtigen vereinfachte Meldungen 
oder Abweichungen von Meldefristen oder Verfahren zulassen oder  

2. einzelne Meldepflichtige oder Gruppen von Meldepflichtigen befristet oder widerruflich von 
einer Meldepflicht freistellen, 

soweit dafür besondere Gründe vorliegen oder der Zweck der Meldevorschriften nicht 
beeinträchtigt wird. 
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Kapitel 8 

Beschränkungen gegen bestimmte Länder und Personen 

A b s c h n i t t  1  

A u s f u h r - ,  H a n d e l s -  u n d  V e r m i t t l u n g s v e r b o t e  

§ 74 

Ausfuhrverbote von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste erfassten Gütern 

(1) Verboten sind der Verkauf, die Ausfuhr und die Durchfuhr von in Teil I Abschnitt A der 
Ausfuhrliste erfassten Gütern vom Inland aus oder über das Inland oder deren Beförderung unter 
Benutzung eines Schiffes oder Luftfahrzeugs, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das 
Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen, in die folgenden 
Länder: 

1. Belarus,  

2. Birma/Myanmar, 

3. (weggefallen) 

4. Demokratische Republik Kongo,  

5. Demokratische Volksrepublik Korea, 

6. (weggefallen) 

7. Irak,  

8. Iran, 

9. Libanon,  

10. (weggefallen) 

11. Libyen, 

12. Russland,  

13. Simbabwe,  

14. Somalia,  

15. Sudan, 

15a. Südsudan, 

16. Syrien, 

16a. Venezuela, 

17. Zentralafrikanische Republik. 

(2) Verboten sind auch der Verkauf, die Ausfuhr und die Durchfuhr von in Teil I Abschnitt A 
der Ausfuhrliste erfassten Gütern vom Inland aus oder über das Inland oder deren Beförderung 
unter Benutzung eines Schiffes oder Luftfahrzeugs, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das 
Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen, an natürliche oder 
juristische Personen, Gruppen, Organisationen oder Einrichtungen, die aufgeführt sind 

1. in der jeweils geltenden Fassung der Liste nach Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 
2580/2001 über spezifische, gegen bestimmte Personen und Organisationen gerichtete 
restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus (ABl. L 344 vom 28.12.2001, 
S. 70),  
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2. in der jeweils geltenden Fassung des Anhangs des Beschlusses 2011/486/GASP des Rates 

vom 1. August 2011 über restriktive Maßnahmen gegen bestimmte Personen, Gruppen, 
Unternehmen und Einrichtungen angesichts der Lage in Afghanistan (ABl. L 199 vom 
2.8.2011, S. 57), 

3. in der jeweils geltenden Fassung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des 
Rates vom 27. Mai 2002 über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver 
Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit den ISIL (Da´esh)- und 
Al-Qaida-Organisationen in Verbindung stehen (ABl. L 139 vom 29.5.2002, S. 9), die durch 
die Verordnung (EU) 2016/363 des Rates vom 14. März 2016 (ABl. L 68 vom 15.3.2016, S. 
17) geändert worden ist, 

4. in der jeweils geltenden Fassung des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 356/2010 des 
Rates vom 26. April 2010 über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver 
Maßnahmen gegen bestimmte natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen aufgrund der Lage in Somalia (ABl. L 105 vom 27.4.2010, S. 1), 

5. in der jeweils geltenden Fassung des Anhangs des Beschlusses 2014/932/GASP des Rates 
vom 18. Dezember 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Jemen (ABl. L 
365 vom 19.12.2014, S. 147), der zuletzt durch den Beschluss (GASP) 2015/882 des Rates 
vom 8. Juni 2015 (ABL. L 143 vom 9.6.2015, S. 11) geändert worden ist, 

6. in der jeweils geltenden Fassung des Anhangs des Beschlusses (GASP) 2016/1693 des 
Rates vom 20. September 2016 betreffend restriktive Maßnahmen gegen ISIL (Da´esh) und 
Al-Qaida und mit ihnen verbündete Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen 
und zur Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts 2002/402/GASP (ABl. L 255 vom 
21.9.2016, S. 25). 

§ 75 

Verbote von Handels- und Vermittlungsgeschäften in Bezug auf in Teil I Abschnitt A der 
Ausfuhrliste erfasste Güter 

(1) Verboten sind Handels- und Vermittlungsgeschäfte in Bezug auf in Teil I Abschnitt A der 
Ausfuhrliste erfasste Güter, welche unmittelbar oder mittelbar für Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen in folgenden Ländern bestimmt sind:  

1. Belarus,  

2. Birma/Myanmar, 

3. (weggefallen) 

4. Demokratische Republik Kongo, 

5. Demokratische Volksrepublik Korea, 

6. Iran,  

7. Libanon,  

8. Libyen, 

8a. Russland, 

9. Simbabwe,  

10. Sudan, 

10a. Südsudan 

11. Syrien, 

11a. Venezuela, 

12. Zentralafrikanische Republik. 
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(2) Das Verbot nach Absatz 1 gilt auch, wenn die Güter zur Verwendung in folgenden 

Ländern bestimmt sind: 

1. Belarus, 

2. Demokratische Republik Kongo,  

3. Demokratische Volksrepublik Korea, 

4. Iran,  

5. Libanon,  

6. Libyen, 

6a. Russland 

7. Simbabwe,  

8. Sudan, 

8a. Südsudan, 

9. Syrien, 

9a. Venezuela, 

10. Zentralafrikanische Republik. 

§ 76 

Ausnahmen von § 74 Absatz 1 und § 75  

(1) Abweichend von § 74 Absatz 1 und § 75 können der Verkauf, die Ausfuhr, die Durchfuhr 
oder Handels- und Vermittlungsgeschäfte unter den Voraussetzungen der Absätze 2 bis 17 
genehmigt werden.  

(2) Absatz 1 gilt in Bezug auf Belarus für 

1. nichtletale militärische Güter, die ausschließlich für humanitäre oder Schutzzwecke oder für 
Programme der Vereinten Nationen und der Europäischen Union zum Aufbau von 
Institutionen oder für Krisenbewältigungsoperationen der Europäischen Union und der 
Vereinten Nationen bestimmt sind,  

2. Fahrzeuge, die nicht für den Kampfeinsatz bestimmt sind, die bei der Herstellung oder 
nachträglich mit einer Kugelsicherung ausgerüstet wurden und nur zum Schutz des 
Personals der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten in Belarus bestimmt sind, und 

3. Schutzkleidung, die vom Personal der Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder 
ihrer Mitgliedstaaten, von Medienvertretern, humanitären Helfern, Entwicklungshelfern oder 
von diesen Personen beigeordnetem Personal ausschließlich zur eigenen Verwendung 
vorübergehend nach Belarus ausgeführt wird. 

(3) Absatz 1 gilt in Bezug auf Birma/Myanmar für 

1. nichtletale militärische Güter, die ausschließlich humanitären oder Schutzzwecken dienen 
oder für Programme der Vereinten Nationen und der Europäischen Union zum Aufbau von 
Institutionen bestimmt sind,  

2. Güter, die für Krisenbewältigungsoperationen der Europäischen Union und der Vereinten 
Nationen bestimmt sind,  

3. Minenräumgeräte und Material zur Verwendung bei Minenräumaktionen und 

4. Schutzkleidung, die vom Personal der Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder 
ihrer Mitgliedstaaten, von Medienvertretern, humanitären Helfern, Entwicklungshelfern oder 
von diesen Personen beigeordnetem Personal ausschließlich zur eigenen Verwendung 
vorübergehend nach Birma/Myanmar ausgeführt wird. 
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(4) Absatz 1 gilt in Bezug auf die Demokratische Republik Kongo für  

1. Güter für den ausschließlichen Zweck der Unterstützung der Mission der Organisation der 
Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo (MONUSCO) oder der 
Verwendung durch diese, 

2. Schutzkleidung, einschließlich kugelsicherer Westen und Militärhelmen, die vom Personal 
der Vereinten Nationen, von Medienvertretern, humanitären Helfern und Entwicklungshelfern 
sowie dem beigeordnetem Personal ausschließlich zur eigenen Verwendung vorübergehend 
in die Demokratische Republik Kongo ausgeführt wird, 

3. nichtletale militärische Ausrüstung, die ausschließlich für humanitäre oder Schutzzwecke 
bestimmt ist, 

4. Rüstungsgüter und sonstiges Wehrmaterial für den ausschließlichen Zweck der 
Unterstützung oder Verwendung durch den Regionalen Einsatzverband der Afrikanischen 
Union und 

5. den sonstigen Verkauf oder die sonstige Lieferung von Rüstungsgütern und sonstigem 
Wehrmaterial. 

(5) Absatz 1 gilt in Bezug auf die Demokratische Volksrepublik Korea für Fahrzeuge, die 
nicht für den Kampfeinsatz bestimmt sind, die bei der Herstellung oder nachträglich mit einer 
Kugelsicherung ausgerüstet wurden und nur zum Schutz des Personals der Europäischen Union 
und ihrer Mitgliedstaaten in der Demokratischen Volksrepublik Korea bestimmt sind. 

(6) Absatz 1 gilt in Bezug auf Irak für Güter, die von der Regierung Iraks oder von der durch 
die Resolution 1511 (2003) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen eingesetzten 
multinationalen Truppe für die Zwecke der Resolution 1546 (2004) des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen benötigt werden.  

(7) Absatz 1 gilt in Bezug auf Iran für Fahrzeuge, die nicht für den Kampfeinsatz bestimmt 
sind, die bei der Herstellung oder nachträglich mit einer Kugelsicherung ausgerüstet wurden und 
nur zum Schutz des Personals der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten in Iran bestimmt 
sind. 

(8) Absatz 1 gilt in Bezug auf Libanon für  

1. Güter, die nicht unmittelbar oder mittelbar an Kampfgruppen geliefert werden, deren 
Entwaffnung der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in seinen Resolutionen 1559 (2004) 
und 1680 (2006) gefordert hat und deren Lieferung von der Regierung Libanons oder der 
Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon (UNIFIL) genehmigt wurde, 

2. Güter, die zur Nutzung durch die UNIFIL im Rahmen ihrer Mission oder durch die 
libanesischen Streitkräfte bestimmt sind, und 

3. Schutzkleidung, die vom Personal der Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder 
ihrer Mitgliedstaaten vorübergehend nach Libanon ausgeführt wird. 

(9) Absatz 1 gilt in Bezug auf Libyen für  

1. nichtletale militärische Güter, die ausschließlich für humanitäre oder Schutzzwecke bestimmt 
sind,  

2. die sonstige Lieferung, den sonstigen Verkauf oder die sonstige Weitergabe von 
Rüstungsgütern, 

3. Schutzkleidung, einschließlich Körperschutzwesten und Militärhelmen, die vom Personal der 
Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder ihrer Mitgliedstaaten, von 
Medienvertretern, humanitären Helfern, Entwicklungshelfern oder von diesen Personen 
beigeordnetem Personal ausschließlich zur eigenen Verwendung vorübergehend nach 
Libyen ausgeführt wird, 

4. nichtletale militärische Güter, die ausschließlich für die Unterstützung der libyschen 
Regierung in den Bereichen Sicherheit und Entwaffnung bestimmt sind, und 
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5. Kleinwaffen und leichte Waffen sowie dazugehörige Güter, die einzig für den Gebrauch durch 

Personal der Vereinten Nationen, Medienvertreter, humanitäre Helfer, Entwicklungshelfer 
oder durch von diesen Personen beigeordnetes Personal vorübergehend nach Libyen 
ausgeführt werden.  

(10) Absatz 1 gilt in Bezug auf Russland für 

1. Güter, deren Lieferung der Erfüllung von Verträgen oder Vereinbarungen dient, die vor dem 
1. August 2014 geschlossen wurden, 

2. Hydrazin mit einer Mindestkonzentration von 70 Prozent und Monomethylhydrazin 

a) zur Verwendung für Trägersysteme, die von Startorganisationen der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässigen 
Startorganisationen betrieben werden, 

b) zur Verwendung für Starts im Rahmen von Raumfahrtprogrammen der Europäischen 
Union, ihrer Mitgliedstaaten oder der Europäischen Weltraumorganisation oder 

c) zur Betankung von Satelliten durch in einem Mitgliedstaat ansässige Satellitenhersteller, 
und 

3. Hydrazin mit einer Mindestkonzentration von 70 Prozent zur Verwendung im Rahmen der 
ExoMars-Mission 2020, das bestimmt ist 

a) zur Erprobung und für den Flugbetrieb des ExoMars-Abstiegsmoduls bis zu einer 
Gesamtmenge von 5 000 Kilogramm für die gesamte Dauer der Mission oder 

b) für den Flugbetrieb des ExoMars-Trägermoduls bis zu einer Gesamtmenge von 300 
Kilogramm. 

Die nach Satz 1 Nummer 2 genehmigungsfähige Menge an Hydrazin oder Monomethylhydrazin 
ist für den jeweiligen Start oder Satellit, für den sie bestimmt ist, zu berechnen, und darf im Fall 
des Hydrazins mit einer Mindestkonzentration von 70 Prozent 800 Kilogramm für jeden einzelnen 
Start oder Satellit nicht überschreiten. 

(11)  Absatz 1 gilt in Bezug auf Simbabwe für  

1. nichtletale militärische Güter, die ausschließlich humanitären oder Schutzzwecken dienen 
oder für Programme der Vereinten Nationen und der Europäischen Union zum Aufbau von 
Institutionen bestimmt sind,  

2. Güter, die für Krisenbewältigungsoperationen der Europäischen Union und der Vereinten 
Nationen bestimmt sind, und  

3. Schutzkleidung, die vom Personal der Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder 
ihrer Mitgliedstaaten, von Medienvertretern, humanitären Helfern, Entwicklungshelfern oder 
von diesen Personen beigeordnetem Personal ausschließlich zur eigenen Verwendung 
vorübergehend nach Simbabwe ausgeführt wird. 

(12) Absatz 1 gilt in Bezug auf Somalia für 

1. Güter, die ausschließlich zur Unterstützung des Personals der Vereinten Nationen, 
einschließlich der Hilfsmission der Vereinten Nationen in Somalia (UNSOM), oder zur 
Nutzung durch diese bestimmt sind, 

2. Güter, die ausschließlich zur Unterstützung der Mission der Afrikanischen Union in Somalia 
(AMISOM) oder zur Nutzung durch diese bestimmt sind, 

3. Güter, die ausschließlich zur Unterstützung der oder zur Nutzung durch die strategischen 
Partner der Mission der Afrikanischen Union in Somalia bestimmt sind, die ausschließlich im 
Rahmen des strategischen Konzepts der Afrikanischen Union vom 5. Januar 2012 (oder 
strategischer Folgekonzepte der Afrikanischen Union) sowie in Zusammenarbeit und 
Abstimmung mit der Mission der Afrikanischen Union in Somalia (AMISOM) agieren,  

4. Güter, die ausschließlich zur Unterstützung der Ausbildungsmission der Europäischen Union 
(EUTM), oder zur Nutzung durch diese bestimmt sind, 
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5. Güter, die ausschließlich zur Nutzung durch Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen oder 

internationale, regionale und subregionale Organisationen bestimmt sind, die auf das dem 
Generalsekretär notifizierte Ersuchen der Bundesregierung Somalias Maßnahmen zur 
Bekämpfung seeräuberischer Handlungen und bewaffneter Raubüberfälle vor der Küste 
Somalias durchführen, wobei alle derartigen Maßnahmen im Einklang mit dem anwendbaren 
humanitären Völkerrecht und den Menschenrechtsnormen stehen müssen, 

6. Güter, die ausschließlich zum Aufbau der nationalen Sicherheitskräfte Somalias oder 
anderer Einrichtungen des somalischen Sicherheitssektors als denen der Bundesregierung 
Somalias zur Gewährleistung der Sicherheit der somalischen Bevölkerung bestimmt sind,  

7. Schutzkleidung, einschließlich Körperschutzwesten und Militärhelme, die vom Personal der 
Vereinten Nationen, von Medienvertretern und humanitären Helfern und Entwicklungshelfern 
sowie beigeordnetem Personal ausschließlich zur eigenen Verwendung vorübergehend nach 
Somalia ausgeführt wird, und  

8. nichtletale militärische Güter, die ausschließlich für humanitäre oder Schutzzwecke bestimmt 
sind. 

(13) Absatz 1 gilt in Bezug auf Sudan für  

1. nichtletale militärische Ausrüstung, die ausschließlich bestimmt ist für 

a) humanitäre oder Schutzzwecke, 

b) die Überwachung der Menschenrechtslage, 

c) Programme der Vereinten Nationen, der Afrikanischen Union und der Europäischen 
Union zum Aufbau von Institutionen,  

2. Material, das für Krisenbewältigungsoperationen der Vereinten Nationen, der Afrikanischen 
Union oder der Europäischen Union bestimmt ist,  

3. Minenräumgeräte und Material zur Verwendung bei Minenräumaktionen, 

4. nicht zum Kampfeinsatz bestimmte Fahrzeuge, die bei der Herstellung oder nachträglich mit 
einer Kugelsicherung ausgerüstet wurden und nur zur Verwendung zum Schutz, in Sudan, 
durch Personal der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten oder durch Personal der 
Vereinten Nationen oder der Afrikanischen Union bestimmt sind, und 

5. Schutzkleidung, einschließlich kugelsicherer Westen und Militärhelmen, die vom Personal 
der Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder ihrer Mitgliedstaaten, von 
Medienvertretern, humanitären Helfern und Entwicklungshelfern sowie dem beigeordneten 
Personal ausschließlich zur eigenen Verwendung vorübergehend nach Sudan ausgeführt 
wird. 

(14) Absatz 1 gilt in Bezug auf Südsudan für 

1. Güter, die ausschließlich für die Unterstützung des Personals der Vereinten Nationen, 
einschließlich der Mission der vereinten Nationen in der Republik Südsudan (UNMISS) 
und der Interim-Sicherheitstruppe der Vereinten Nationen für Abyei (UNISFA) oder zur 
Nutzung durch sie bestimmt sind, 

2. nichtletale militärische Güter, die ausschließlich für humanitäre oder Schutzzwecke 
bestimmt sind, 

3. Schutzkleidung, einschließlich kugelsicherer Westen und Militärhelmen, die von Personal 
der Vereinten Nationen, Medienvertretern, humanitären Helfern und Entwicklungshelfern 
sowie zugehörigem Personal ausschließlich zum persönlichen Gebrauch vorübergehend 
nach Südsudan ausgeführt wird, 

4. Güter, die vorübergehend von den Truppen eines Staates nach Südsudan ausgeführt 
werden, der im Einklang mit dem Völkerrecht ausschließlich und unmittelbar zu dem 
Zweck tätig wird, den Schutz oder die Evakuierung seiner Staatsangehörigen sowie von 
Personen, für die er die konsularische Verantwortung in Südsudan hat, zu erleichtern, 
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5. Güter für den Regionalen Einsatzverband der Afrikanischen Union oder zu seiner 

Unterstützung, die ausschließlich für regionale Einsätze gegen die Widerstandsarmee des 
Herrn bestimmt sind, 

6. Güter, die ausschließlich zur Unterstützung der Umsetzung des Friedensabkommens 
bestimmt sind, und 

7. den sonstigen Verkauf oder die sonstige Lieferung von Gütern. 

(15) Absatz 1 gilt in Bezug auf Syrien für 

1. Güter, die ausschließlich zur Unterstützung der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für 
die Truppenentflechtung (UNDOF) oder zur Nutzung durch diese bestimmt sind, 

2. nichtletale militärische Güter, die ausschließlich bestimmt sind für 

a) humanitäre oder Schutzzwecke, 

b) den Schutz der Zivilbevölkerung, 

c) Programme der Vereinten Nationen und der Europäischen Union zum Aufbau von 
Institutionen,  

d) Krisenbewältigungsoperationen der Europäischen Union und der Vereinten Nationen 
oder 

e) die nationale Koalition der Kräfte der syrischen Revolution und Opposition für die Zwecke 
des Schutzes der Zivilbevölkerung, 

3. Fahrzeuge, die nicht für den Kampfeinsatz bestimmt sind, die bei der Herstellung oder 
nachträglich mit einer Kugelsicherung ausgerüstet wurden und nur zum Schutz des 
Personals der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten in Syrien bestimmt sind, und 

4. Schutzkleidung, die vom Personal der Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder 
ihrer Mitgliedstaaten, von Medienvertretern, humanitären Helfern, Entwicklungshelfern oder 
von diesen Personen beigeordnetem Personal ausschließlich zur eigenen Verwendung 
vorübergehend nach Syrien ausgeführt wird. 

(16) Absatz 1 gilt in Bezug auf Venezuela für 

1. Güter, deren Lieferung der Erfüllung von Verträgen oder Nebenverträgen dient, die vor dem 
13. November 2017 geschlossen und dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) bis zum 21. November 2017 angezeigt worden sind, 

2. nichtletale militärische Güter, die ausschließlich humanitären oder Schutzzwecken dienen 
oder für Programme der Vereinten Nationen und der Union und ihren Mitgliedstaaten oder 
regionaler und subregionaler Organisationen zum Aufbau von Institutionen bestimmt sind, 

3. Material, das für Krisenbewältigungsoperationen der Vereinten Nationen und der Union oder 
regionaler und subregionaler Organisationen bestimmt ist, 

4. Minenräumgeräte und Material zur Verwendung bei Minenräumaktionen und 

5. Schutzkleidung, einschließlich Körperschutzwesten und Militärhelme, die von Personal der 
Vereinten Nationen, Personal der Europäischen Union oder ihrer Mitgliedstaaten, von 
Medienvertretern, von humanitären Helfern und Entwicklungshelfern sowie zugehörigem 
Personal ausschließlich zur eigenen Verwendung vorübergehend nach Venezuela 
ausgeführt wird. 

(17) Absatz 1 gilt in Bezug auf die Zentralafrikanische Republik für 

1. Güter, die ausschließlich zur Unterstützung der Mehrdimensionalen integrierten 
Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen Republik 
(MINUSCA), der Missionen der Europäischen Union und der in die Zentralafrikanische 
Republik entsandten französischen Truppen sowie der Truppen anderer Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen oder zur Verwendung durch diese bestimmt sind, 
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2. Schutzkleidung, einschließlich Körperschutzwesten und Militärhelme, die von Personal der 

Vereinten Nationen, Personal der Europäischen Union oder ihrer Mitgliedstaaten, 
Medienvertretern sowie humanitären Helfern und Entwicklungshelfern oder von diesen 
Personen beigeordnetem Personal ausschließlich zur eigenen Verwendung vorübergehend 
in die Zentralafrikanische Republik ausgeführt wird,  

3. Kleinwaffen und dazugehörige Güter, die ausschließlich zur Verwendung durch 
internationale Patrouillen bestimmt sind, die in dem Dreistaaten-Schutzgebiet Sangha-Fluss 
für Sicherheit sorgen, um gegen Wilderei, den Elfenbein- und Waffenschmuggel und andere 
Aktivitäten vorzugehen, die gegen das innerstaatliche Recht der Zentralafrikanischen 
Republik oder gegen ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen verstoßen, 

4. nichtletale militärische Güter, die ausschließlich für humanitäre oder Schutzzwecke bestimmt 
sind, 

5. Waffen mit einem Kaliber von bis zu 14,5 mm sowie speziell für diese Waffen entwickelte 
Munition und Komponenten, andere Rüstungsgüter sowie dazugehörige Güter und 
nichtletales Gerät an die Sicherheitskräfte der Zentralafrikanischen Republik, einschließlich 
der Institutionen der zivilen öffentlichen Ordnung, zu dem ausschließlichen Zweck, den 
Prozess der Reform des Sicherheitssektors in der Zentralafrikanischen Republik zu 
unterstützen oder dabei verwendet zu werden, und 

6. Rüstungsgüter und dazugehörige Güter im Einklang mit dem Verfahren nach Ziffer 54 f) der 
Resolution 2127 (2013) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. 

§ 76a 

Ausnahmen von § 74 Absatz 1 und § 75 in Einzelfällen 

Abweichend von § 74 Absatz 1 und § 75 können genehmigt werden: 

1. die Ausfuhr oder die Durchfuhr von Gütern, die von deutschen Behörden zur Erledigung 
dienstlicher Aufgaben ausgeführt oder durchgeführt werden und die ausschließlich zur 
eigenen Verwendung der deutschen Behörden bestimmt sind und im eigenen Gewahrsam 
der deutschen Behörden verbleiben, und 

2. der Verkauf, die Ausfuhr, die Durchfuhr oder Handels- und Vermittlungsgeschäfte in Bezug 
auf Güter, die ausschließlich bestimmt sind zum Eigenschutz von 

a) diplomatischen oder berufskonsularischen Vertretungen mit Ausnahme von Vertretungen 
der in § 74 Absatz 1 genannten Länder oder 

b) Büros internationaler zwischenstaatlicher Organisationen, deren Sonderorganisationen 
sowie der institutionell mit diesen verbundenen zwischenstaatlichen Einrichtungen. 

A b s c h n i t t  2  

E i n f u h r -  u n d  V e r b r i n g u n g s v e r b o t e  

§ 77 

Einfuhrverbote von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste erfassten Gütern aus 
bestimmten Ländern 

(1) Verboten sind die Einfuhr und der Erwerb von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste 
erfassten Gütern aus den folgenden Ländern, unabhängig davon, ob die Güter ihren Ursprung in 
diesen Ländern haben: 

1. Demokratische Volksrepublik Korea, 

2. (weggefallen) 

3. Iran, 
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4. Libyen, 

5. Syrien, 

6. Russland. 

(2) Dieses Verbot gilt auch für die Beförderung, auch unter Benutzung eines Schiffes oder 
Luftfahrzeuges, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das Staatszugehörigkeitszeichen der 
Bundesrepublik Deutschland zu führen. 

(3) Die Verbote nach den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für die Wiedereinfuhr von Gütern, 
deren Ausfuhr oder Durchfuhr zuvor nach § 76a genehmigt worden ist. 

(4) Die Verbote nach Absatz 1 und 2 gelten in Bezug auf Russland nicht für 

1. die Einfuhr oder Beförderung von Ersatzteilen, die für die Wartung und Sicherung 
vorhandener Kapazitäten innerhalb der Europäischen Union erforderlich sind, 

2. die Einfuhr oder Beförderung von Gütern, deren Lieferung der Erfüllung von Verträgen oder 
Vereinbarungen dient, die vor dem 1. August 2014 geschlossen wurden, 

3. die Einfuhr, den Erwerb oder die Beförderung von Hydrazin mit einer Mindestkonzentration 
von 70 Prozent, von Monomethylhydrazin und von unsymmetrischem Dimethylhydrazin zur 
Verwendung für Trägersysteme, die von Startorganisationen der Mitgliedstaaten oder in 
einem Mitgliedstaat ansässigen Startorganisationen betrieben werden, zur Verwendung für 
Starts im Rahmen von Raumfahrtprogrammen der Europäischen Union, ihrer Mitgliedstaaten 
oder der Europäischen Weltraumorganisation oder zur Betankung von Satelliten durch in 
einem Mitgliedstaat ansässige Satellitenhersteller, und 

4. die Einfuhr, den Erwerb oder die Beförderung von Hydrazin mit einer Mindestkonzentration 
von 70 Prozent zur Verwendung im Rahmen der ExoMars-Mission 2020, das bestimmt ist 

a) zur Erprobung und für den Flugbetrieb des ExoMars-Abstiegsmoduls bis zu einer 
Gesamtmenge von 5 000 Kilogramm für die gesamte Dauer der Mission oder 

b) für den Flugbetrieb des ExoMars-Trägermoduls bis zu einer Gesamtmenge von 300 
Kilogramm. 

Die Einfuhr, der Erwerb und die Beförderung nach Satz 1 Nummer 3 und 4 bedürfen der 
Genehmigung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). 

A b s c h n i t t  3  

B e s o n d e r e  G e n e h m i g u n g s e r f o r d e r n i s s e  

§ 78 

Genehmigungserfordernisse für die Ausfuhr bestimmter Ausrüstung 

Die Ausfuhr von Ausrüstung für die Herstellung von Banknoten, Wertzeichen, Banknoten- 
oder Wertzeichenspezialpapieren bedarf der Genehmigung, wenn das Bestimmungsland die 
Demokratische Volksrepublik Korea ist. 

A b s c h n i t t  4  

A u s l a n d s t a t e n  D e u t s c h e r  

§ 79 

Beschränkungen nach § 5 Absatz 5 des Außenwirtschaftsgesetzes 

Die §§ 74 bis 77 gelten auch für Deutsche im Ausland. 
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Kapitel 9 

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 

A b s c h n i t t  1  

S t r a f t a t e n  

§ 80 

Straftaten 

(1) Nach § 17 Absatz 1, Absatz 2 bis 5 des Außenwirtschaftsgesetzes wird bestraft, wer 
vorsätzlich oder leichtfertig 

1. entgegen § 74, auch in Verbindung mit § 79, dort genannte Güter verkauft, ausführt, 
durchführt oder befördert, 

2. entgegen § 75 Absatz 1, auch in Verbindung mit § 75 Absatz 2, jeweils auch in Verbindung 
mit § 79, ein Handels- oder Vermittlungsgeschäft vornimmt oder 

3. entgegen § 77 Absatz 1, auch in Verbindung mit § 77 Absatz 2, jeweils auch in Verbindung 
mit § 79, dort genannte Güter einführt, erwirbt oder befördert. 

(2) Nach § 18 Absatz 1b Nummer 3 des Außenwirtschaftsgesetzes wird bestraft, wer 

1. entgegen § 59a Absatz 2 Satz 1 ein Stimmrecht ausübt oder 

2. entgegen § 59a Absatz 3 eine dort genannte Information überlässt oder anderweitig 
offenlegt. 

A b s c h n i t t  2  

O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n  

§ 81 

Ordnungswidrigkeiten – Verstöße gegen Bestimmungen 
der Außenwirtschaftsverordnung 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a des 
Außenwirtschaftsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 7 eine Boykott-Erklärung abgibt, 

2. ohne Genehmigung nach § 10 Satz 1 eine dort genannte Ware ausführt, 

3. ohne Genehmigung nach § 11 Absatz 2 dort genannte Güter verbringt, 

4. entgegen § 11 Absatz 4 Satz 3 dort genannte Güter verbringt, 

5. entgegen § 29 Satz 2 eine Ware verwendet, 

6. (weggefallen), 

7. ohne Genehmigung nach § 52a Absatz 1 oder § 52b Absatz 1 technische Unterstützung 
erbringt, 

8. entgegen § 52a Absatz 2 Satz 3 oder § 52b Absatz 2 Satz 3 technische Unterstützung 
erbringt oder 

9. entgegen § 54 Absatz 1 eine Zahlung oder eine sonstige Leistung bewirkt. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe b des 
Außenwirtschaftsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
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1. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 eine Urkunde nicht oder nicht rechtzeitig zurückgibt, 

2. entgegen § 6 Absatz 1 eine Urkunde nicht oder nicht mindestens fünf Jahre aufbewahrt,  

3. entgegen § 12 Absatz 1, auch in Verbindung mit § 20, eine Ausfuhrsendung nicht, nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig gestellt, 

4. entgegen § 13 Absatz 1 ein Ladungsverzeichnis nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
einreicht, 

5. entgegen § 13 Absatz 5 eine Erklärung nicht, nicht richtig, nicht in der vorgeschriebenen 
Weise oder nicht rechtzeitig abgibt, 

6. entgegen § 14 Absatz 3, auch in Verbindung mit § 20, oder entgegen § 14 Absatz 4, auch in 
Verbindung mit § 20, § 20a Absatz 3 oder § 20b Absatz 2, eine Ware entfernt oder entfernen 
lässt oder verlädt oder verladen lässt, 

7. entgegen § 15 Absatz 1, auch in Verbindung mit § 20, eine dort genannte Angabe nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht, 

8. entgegen § 20a Absatz 1 Satz 1 eine summarische Ausgangsanmeldung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig abgibt, 

9. entgegen § 22 Absatz 1 den Empfänger nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig informiert, 

10. entgegen § 22 Absatz 2 Satz 1 oder § 26 Absatz 1 Satz 1 ein Register oder eine 
Aufzeichnung nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt, 

11. entgegen § 23 Absatz 1 Satz 2 nicht sicherstellt, dass die Ausfuhrgenehmigung vorhanden 
ist, 

12. entgegen § 23 Absatz 1 Satz 3 die Ausfuhrgenehmigung nicht oder nicht rechtzeitig 
übermittelt, 

13. entgegen § 23 Absatz 5 Satz 2 oder § 25 Absatz 1 die Ausfuhrgenehmigung oder ein dort 
genanntes Dokument nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

14. entgegen § 29 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig macht, 

15. entgegen § 30 Absatz 3 Satz 1, auch in Verbindung mit § 48 Satz 2, einen Nachweis nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erbringt, 

16. entgegen § 30 Absatz 3 Satz 2, auch in Verbindung mit § 48 Satz 2,  

a) eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet oder  

b) eine Bescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig zurückgibt und eine Mitteilung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht, 

17. entgegen § 32 Absatz 1 Satz 1 nicht sicherstellt, dass ein dort genanntes Dokument 
vorhanden ist, 

18. entgegen § 32 Absatz 3 ein dort genanntes Dokument nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig vorlegt,  

19. entgegen § 64 Absatz 1, § 65 Absatz 1, § 66 Absatz 1 oder Absatz 4 Satz 1, § 67 Absatz 1, 
auch in Verbindung mit § 68 Absatz 1, entgegen § 69 oder § 70 Absatz 1 eine Meldung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder 

20. entgegen § 68 Absatz 2 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstattet. 
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§ 82 

Ordnungswidrigkeiten – Verstöße gegen Rechtsakte der Europäischen Union 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des 
Außenwirtschaftsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen  

1. Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3541/92 des Rates vom 7. Dezember 1992 
zum Verbot der Erfüllung irakischer Ansprüche in Bezug auf Verträge und Geschäfte, deren 
Durchführung durch die Resolution 661 (1990) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
und mit ihr in Verbindung stehende Resolutionen berührt wurde (ABl. L 361 vom 10.12.1992, 
S. 1), 

2. Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 3275/93 des Rates vom 29. November 1993 zum 
Verbot der Erfüllung von Ansprüchen im Zusammenhang mit Verträgen und Geschäften, 
deren Durchführung durch die Resolution 883 (1993) des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen und mit ihr in Verbindung stehende Resolutionen berührt wurde (ABl. L 295 vom 
30.11.1993, S. 4), 

3. Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1264/94 des Rates vom 30. Mai 1994 über das 
Verbot der Erfüllung von Ansprüchen der haitischen Behörden im Zusammenhang mit 
Verträgen und Geschäften, deren Durchführung durch die Maßnahmen auf Grund der 
Resolutionen 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) und 875 (1993) des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen berührt wurde (ABl. L 139 vom 2.6.1994, S. 4), 

4. Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1733/94 des Rates vom 11. Juli 1994 zum Verbot 
der Erfüllung von Ansprüchen im Zusammenhang mit Verträgen und Geschäften, deren 
Durchführung durch die Resolution 757 (1992) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
und mit ihr in Verbindung stehende Resolutionen berührt wurde (ABl. L 182 vom 16.7.1994, 
S. 1), 

4a. Artikel 7a Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1183/2005 des Rates vom 18. Juli 2005 über die 
Anwendung spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen Personen, die gegen das 
Waffenembargo betreffend die Demokratische Republik Kongo verstoßen (ABl. L 193 vom 
23.7.2005, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2015/613 (ABl. L 280 vom 
18.10.2016, S. 3) geändert worden ist, 

4b. (weggefallen) 

4c. Artikel 27 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 36/2012 des Rates vom 18. Januar 2012 über 
restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Syrien und zur Aufhebung der Verordnung 
(EU) Nr. 442/2011 (ABl. L 16 vom 19.1.2012, S. 1, L 259 vom 27.9.2012, S. 7), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) Nr. 1323/2014 (ABl. L 358 vom 13.12.2014, S. 1) geändert 
worden ist, 

5. Artikel 38 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 267/2012 des Rates vom 23. März 2012 über 
restriktive Maßnahmen gegen Iran und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 961/2010 
(ABl. L 88 vom 24.3.2012, S. 1, L 332 vom 4.12.2012, S. 31), die zuletzt durch die 
Durchführungsverordnung (EU) 2016/74 (ABl. L 16 vom 23.1.2016, S. 6) geändert worden 
ist, 

5.a Artikel 4h Absatz 1der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 des Rates vom 2. Mai 2013 über 
restriktive Maßnahmen gegen Myanmar/Birma und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
194/2008 (ABl. L 121 vom 3.5.2013, S. 1), die zuletzt durch die Durchführungsverordnung 
(EU) 2018/1117 (ABl. L 204 vom 13.8.2018, S. 9) geändert worden ist, 

6. Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 224/2014 des Rates vom 10. März 2014 über 
restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in der Zentralafrikanischen Republik (ABl. L 70 
vom 11.3.2014, S.1), 

7. Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 692/2014 des Rates vom 23. Juni 2014 über 
restriktive Maßnahmen als Reaktion auf die rechtswidrige Eingliederung der Krim und 
Sewastopols durch Annexion (ABl. L 183 vom 24.6.2014, S. 9), die zuletzt durch die 
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Verordnung (EU) Nr. 1351/2014 (ABl. L 365 vom 19.12.2014, S. 46, L 37 vom 13.2.2015, S. 
24) geändert worden ist, 

8. Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 747/2014 des Rates vom 10. Juli 2014 über 
restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Sudan und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EG) Nr. 131/2004 und (EG) Nr. 1184/2005 (ABl. L 203 vom 11.7.2014, S.1), 

9. (weggefallen) 

10. Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014 über 
restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine 
destabilisieren (ABl. L 229 vom 31.7.2014, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 
1290/2014 (ABl. L 349 vom 5.12.2014, S. 20) geändert worden ist, 

11. Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1352/2014 des Rates vom 18. Dezember 2014 
über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Jemen (ABl. L 365 vom 19.12.2014, S. 
60), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2015/878 (ABl. L 143 vom 9.6.2014, S. 1) 
geändert worden ist, 

12. Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2015/735 des Rates vom 7. Mai 2015 über 
restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Südsudan und zur Aufhebung der Verordnung 
(EU) Nr. 748/2014 (ABl. L 117 vom 8.5.2015, S. 13), 

13. Artikel 53 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1509 des Rates vom 30. August 2017 über 
restriktive Maßnahmen gegen die Demokratische Volksrepublik Korea und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 329/2007 (ABl. L 224 vom 31.8.2017, S.1), die durch die 
Verordnung (EU) 2017/1858 (ABl. L 265 I vom 16.10.2017, S. 1) geändert worden ist, oder 

14. Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2063 des Rates vom 13. November 2017 über 
restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Venezuela (ABl. L 295 vom 14.11.2017, S. 
21) 

einen dort genannten Anspruch erfüllt oder einer dort genannten Forderung nachgibt. 

Soweit die in Satz 1 Nummer 5 genannte Vorschrift auf die Anhänge VIII, IX, XIII und XIV der 
Verordnung (EU) Nr. 267/2012 verweist, finden diese Anhänge in der jeweils geltenden Fassung 
Anwendung. 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des 
Außenwirtschaftsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 5 Absatz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 2271/96 des Rates vom 22. November 1996 zum Schutz vor den 
Auswirkungen der extraterritorialen Anwendung von einem Drittland erlassener Rechtsakte sowie 
von darauf beruhenden oder sich daraus ergebenden Maßnahmen (ABl. L 309 vom 29.11.1996, 
S. 1, L 179 vom 8.7.1997, S. 10), die durch die Verordnung (EG) Nr. 807/2003 (ABl. L 122 vom 
16.5.2003, S. 36) geändert worden ist, einer dort genannten Forderung oder einem dort 
genannten Verbot nachkommt. Soweit die in Satz 1 genannten Vorschriften auf den Anhang der 
Verordnung (EG) Nr. 2271/96 verweisen, findet dieser Anhang in der jeweils geltenden Fassung 
Anwendung. 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 des 
Außenwirtschaftsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 4 Absatz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 des Rates vom 20. Dezember 2002 zur Umsetzung des 
Zertifikationssystems des Kimberley-Prozesses für den internationalen Handel mit Rohdiamanten 
(ABl. L 358 vom 31.12.2002, S. 28), die zuletzt durch die Durchführungsverordnung (EU) 
2020/149 (ABl. L 428 vom 18.12.2020, S. 38) geändert worden ist, ein Behältnis oder ein dazu 
gehöriges Zertifikat nicht oder nicht rechtzeitig einer Gemeinschaftsbehörde zur Prüfung vorlegt.  

(4) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des 
Außenwirtschaftsgesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) Nr. 36/2012 verstößt, indem 
er vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen Artikel 24 Buchstabe a oder Buchstabe b eine staatliche oder staatlich garantierte 
Anleihe kauft oder Vermittlungsdienste im Zusammenhang mit dem Kauf einer staatlichen 
oder staatlich garantierten Anleihe erbringt,  
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2. entgegen Artikel 25 Absatz 1 ein neues Konto eröffnet, eine Korrespondenzbankbeziehung 

aufnimmt, eine neue Repräsentanz eröffnet oder eine Zweigniederlassung, 
Tochtergesellschaft oder ein neues Joint Venture gründet oder  

3. entgegen Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe b eine Vereinbarung schließt, die die Eröffnung einer 
Repräsentanz oder die Gründung einer Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft betrifft. 

(5) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des 
Außenwirtschaftsgesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) Nr. 267/2012 verstößt, indem 
er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. ohne Genehmigung nach Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe d Satzteil vor Satz 2 Ziffer i, auch in 
Verbindung mit Satz 2, oder Artikel 3a Absatz 1 Buchstabe d eine dort genannte 
Vereinbarung abschließt oder 

2. entgegen Artikel 4b Buchstabe c eine dort genannte Vereinbarung schließt. 

(6) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 des 
Außenwirtschaftsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 267 
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013, 
S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2019/632 (ABl. L 111 vom 25.4.2019, S. 54) 
geändert worden ist, eine Ware nicht oder nicht rechtzeitig gestellt. 

(7) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des 
Außenwirtschaftsgesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) Nr. 692/2014 verstößt, 
indem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe a oder b eine Beteiligung erwirbt oder ausweitet, 

2. entgegen Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe c eine dort genannte Vereinbarung trifft, 

3. entgegen Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe d ein Gemeinschaftsunternehmen gründet oder 

4. entgegen Artikel 2a Absatz 1 Buchstabe e eine Wertpapierdienstleistung erbringt. 

(8) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des 
Außenwirtschaftsgesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) Nr. 833/2014 verstößt, 
indem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 5 Absatz 1 oder Absatz 2 ein dort genanntes Wertpapier oder ein dort 
genanntes Geldmarktinstrument kauft oder 

2. entgegen Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 eine dort genannte Vereinbarung trifft. 

(9) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 des Außen-
wirtschaftsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Genehmigung nach Artikel 
3 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung (EU) 2015/936 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 9. Juni 2015 über die gemeinsame Regelung der Einfuhren von Textilwaren aus 
bestimmten Drittländern, die nicht unter bilaterale Abkommen, Protokolle, andere 
Vereinbarungen oder eine spezifische gemeinschaftliche Einfuhrregelung der Union fallen 
(ABl. L 160 vom 25.6.2015, S. 1), eine dort genannte Einfuhr in den freien Verkehr der 
Gemeinschaft überführt. 

(10) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 des 
Außenwirtschaftsgesetzes handelt, wer gegen die Durchführungsverordnung (EU) 
2015/2447 der Kommission vom 24. November 2015 mit Einzelheiten zur Umsetzung von 
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 558) verstößt, 
indem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. als Inhaber einer Zulassung oder Bewilligung nach Artikel 166 der Verordnung (EU) Nr. 
952/2013 im Ausfuhrverfahren entgegen Artikel 224 eine in der Zulassung oder Bewilligung 
genannte Unterlage oder eine Unterlage, die für die Erfüllung einer in Artikel 267 Absatz 3 
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Buchstabe a, b oder Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 genannten Pflicht 
erforderlich sind, nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig bereithält, 

2. im Ausfuhrverfahren einer mit einer Bewilligung nach Artikel 234 Absatz 1 Buchstabe b, c, e 
oder Buchstabe g verbundenen vollziehbaren Auflage zuwiderhandelt, 

3. entgegen Artikel 331 Absatz 1 Buchstabe a oder Buchstabe b eine Angabe nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht, 

4. entgegen Artikel 340 Absatz 1 die Ausfuhrzollstelle nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
in Kenntnis setzt, 

5. entgegen Artikel 340 Absatz 2 die Ausgangszollstelle nicht, nicht richtig oder nicht 
unverzüglich nach dem Entfernen der Ware von der Ausgangszollstelle informiert oder 

6. ohne Zustimmung nach Artikel 340 Absatz 3 den geänderten Beförderungsvertrag erfüllt. 

(11) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des 
Außenwirtschaftsgesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2017/1509 verstößt, 
indem er vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen Artikel 17 Absatz 1 eine dort genannte Investition zulässt, 

2. entgegen Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a ein Gemeinschaftsunternehmen oder eine 
Kooperativeinrichtung gründet, unterhält oder betreibt, 

3. entgegen Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b ein Finanzmittel oder eine Finanzhilfe bereitstellt, 

4. entgegen Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe c eine Wertpapierdienstleistung erbringt, 

5. entgegen Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe d sich an einem dort genannten 
Gemeinschaftsunternehmen oder einer anderen Geschäftsvereinbarung beteiligt, 

6. entgegen Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe a eine Immobilie verpachtet, vermietet oder auf 
andere Weise zur Verfügung stellt, 

7. entgegen Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b eine Immobilie pachtet oder mietet, 

8. entgegen Artikel 21 Absatz 1 einen Geldtransfer durchführt, 

9. entgegen Artikel 21 Absatz 2 eine Transaktion eingeht oder sich daran beteiligt, 

10. entgegen Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe c eine Transaktion nicht ablehnt, 

11. entgegen Artikel 24 Buchstabe a ein Bankkonto bei einem dort genannten Kredit- oder 
Finanzinstitut eröffnet, 

12. entgegen Artikel 24 Buchstabe b eine Korrespondenzbankbeziehung zu einem dort 
genannten Kredit- oder Finanzinstitut aufnimmt, 

13. entgegen Artikel 24 Buchstabe c eine Repräsentanz eröffnet oder eine neue 
Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft gründet, 

14. entgegen Artikel 24 Buchstabe d ein Gemeinschaftsunternehmen mit einem dort genannten 
Kredit- oder Finanzinstitut gründet, 

15. entgegen Artikel 26 Buchstabe a ein Bankkonto bei einem dort genannten Kredit- oder 
Finanzinstitut nicht oder nicht rechtzeitig schließt, 

16. entgegen Artikel 26 Buchstabe b eine Korrespondenzbankbeziehung zu einem dort 
genannten Kredit- oder Finanzinstitut nicht oder nicht rechtzeitig beendet, 

17. entgegen Artikel 26 Buchstabe c eine Repräsentanz, Zweigniederlassung oder 
Tochtergesellschaft nicht oder nicht rechtzeitig schließt, 

18. entgegen Artikel 26 Buchstabe d ein Gemeinschaftsunternehmen mit einem dort genannten 
Kredit- oder Finanzinstitut nicht oder nicht rechtzeitig beendet, 

19. entgegen Artikel 26 Buchstabe e ein Eigentumsrecht an einem dort genannten Kredit- oder 
Finanzinstitut nicht oder nicht rechtzeitig aufgibt, 
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20. entgegen Artikel 28 Absatz 1 ein Konto eröffnet, 

21. entgegen Artikel 28 Absatz 2 ein Konto nicht oder nicht rechtzeitig schließt, 

22. entgegen Artikel 30 Buchstabe b eine dort genannte Vereinbarung für oder im Namen eines 
dort genannten Kredit- oder Finanzinstituts schließt, 

23. entgegen Artikel 30 Buchstabe e eine Repräsentanz, Zweigniederlassung oder 
Tochtergesellschaft eines dort genannten Kredit- oder Finanzinstituts betreibt oder 

24. entgegen Artikel 31 Buchstabe a oder Buchstabe b eine dort genannte Anleihe kauft oder 
einen Vermittlungsdienst im Zusammenhang mit dem Kauf einer solchen Anlage erbringt. 

(12) Ordnungswidrig im Sinne des § 19 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des 
Außenwirtschaftsgesetzes handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2021/821 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 über eine Unionsregelung für 
die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der technischen Unterstützung der Durchfuhr und 
der Verbringung betreffend Güter mit doppeltem Verwendungszweck (ABl. L 206 vom 
11.6.2021, S. 1) verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. einer vollziehbaren Anordnung nach Artikel 7 Absatz 1 oder 2 Satz 1 zuwiderhandelt oder 

2. ohne Genehmigung nach Artikel 11 Absatz 1 Satz 1 dort genannte Güter verbringt. 

Soweit die in Satz 1 genannten Vorschriften auf Anhang I oder Anhang IV der Verordnung (EU) 
2021/821 verweisen, finden diese Anhänge in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. 

Kapitel 10 

Übergangsbestimmungen, Evaluierung und Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

§ 82a 

Übergangsbestimmungen 

Die §§ 55 bis 62a in der ab dem 1. Mai 2021 geltenden Fassung sind erstmals auf 
schuldrechtliche Rechtsgeschäfte über den Erwerb eines inländischen Unternehmens 
anzuwenden, die ab dem 1. Mai 2021 abgeschlossen werden. Im Fall eines Angebots im 
Sinne des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes ist der Zeitpunkt der 
Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots maßgeblich. 

§ 82b 

Evaluierung der Änderungen der §§ 55 bis 62a durch die Fünfzehnte, Sechzehnte und 
Siebzehnte Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bewertet unter Beteiligung des 
Auswärtigen Amts, des Bundesministeriums der Verteidigung, des Bundesministeriums des 
Innern, für Bau und Heimat, des Bundesministeriums der Finanzen, des Bundesministeriums 
für Gesundheit, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, des Bundesministeriums 
für Ernährung und Landwirtschaft und des Bundesministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur die Anwendung der §§ 55 bis 62a in den Fassungen der Fünfzehnten 
Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vom 25. Mai 2020 (BAnz AT 
02.06.2020 V1), der Sechzehnten Verordnung zur Änderung der 
Außenwirtschaftsverordnung vom 26. Oktober 2020 (BAnz AT 28.10.2020 V1) und der 
Siebzehnten Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vom 27. April 2021 
(BAnz AT 30.04.2021 V1) im Hinblick auf die Wirksamkeit der Regelungen und den mit dem 
Vollzug der Regelungen verbundenen Aufwand für Unternehmen und Verwaltung. Der 
Evaluierungszeitraum beginnt mit dem 1. Mai 2021 und endet zeitgleich mit dem 
Evaluierungszeitraum nach § 31 des Außenwirtschaftsgesetzes in der Fassung des Ersten 
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Gesetzes zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes und anderer Gesetze vom 10. Juli 
2020 (BGBl. I S. 1637). 

 

§ 83 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag des Inkrafttretens des Gesetzes zur Modernisierung des 
Außenwirtschaftsrechts nach Artikel 4 Absatz 1 Satz 1 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Außenwirtschaftsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. November 1993 
(BGBl. I S. 1934, 2493), die zuletzt durch Artikel 27 Absatz 12 des Gesetzes vom 4. Juli 2013 
(BGBl. I S. 1981) geändert worden ist, außer Kraft. 

 


